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Knaclti - V-Mann -Polizist'! 
Jetzt im Ruhestand'! 

Im letzten Lichtblick haben wir noch 
in der Rubrik ' Lieber Leser' behaup
tet, daß am 19. Januar 1988 endlich 
der Prozeß wegen Beleidigung statt
findet . Allerdings hatten wir vorsorg
lich darauf hingewiesen, daß auch 
dieser Termin - wie die vielen ande
ren vorher - wieder ausfallen wird. 
Und siehe da: Am 6. Januar kam ein 
Beschluß des Amtsgerichts Tiergarten, 
in dem kurz und schmerzlos mitge
teilt wird, daß das Verfahren gemäß 
§ 206 Strafprozeßordnung eingestellt 
wird, weil der Geschädigte seinen 
Strafantrag zurückgezogen hat. 

Wir waren alle schon im frohen Vor
gefühl des Sieges, den wir bei diesem 
Termin erlangen würden. Wenn wir in 
dem Artikel 1986 behauptet haben, 
Peter Heuer hätte andere Gefangene 
zum Handel mit Betäubungsmitteln an
gestiftet, so war das ja noch nicht 
alles auf der Palette der vielen 
"guten Dienste", die dieser V- Mann 
für die Berliner Polizei geleistet hat. 
Wir haben viele Zeugen, die entweder 
durch ihn direkt geschädigt wurden 
oder aber bei denen er kein Glück 

hatte, weil sie ihn durchschaute n. 
Inzwischen war auch vom Petitions
ausschuß des Berliner Abgeordneten
hauses eine Anfrage wegen der V
Mann- Tätigkeit des Gefangenen Peter 
Heuer an den Senator für Justiz und 
dadurch auch an die Staatsanwalt
schaft gegangen. Sicherlich haben 
die hohen Herren kalte Füße be
kommen und auf Peter H. eingewirkt, 
daß er die Strafanzeige gegen den 
verantwortlichen Redakteur zurUck
zieht. Schade, wir hätten gerne auf
geklärt, daß sich die Berliner Justiz 
jetzt Strafgefangener bedient, um 
Straftaten aufzuklären, die vorher 
durch diesen eingerührt wurden. 

Wir hätten auch gerne in diesem 
Termin den Beschluß der Strafvoll
streckungskammer vorgelegt, in dem 
steht, daß der Gefangene Peter 
Heuer wegen seines gewandelten 
Rechtsbewußtseins zum dritten Mal 
vorzeitig auf Bewährung entlassen 
werden kann. Leider sind ja sonst die 
Berliner Strafvollstreckungskammern 
durchaus nicht so großzügig mit 
Entlassungen. In diesem Fall konnte 
nach zw·ei Rückfällen noch einmal der 
kritische Schritt gewagt werden! Das 
ist wirklich erstaunlich! Diese Linie 
sollte sich auch für andere Gefan
gene durchsetzen. 

Die Anklage stammt aus dem August 
1986. Bis zum Januar 1988 wurde ein 
Strafverfahren gegen einen Inhaf
tierten auf Anzeige eines V-.\1annes 
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geführt. Dann wird ohne irgendwelche 
Angabe von Gründen dieses Verfahren 
eingestellt, und der Inhaftierte kann 
sich nicht mal vor einem Gericht für 
seine Behauptungen rechtfertigen. 
Unser verantwortlicher Redakteur hat 
gegen die Einstellung des Verfahrens 
Einspruch eingelegt, der aber mit 
Sicherheit nichts nützen wird. Es 
besteht großes Interesse daran, 
dieses Verfahren totzumachen und 
keine Öffentlichkeit herzustellen. 

\vas macht denn jetzt eigentlich 
dieser V-Mann, der der Polizei und 
der Staatsanwaltschaft so gute 
Dienste geleistet hat? Er befindet 
sich nicht mehr in Deutschland! Trotz 
laufender Bewährung, hat er seinen 
Wohnsitz nach Südamerika verlegt. 
Die Anzeige des verantwortlichen 
Redakteurs wegen falscher Anschul
digung und übler Nachrede v.ri.rd 
sicherlich eingestellt werden, denn 
der Beschuldigte ist ja für die 
deutsche Justiz nicht mehr greifbar. 

Und die Moral von der Geschieht': 
Entt arne niemals einen V- Mann nicht. 
Aber weit gefehlt! Die Lichtblick
Redaktionsgemeinschaft wird sich 
weiter darum bemühen, solchen 
'Agent/Provokateuren' das Handwerk 
zu legen. Es ist schändlich für die 
Justiz, sich solcher Gehilfen zu 
bedienen. 
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mit vielen Schwierigkeiten ist auch diese Ausgabe 
wieder fertiggestellt worden. An dieser Stelle gleich 
einen herzlichen Dank an die Anstaltssetzerei/Drucke
rei. Bei der letzten Seite der Dezemberausgabe ist 
uns unsere Druckmaschine Freitag nachmittags ausge
fallen. Unbürokratisch und schnell entschied der 
Leiter dieses Betriebes , Herr Varnozka, daß die 
letzte Platte in der Anstaltsdruckerei gedruckt 
werden kann . Dafür blieb dann ein Gefangener und ein 
Werkmeister freiwillig länger . Ohne diese Hilfe wäre 
das Dezemberheft nicht fertiggeworden . 
Frau Bi rgitta Wolf ist 75 Jahre alt geworden , und aus 
diesem Anlaß wird die Redaktion ihr die Ehrenmit
gliedschaft verleihen. Siehe dazu auch Seite 4 oder 
den ZDF- Länderspiegel am 13.02.1988. 
Hohe Wellen schlugen auch die Kostkarten in Tegel. 
Wir berichten unter der Überschrift 'Kotzkarten ' dar
über . Viele Gefangene sind der Meinung, daß aus 
diesen Kostkarten mittels eines Paßfotos leicht ein 
Ausweis gemacht werden kann . Darauf angesprochen er
klärte der Leiter der JVA Tegel, Lange-Lehngut, so 
etwas wäre nicht geplant und dafür könnte er garan
tieren . Bei diesem Gespräch waren Zeugen anwesend. 
Der Gefangene aus der Teilanstalt III, dem das Malen 
verboten wurde, hat nun wieder vor der Strafvoll
streckungskammer gesiegt (Urteil siehe Seite 38 f . ). 
Malen darf er aber immer noch nicht , denn das Malzeug 
wurde ihm noch nicht ausgehändigt . Was diese Verfah
ren kosten interessiert von der Anstaltsleitung 
niemanden . Laßt den Mann doch endlich malen! 
In der nächsten Ausgabe, die am 7. März erscheinen 
soll , werden wir ausführlich über den offenen Voll 
zug in Berlin berichten . Der SPD-Abgeordnete Dr . Gerl 
wird dazu ein 'Aktuelles Interview ' geben . Wer selbst 
noch etwas bei tragen möchte, kann gerne über seine 
Erfahrungen im offenen Vollzug schreiben . 
Die 'Schweinebacke' wird nun noch teurer . Sowohl der 
Senator der Justiz als auch die Staatsanwaltschaft 
haben einer Einstellung widersprochen . Also geht es 
weiter und das ganze Verfahren noch einmal von vorne 
los . Wir weisen noch einmal darauf hin, daß mit 
Schweinebacke kein bestimmter Beamte gemeint war . 
Verwundert waren wir, daß sich niemand über den 
letzten Lichtblick beschwert hat . Bei dem Gedicht von 
Tucholsky kam doch das Wort 'Aufseherfressen' vor . 
Das hat wohl keiner auf sich bezogen - zum Glück ! 
Als 'Kundendienst' haben wir diesmal auf den Mit
telselten das komplette Strafvoll zugsgesetz abge
druckt . Man kann es ganz leicht raus lösen und hat 
dann das StVollzG immer griffbereit . Wir haben davon 
einige Sonderdrucke , wer einen haben möchte, muß uns 
DM 1.00 in Bri efmarken übersenden . 
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Am 4. Februar 1983 wird Frau Birgitta 
\'lolf 75 Jahre alt. Wer ist Birgitta 
\•lolf? Im nachfolgenden Artikel wird 
versucht, ein Bild von dieser be
wundernswerten Frau zu zeigen. die 
sich - trotz ihres hohen Alters -
immer noch sehr aktiv um Gefangene 
und Heimat- und Obdachlose kümmert. 
Viele bezeichnen sie als den Engel 
der Gefangenen, und das ist etwas, 
was sie gar nicht gerne hört . Sie 
sagt, ich bin ein Mensch mit allen 
Schwächen und Stärken. Di.e Urteile, 
die im Namen des Volkes gesprochen 
werden, sind oft nicht im Sinne des 
Volkes. lch gehöre zum Volk und 
möchte wissen, was mit den Menschen, 
die in meinem Namen verurte'ilt werden, 
geschieht. 

fin Mary von Rosen brachte 
am 4. Februar 1913 in Rockel

in Schweden eineTechter 
dem Namen Bi.rgitta zur 

Welt. \Venn man dem Vater, 
Graf Erle von Rosen, damals gesagt hätte, 
daß sich seine Tochter später einmal 
mit Strafgefangenen beschäftigt, wäre 
er sicherlich sehr erstaunt gewesen. 
Er war Verfasser zahlreicher wissen
schaftlicher Bücher. Birgitta wuchs 
wohlbehütet in der gräflichen Familie 
auf und spielte mit den Kindem der 
auf dem Gut beschäftigten Leute. 
\Venn sie abends in ihr schönes Zu
hause zurückgehen konnte, gingen 
die anderen Kinder in die kleinen 
Hütten, wo sie oftmals mit vielen 
Geschwistern zusammen in einem Raum 
leben mußten. Sie selber sagt, daß 
das Leben in ihrem Elternhaus von 
Toleranz geprägt gewesen ist. 

Die Schwester ihrer Mutter war die 
erste Frau Hermann Göri.ngs und ver
starb 1931. 1933 heiratete Birgitta 
den Deutschen Nestler, den sie auf 
einer Bahnfahrt kennengelernt hatte. 
Er stieg bei einem Halt zwischen 
Basel und Genf einfach aus dem 
Gegenzug in ihren um. Es war eine 
sehr herzliche Beziehung, aus der vier 
Kinder hervorgingen, von denen hevte 
noch drei leben. Ihr Sohn Michael 
entstammt aus der 1948 geschlosse
nen Ehe mit dem Kunstmaler Julius 
lvolf; sie war zum Ende des Krieges 
geschieden worden. 
Sie selbst gibt an, daß sie nach 
ihrer Hochzeit von der Politik in 
Deutschland nicht viel Kenntnis ge
nommen hat. Sie lebte wie viele 
Jungvermählte im "siebenten Himmel" . 
Einen jähen Sturz aus diesem Himmel 
erlebte sie mit der Reichskristall
nacht . Sie wurde mit ihrer Mutter 
und ihrem Bruder verhaftet als ihr 
Bruder versuchte, die Ausschreitun
gen zu fotografieren . Nur aufgrund 
ihrer Verwandtschaft zu Göri.ng kamen 
sie ungeschoren davon. Darüber war 
sie besonders empört. Wäre sie 
Schulze oder Meier gewesen, hätte es 
sicher anders ausgesehen. Sie 
empfand diesen "Vorfall" als sehr 
ungerecht. 
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Dieses Schlüsselerlebnis bestärkte sie 
nun noch mehr in ihrer humanitären 
Einstellung. Sie half Juden, die auf 
der Flucht waren und versteckte im 
Kriege auch fahnenflüchtige Soldaten. 
Eine Hilfe, die bei Entdeckung die 
Todesstrafe zur Folge gehabt hätte. 
Außerdem besuchte sie seit 1933 
deutsche Gefängnisse, das Außenlager 
des KZs Dachau und das Internie
rungslager für Amerikaner. 1946 
bekam sie eine Sondergenehmigung 
der amerikanischen Militärbehörde, 
die es ihr ermöglichte, das Inter
nierungslager Garmisch-Partenldrchen 
zu besuchen. Sie selbst berichtet aus 
dieser Zeit, daß sie nach Beendigung 
des Krieges mit ihrer Arbeit an 
Nichtseßhaften und Entlassenen 
begann. 

Achtzigtausend Jugendliche waren 
unterwegs und hatten entweder ihre 
Eltern oder ihre Heimat verloren. Ein 
großer Teil war aus der Ostzone 
geflüchtet und trieb sich herum. 
Wenn sie bei Kontrollen aufgegriffen 
wurden, kamen sie in Lager; es gab 
einfach nicht genügend Raum für 
diese Menschen. Ihnen half sie, 
und das war der Beginn ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit für Gefan
gene und Heimatlose. Sie begann 
1954 mit Jugendlichen und dann 
auch mit En."achsenen. Birgitta 
Wolf besuchte die meisten größeren 
Anstalten in der Bundesrepublik und 
auch Gefängnisse in Sch\'leden, der 
Sch\'leiz, ÖSterreich, Holland, Israel, 
Ceylon (heute Sri Lanka), Türkei, 
Iran, Italien und Griechenland. Auf 
Einladung des schwedischen General
direktors für den Strafvollzug nahm 
sie an einem UNO-Kongreß in 
Schweden teil. Sie schrieb viele 
Artikel und Bücher und versuchte, in 
der Bevölkerung Verständnis für die 
Außenseiter der Gesellschaft zu 
en."ecken. 

September 1975 hielt 
ta Wolf in Genf vor 
UNO beim V. Kongreß 

Vereinten Nationen 
eine vielbeachtete Rede 

uber die Verhütung von Verbrechen und 
die Behandlung von Straftätern. Siebe
richtete über die Mißstände im deut
schen Strafvollzug und unterstützte 
den Entwurf der holländischen und 
schwedischen Delegation~n . Si.e hielt 
Lhre Rede auf Wunsch deutscher Straf
gefangener, um diesen auch eine Stimme 
beim UNO- Kongreß zu verleihen. Uner
müdlich \'larb sie weiter um Verständ
nis für Straffälliggewordene und ver-

a 
suchte, durch tätige Hilfe die Gefan
genen und Obdachlosen zu unter
stützen. Seit Jahrzehnten dürfen in 
ihrem Haus entlassene Strafgefangene 
oder Obdachlose wohnen. Trotz vieler 
Anfeindungen durch die Nachbarn, ist 
sie in ihrem Weg unbeirrbar weiter
gegangen und hat sich niemals der 
öffentlichen Meinung gebeugt. 

n einem Fernsehinterview hat sie 
einmal gesagt, daß man davon 
ausgeht, daß fünfzig bis sechzig 
Prozent der Strafgefangenen 
rückfällig werden, und bei ihr 

zu Hause wären höchstens zwei oder 
drei Prozent rückfällig geworden und 
hätten ihr etwas gestohlen, und das 
läge doch weit unter dem Durchschnitt. 
Wenn ein Mensch trotz persönlicher 
Enttäuschungen und Rückschläge sich 
weiterhin um die Außenseiter der 
Menschheit bemüht, dann ist schon 
etwas Besonderes an ihm. Birgitta 
Wolf hat folgende Bücher geschrieben: 

1963 - "Die vierte Kaste", Rütten 
und Loening-Verlag 

1966 - "Flicken pa vinden", Bonniers
Verlag, Stockholm (Biographie ) 

1968 - "Det stulna livet", Bonniers
Verlag, Stockholm 

1968 - "Aussagen" Briefe von 
Strafgefangenen, Langewie-
sche-Brandt-Verlag, Ebenhausen 

1972 - "Anklage erhoben", Burck
hardthaus-Verlag, Gelnhausen 

1978 "Ritat i sand", Bonniers
Verlag, Stockholm (Gedichte) 

1981 - "Ohne Stern - Weihnacht der 
Außenseiter", Burckhardthaus
Verlag, Gelnhausen 

1966 bekam Birgitta Wolf die silberne 
Beccari.a-Medaille für ' 'Verdienste um 
die Kriminologie" der Deutschen 
Kriminologischen Gesellschaft. 1971 
erhielt sie den Fri.tz- Bauer- Preis der 
Humanistischen Union für Reform
arbeiten in Bezug auf Strafrecht und 
Strafvollzug. 1974 trat sie wegen der 
Mißstände im Strafvollzug für vier 
\Vochen in einen Hungerstreik. Nicht 
zuletzt ihr ist es zu verdanken, daß 
der Strafvollzug in Deutschland 
humanisierter vrurde und 1977 das 
Strafvollzugsgesetz in Kraft trat. 
Trotzdem ruhte sie sich nicht auf 
ihren "Lorbeeren" aus, sondern 
kümmerte sich weiterhin um Straf
gefangene. ln ihrem Archiv sind mehr 
als fünfzigtausend Briefe von 
Gefangenen. jeder, der an sie 



schreibt, bekorrunt eine Antwort und 
jedem, der sie um Hilfe bittet, hilft 
sie. Das seit nunmehr über fünfzig 
Jahren. 

Am 29. Januar 1985 wurde ihr im 
königlichen Schloß von Stockholm 
vom König Cad- Gustav die Serafimer-
Medaille in Gold für humanitäre 
Arbeit verliehen. Königin Silvia 
übergab ihr die dazugehörige Per
game~ntrolle . Die Serafimer-Medaille in 
Gold ist die höchste Auszeichnung, 
die das schwedische Könisghaus als 
zivile Auszeichnung verleiht und eine 
hohe Würdigung für Frau Wolf. 

Die Redaktionsgemeinschaft des 
Lichtblicks schrieb am 16. April 1985 
dem Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland einen Brief. ln diesem 
Brief baten wir darum, Frau Birgitta 
Wolf mit dem Bundesverdienstkreuz 
auszuzeichnen. Wir erinnerten den 
Bundespräsidenten an einen Aus
spruch von ihm, der bereits 1970 im 
Lichtblick veröffentlicht worden war. 
Er lautete : 

"Wir brauchen viele freiwillige 
Gruppen, um Friede, Recht und Hilfe 

für die Nöte der Menschen in Unserer
Gesellschaft zu entfalten. Wir- müssen 
her-aus aus der- Beschäftigung mit uns 
selbst. Es ist Zeit, gemeinsam an die 
Arbeit zu gehen". 

Zu diesem Zeitpunkt kannte kein Mit
glied der Redaktion Frau Wolf per
sönlich. Die Idee war spontan ent
standen, als wir von ihrer Auszeich
nung durch den schwedischen König 
hörten. 

Wochen später traf ein 
persönlicher Brief von 

Frau Wolf bei uns ein. Sie 
sich sehr herzlich, 

daß \ifir uns für sie einge
setzt haben. Sie schrieb uns, daß sie 
aber der Meinung ist, daß sie diese 
Auszeichnung nicht bekorrunen würde, 
denn bereits vor vielen Jahren ist 
sie von Bürgern aus Israel für- diese 
Ehrung vorgeschlagen worden, und da
mals sei auch keine Verleihung er
folgt. Außerdem hätte sie sich fest 
vorgenorrunen, das Bundesverdienst
kreuz niemals anzunehmen. 

Und sie hatte recht. Kurz darauf 
tr-af der Brief von der bayrischen 

Ordenskanzlei bei uns ein. Uns wurde 
mitgeteilt, daß unserem Vorschlag 
nicht entsprochen werden kann, weil 
dieser Vorschlag schon einmal an die 
Ordenskanzlei gerichtet worden ist 
und auch damals zu keinem günstigen 
Ergebnis geführt hat . Man bat die 
Redaktionsgemeinschaft um die in 
Ordensangelegenheiten übliche Ver
traulichkeit. Daran hielten wir uns 
nicht - im Gegenteil! Wir wandten 
uns an den zuständigen Ministerial
direktor mit einem sehr "freundlichen" 
Brief und berichteten darüber im 
Lichtblick. Wir forderten unsere 
Leser auf, persönlich an den Bundes
präsidenten zu schreiben und sich 
darüber zu beschweren, daß diese 
Frau, die sich so selbstlos für Straf
gefangene einsetzt, nicht aus
gezeichnet wird . Es setzte eine wahre 
Briefflut ein. Schon vier Wochen 
später erfuhren wir durch einen Brief 
des Bundespräsidialamtes, daß, nach 
Rücksprache mit dem bayrischen 
Ministerpräsidenten, der Bundespräsi
dent entschieden hat, daß Frau Wolf 
das Bundesverdienstkreuz erster 
Klasse erhält: Wir- haben daraufhin 
Frau Wolf beschworen, diese Aus
zeichnung anzunehmen. Sie hat es 
dann auch sicherlich mit sehr 
gemischten Gefühlen - getan. 

Trotz einer schweren Erkrankung 
kümmert sich Frau Wolf w·eiter um die 
Belange von Strafgefangenen und 
Obdachlosen und ist immer noch 
unermüdlich an ihrer Lebensaufgabe 
tätig. Wir haben sehr lange überlegt, 
was wir von uns aus als kleines 
Zeichen unserer Dankbarkeit machen 
können. 

Am 7 . Februar 1988 wird uns Frau 
Wolf in der Redaktion des Lichtblicks 
besuchen und von den Mitgliedern 
der Redaktionsgemeinschaft eine 
Urkunde erhalten. Mit dieser Urkunde 
wird Frau Wolf erstes und einziges 
Ehrenmitglied der Redaktionsgemein
schaft. lm zwanzigsten Jahr des 
Lichtblicks wollten wir dieser Frau, 
die Hilfe für die Außenseiter der 
Gesellschaft als ihre Lebensaufgabe 
gewählt hat, die längst fällige Würdi
gung erweisen. Es ist sicherlich nur 
ein kleiner symbolischer Dank, aber 
er beinhaltet doch die Liebe und die 
Zuneigung, die \M für diesen groß
artigen Menschen haben. 

Frau Wolf, Sie haben uns allen 
Menschlichkeit vorgelebt und uns 
gezeigt, daß wir als Außenseiter der 
Gesellschaft nicht vergessen sind. 
Dafür danken \M Ihnen . sehr und 
hoffen, daß Sie noch viele Jahre in 
bester Gesundheit verbringen. Wir 
gratulieren Ihnen sehr herzlich zu 
Ihrem Geburtstag. 

Am 13. Februar 1988 wird die Über
reichung der Ehrenurkunde an Frau 
Wolf im Rahmen d es ZDF- Länder
spiegels zu sehen sein. -gäh-

'der lichtblick' 5 



Selten haben Maßnahmen wie die Ein
führung der Kostkarten und die neue 
Tagesablaufregelung in den Teil
anstalten so einhellige Ablehnung 
unter den Gefangenen gefunden, wie ~~~~~~,-~~~~~-r~~L-~,-~~~J-_j-.JL.JL.-L.
diese. Es gab Gefangene, die sich ~_,..-r-.._,.-~...,....,_.....~... 

weigerten, ihre Kostkarte entgegen
zunehmen. Für diese Gefangenen, 
so~enannte Kostverweigerer (was das 
wohl wieder heißt; die wollen ja 
essen ???), gibt es das Mittages5en 
erst nach Beendigung der Arbeitszeit 
um 15.30 Uhr. Wurde am ersten Tag r-'--.-..L..-,~.....-.&...."_._..,.. 
das Essen um 15.30 Uhr noch -wann 
ausgegeben, sollte es an den näch
sten Tagen kalt ausgeteilt werden; 
wohl um die Gefangenen für ihr Ver- "'-t-'--....-1-..,.~....-.a......~ 
halten zu bestrafen. 

Diese Maßnahme war von den Tell
anstaltsleitern und der Anstalts- -~.-.;.L-
leitung gemeinsam beschlossen worden 
und wurde schon am zweiten Tag 
wieder außer Kraft gesetzt. Der 
Anwalt eines Gefangenen aus der 

Inzwischen ist es so, daß kein 
Mensch mehr Bescheid weiß, und man 
über diese Maßnahme eigentlich 
schmunzeln müßte, wenn sie nicht so 
traurig wäre. Am 1. Februar begann 
die Arbeit im Technischen Versor
gungszentrum (TVZ) . Die Gefangenen 
sollten ihre Mittagsmahlzeiten in so
genannten "Sozialräumen" einnehmen. 
Das sieht so aus, daß für teilweise 30 
bis L.O Beschäftigte ein Raum mit 
fünf Tischen und jeweils vier Stühlen 
zur VerfUgung steht . Für jeden 
Sozialraum sind Thennoskannen mit 
heißem Wasser vorhanden. Jede Kanne 
fäßt zwei Liter, und was das durch 
25 geteilt ausmacht, kann sich jeder 
selbst ausrechnen. Ein Gefangener 
wird dann zum Mittagessen einen 
Fin~erhut voll wannen Kaffee trinken 
können. 

Teilanstalt IV rief den Anstaltsleiter ...,..._._.,......L..__"" 
an und beschwerte sich darüber, daß 
sein Mandant kein Mittagessen bekam. 
Nach dem Strafvollzugsgesetz ist die 
Anstalt verpflichtet, Mittagessen dar
zureichen. Daraufhin sagte der 
Anstaltsleiter diesem Anwalt zu, daß 1~~~~!~~!!~~~~!~~~!!~!j!Jf5~J 
sein Mandant innerhalb von 30 -
Minuten wannes Essen. bekommt, und .,....J-r"-,...J..r"._,~'T-'-r'L-r-L...,....l-,r-l-r..l..,_;Jl..y...J.....,...J...,,....J..-.. 
das geschah dann auch. 



Der erste Tag mit der neuen Kost
kartenregeluns im Technischen 
Versorgungszentrum war furchtbar. 
Obwohl bereits um ll . l5 Uhr damit 
be~onnen wurde, das Essen zu vertei
len, war man um 12./.5 Uhr immer noch 
nicht fertig. Es wurde festgestellt, 
daß ein Diabetiker, der unbedingt 
sein Mittagessen braucht, keine 
Menage erhielt, obwohl er seine 
Kostkarte abgegeben hatte. Eilig 
versuchte man telefonisch zu klären, 
wo das Essen geblieben war. Die 
Küche ließ mitteilen. sie wisse von 
nichts. So hieß es, gehen sie ins 
Haus, das Essen wird dort sein. Ein 
Beamter brachte den Gefangenen 
rasch ins Haus, um dort direkt i.n den 
Einschluß zu kommen. Trotzdem der 
Einschluß schon lief, wurde der Diät
kalfaktor nach dem Verbleib des 
Essens fUr den Gefangenen befragt, 
und er äußerte sich. daß er auch 
nichts über den Verbleib wisse, bei 
uns sei es nicht gelandet . 

Der Gefangene wird nun zur Küche 
gebracht. In der KOche stellt man 
fest, daß kein Essen mehr da ist. 
Nach vielem hin und her - der Ein
schluß war erst um 13.15 Uhr 
beendet bekam der Gefangene 
Essen. Allerdings keine Spezialkost 
für Diabetiker, sondern irgend etwas 
Zusammengesuchtes aus der ~onnal
kost. Er konnte dann nach ll. Uhr im 
Setrieb essen. Was das auf die Dauer 
für einen Diabetiker heißt, ist jedem 
Laien klar. So ein Mensch muß sein 
Essen pUnktlieh bekommen, sonst 
schockt er. 

Der Gefangene hat mir auch erzählt, 
daß er zweimal an diesem Tag Unter
zuckerung hatte. Wenn das der 
einzige Erfolg der neuen Essenszeit
regelung ist, sollte man lieber darauf 
verzichten. 

ln der Schlosserei wurde am Freitag 
vom Metster gesagt. daß alle Leute. 
die dort arbeiten, am Montag ihre 
Kostkarten mitbringen, da sie im TVZ 
essen sollen, obwohl der Betrieb noch 
nicht umgezogen war. Die Gefangenen 
brachten die l(arten mit und konnten 
zu ihrer Freude mittags nicht essen. 
Alles getreu dem Motto: Die rechte 
Hand weiß nicht was die linke tut . 
Der Arbeitsbetrieb Bau, der bereits 
ins TVZ um~ezogen ist. erhielt das 
Mittagessen gegen 12.30 Uhr, aller
din~s kalt ... 



die veränderten 
zeiten in den einzelnen Teilanstalten 
gibt es in Zukunft das Abendbrot 
erst um 16.45 Uhr. Bisher wurden die 
Diabetiker, die Insulin spritzen 
müssen, um 16 Uhr in den einzelnen 
Häusern gespritzt. Das ist in Zukunft 
nicht mehr möglich, weil die Dia
betiker sofort nach der Spritze ihr 
Abendbrot essen müssen. Sie 
bekommen es jetzt aber erst 45 

später. Damit hat wohl 

3 des Strafvollzugsgesetzes 
sagt im Absatz 1: "Das Leben im 
Vollzug soll den allgem~inen Lebens
verhältnissen soweit als möglich an
geglichen werden". Mit diesem Para
graphen wird erklärt, warum die neue 
Arbeitszeitregelung zum 1. Februar in 
Kraft getreten ist. Nach dieser neuen 
Regelung arbeitet der Gefangene am 
Tag mindestens L.S Minuten mehr und 
erhält dafür weiterhin den Minimal
satz, der ihm als "Arbeitsbelohnung" 
am Tage zusteht. Mit diesem "Hunger
lohn" kann man keinen Menschen zur 
Mehrarbeit anregen. Eigentlich sollte 
der Lohn schon längst angehoben 

gerechnet. Solche Probleme 
waren von dem Planungsgremium -
das diese "hervorragende" Neurege
lung einführte - gar nicht bedacht 
\vorden. So werden die Diabetiker 
nun ihre Spritzen zu einem späteren 
Zeitpunkt erhalten, was auch wieder 
Mehrarbeit für die Sanitäter 

..... ..,.....l....r""'"'"" werden. Bereits im vorigen ] ahr war 

denn sie müssen noch 
einmal zurück ins Haus, weil am 
Nachmittag nur ein Notdienst für die 
gesamte Anstalt. in Tegel zuständig 
ist . Hier wußte ebenfalls die rechte 
Hand nicht was die linke tut. 

Wer von den Gefangenen seine 
karte nicht entgegennahm, wurde 
namentlich auf Listen geführt und 
erhielt zum Teil von den Gruppen
leitern, bzw. in Einzelfällen sogar 
von den Teilanstaltsleitern Einzel
beratungsgespräche. Dabei wurde den 
Gefangenen ~öffnet, daß dieses 
Verhalten für ihr Vollzugsziel ~chäd
lich sei, sie teilweise auch mit 
repressiven Maßnahmen 
müßten. So etwas ist mir unver
ständlich, entbehrt meiner Meinung 
nach auch jeglicher Grundlage. Es 
kann kein Mensch gezwungen werden, 
dieses "köstliche" Anstaltsessen zu 
genießen. Und wer es nicht tut, kann 
doch für seiJ1e eigene Entscheidung 
nicht auch noch bestraft werden. Es 
ist bisher niemandem aufgefallen, daß 
ich seit Jahren auf das köstliche 
Mittagsmahl verzichte. Und es ist 
auch niemandem aufgefallen, daß 
täglich meine Kostkarte in der Teil
anstalt 1 abgegeben \vird, ich aber 
zur Mittagszeit mich in der Redaktion 
im Haus Ill befinde . Nun warte ich 
auf ein Einzelgespräch wegen voll
zugsschädlichen Verhaltens. Wenn 
Leute dafür bestraft werden, daß sie 
ihre Kostkarte nicht entgegennehmen, 
müßte -ich doch dafür bestraft 

daß ich meine Kost nicht 

im Gespräch, den Ecklohn von fünf 
zumindest auf sechs Prozent anzu
heben. Inzwischen ist davon keine 
Rede mehr, bzw. der Senator für 
Justiz hat angeregt, diesen Vorschlag 
an den Bundesrat weiterzugeben. 

Bei einem Loch von über 50 Milliarden 
DM im Etat des Finanzministers kann sich 
jeder selbst leicht ausrechnen, daß 
diese "Gehaltserhöhung" auf taube 
Ohren trifft. Man spart, wie immer, 
bei den Ärmsten ein. \'lenn man den § 
3 Strafvollzugsgesetz noch einmal 
bemüht, soll das Leben doch dem 
Leben draußen soweit als möglich 
angeglichen sein. Draußen würde 
niemand für 7,44 DM am Tage ar
beiten. Warum in den zehn Jahren 
seit Bestehen des Strafvöllzugs
gesetzes hier immer noch keine 
Änderung eingetreten ist, verstehe 
ich nicht. Ich meine jedoch, daß 
endlich etwas passieren muß. 

Die dafür Zuständigen sollten endlich 
die Löhne der Gefangenen an die 
Normallöhne angleichen. Vor allem 
muß etwas für die Rentenversiche
rung der Gefangenen getan \verden. 
Wer zehn öder fünfzehn Jahre im 
Gefängnis sitzt, wird nach seiner 
Entlassung meist zum Sozialfall. Ganz 
einfach deshalb, weil die Anstalt in 
keiner Weise für seine Rentenver
sicherung sorgt. Hier sind die Poli
tiker gefordert, eine Lösung zu 
finden, damit auch für Gefangene 
Beiträge zur Rentenversicherung ge
zahlt werden. Es war doch möglich, 
die Ge Fangenen in die Arbeitslosen
versicherung einzubeziehen; warum 
soll das nicht mit der Rentenver
sicherung gehen? 

-·~--~r-·~· r--·r--,-~-···y""~~~~ 



schon manchmal das Abendessen um 
13.30 Uhr (?) abholen konnten, ist es 
jetzt so, daß die Mittagsmahlzeiten 
der Kostkartenverweigerer (welch ein 
Wort!) nicht vor 14.30 Uhr 
ausgegeben werden. So ein Blödsinn! 
Ob sie das Essen nun um 13 Uhr kalt 
kriegen oder um 16.45 Uhr, spielt 
eigentlich gar keine Rolle. 

Besonders dünn ist auch die neue 
Freistundenregelung. Während man 
bisher als Arbeiter am Mittag und am 
Nachmittag jeweils eine halbe Stunde 
seine Runden drehen konnte, ist die 
Freistunde jetzt einheitlich für die 
ganze Anstalt von 15.45 Uhr bis 
16.45 Uhr. Im Winter zieht man schon 
fast im Dunkeln seine Kreise und im 
Sommer kriegt man von der Sonne 
auch nicht mehr viel mit. Besonders 
bedauerlich ist, daß jetzt die zweite 
Freistunde im Sommer wegfallen wird. 
In Tegel gab es in der Zeit vom L 
Mai bis 30. September in jedem Jahr 
eine zusätzliche Freistunde, die in 
den einzelnen Teilanstalten unter
schiedlich genutzt werden konnte. So 
konnten in der Teilanstalt t und in 
der Teilanstalt V alle Gefangenen die 

Man kann sich nicht des Eindrucks 
erwehren, daß die Anstalt ganz froh 
wäre, wenn weitaus weniger Gefan
gene hier essen würden. Schließlich 
spart das erheblich an Kosten. Nur 
so ist die Äußerung der Leiterin 
der Planungskommission, Frau Hennig, 
zu verstehen, die am ersten Tag der 
Einführung der Kostkarten dem Diät
kalfaktor in der Teilanstalt I sagte, 
durch 'diese Kostkarten wUrde Essen 
gespart, es müßte viel weniger ge
kocht werden als vorher, denn es 
würde hier viel zu viel Essen 
gekocht. 

.._r-A--.-..._ Freistunde nutzen. In den Teilan

Darüber kann man geteilter Meinung 
sein. Ich meine, soviel Essen - wie 
seit der EinfUhrung der Kostkarten -
ist in Tegel noch nie weggeworfen 
worden. Ich kann mir kaum vorstellen, '-!-" ..... "'
daß ein Gefangener, der seine Kost
karte nicht abgeholt hat und darum 
sein Mittagessen erst später bekommt, 
um 16.45 Uhr das kalte Essen ent-

stalten li und 111 immer nur be
stimmte Flügel. Trotzdem war es eine 
willkommene Abwechslung, wenn man im 
Sonuner eine Stunde Hofgang extra 
hatte. Dieses Angebot wurde ver
stärkt wahrgenonunen. Durch die ver
änderte Regelung wird in Zukunft die 
zweite Freistunde wohl nun wegfallen. 
So hat die Anstaltsleitung auf kaltem 
Wege eine Vergünstigung gestrichen, 
die sich seit Jahren bewährt hatte. 

Als Fazit zur Kostkartenregelung und 
Arbeitszeitänderung kann man nur 
sagen: Hier wurde am grünen Tisch 
eine Lösung gefunden, die die Gefan-

1·~-__ ......,......_.,........_,,....,.....,......._.,.-~.,._._-r-..._ genen eindeutig benachteiligt. Wenn 

Besonders unzufrieden sind auch die 
Stationsbeamten. Es hat zwar einen 
kleinen Vorteil, daß morgens die 
Kostkarten eingesammelt werden, 
denn wenigstens ist jetzt ein Beamter 
früh auf der Station. Aber das ist 
wahrscheinlich das einzig Positive an 
der ganzen Regelung. Ansonsten be
schweren sich die Beamten über die 
Mehrarbeit und über die vielen un
nützen \vege, die sie jetzt machen 
mUssen, weil oftmals noch mi.nags aus 
der Küche Essen geholt werden muß. 
Beschweren tun sich auch die Diät
kaliaktoren. Während früher 

man schon der Meinung ist, daß 
._,~...,..."'-~'-r-..,... .... Gefangene unbedingt im Betrieb essen 
.&.-.,,-A--,-..&....~'-r...__.&.. sollen, gibt es sicherlich einfachere 

Möglichkeiten, die Anwesenheit eines 
Gefangenen festzustellen. 

Am Rande sei noch bemerkt, 
doch sehr merkwürdig war. daß nach 
so vielen Jahren, wo es montags 

...-'~-'--r-""-t-'-...,........_r- immer Eintopf gab, am Tag der Ein
führung der Kostkarten ein Fleisch

..-J'""T"..L.-.,....._,.....~oo..,l"""--.- gericht angeboten wurde. Sollte die 
Küche vielleicht die neuen Kost
karten besonders schmackhaft 

.......,,..-A-...,...-'-.,....1-_,_..,...,_ machen? Das ist ihr offensichtlich 
nicht gelunqen! 
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Konzert in Tegel ... 
... wal:' in der letzten Zeit öfters die 
Überschrift eines Lichtblick-Artikels. 
Wegen des letzten in der Dezember
Ausgabe mußte ich mir einiges an
hören. Viele waren nämlich gar nicht 
meiner Meinung und fanden das 
Konzert unerträglich - auch unsere 
Anstaltsband Armageddon, der ich 
technische Mängel für das nicht so 
gute Gelingen einräumte. 

Beim Konzert im Januar konnten jetzt 
die Musiker be\"eisen was sie drauf
haben und viele Fans zurückgewinnen, 
denn es stand endlich mal eine ver
nünftige Anlage im KultursaaL "So 
laut war es hier in Tegel noch nie", 
sagten Alteingesessene. Doch es Wal:' 

nicht die Lautstärke, die den Sound 
ausmachte: alles war gut ausge
steuert. 

Plötzlich bekam man mit, daß der 
Gitarrist, den man sonst kaum hörte, 
richtig gut spielen kann. AUe Instru
mente und sogar endlich mal der 
Gesang waren klar rauszuhören. 
Leider gehört die Anlage weder 
Annageddon noch der Anstalt. \>/er 
weiß, wann alle Hard- Rock- Fans hier 
mal wieder in so einen Genuß kommen. 

lm Anschluß spielte die Band 
"Splint er" . die ja ganz anders los
legten als die mUde Truppe vom letz
ten Konzert. Heavy Metal pur! Die 
Speed-Freaks sind auf ihre Kosten 
gekomm·en. Einigen sind die Ohren 
weggeflogen! Der Sänger ist ein 
EnergiebUndel. der in profihafter 
11anier die Leute angeturnt hat, die 
auch nach Zugabe riefen. Nach der 
Zugabe schrie der Sänger: "Wir 
kommen wieder!" Hoffentlich bald! 

10 'der lichtblick' 

Was für ein Theater? 
Sonnabend. 30. 1.88 endlich mal 
wieder ausschlafen. Als ich mittags 
die Essenkübel vom Gang her schep
pern höre, entschließe ich mich, 
doch aufzustehen. lnnereien - das 
erspart mir den Abwasch des 
Geschirrs, und ich beschließe , mich 
mit leerem Magen wieder ins Reich 
der Träume zu flUchten. 

"\o/ann ist denn das Theaterstück?", 
höre ich j~nden Uber die Station 
brüllen. "Um 13 Uhr". antwortet der 
Beamte. \'las für ein Theater? Diese 
Frage wird zu meinem Motor - raus 
aus den Federn. Doch niemand weiß 
etwas Genaues, denn nirgends ist -
wie sonst üblich - ein Anschlag oder 
wurde etwas bekanntgemacht. So bin 
ich auf die Mundpropaganda angewie
sen, bei der auch das Wort Kreuz
berg fällt. Kreuzberg? Da stand doch 
was im letzten Lichtblick. Egal -
alles ist besser, als auf dieser muffi
gen Station zu vergammeln. Während 
der Zählung um 12 Uhr bereite ich 
mich auf das Spektakel vor und ver
lasse beim Aufschluß um 12.30 Uhr 
erwartungsvoll meine Zelle. 

Mehrere Personen, die auch zu dem 
Theaterstück wollen, haben sich auf 
dem Gang versammelt und warten auf 
das Hupsignal, das den Abmarsch zum 
Kultursaal ankUndigt. Plötzlich wird 
Alarm ausgelöst - ausgerechnet jetzt. 
Die Gefangenen rennen los zu ihren 
Stationen, und die Beamten sind hek
tisch bemüht, die SternLUren zu ver
schließen. Das war's dann wohl. Mit 
den entsprechenden Kommentaren löst 
sich die Versammlung wieder auf. Mit 
einem Leidensgenossen setze ich mich 
in meine Zelle. Wir trinken Kaffee 

und diskutieren, was nun wohl pas
sieren wird. Schlüsselgeklapper - ich 
sprinte zu dem dazugehörigen Sta
tionsbeamten, der mir auf meine 
F'rage erklärt, daß der Alarm ein 
blinder war - alles schon vorbei. 
"Theater? Die sind doch schon alle 
drüben. Der Kollege in der Zentrale 
hat 'aus Versehen' den falschen Knopf 
gedrückt", erklärt er mii. 

Bevor ich mich entrüsten kann, bietet 
mir der Beamte an, mich schnell noch 
rüberzubringen. "Theater" . schreie 
ich Uber die Station, doch es kommen 
nach dieser Verwirraktion nur noch 
zwei Personen mit. lm Treppenhaus 
treffen wir noch zwei, die fragen, 
was denn nun mit dem Theater ist. 
Noch Freunden Bescheid zu sagen, 
dafür habe er keine Zeit, sagte der 
Beamte den beiden. Wohl in der 
weisen Voraussicht, nicht allein mit 
60 Mann loslaufen zu müssen. 

Im Kultursaal war schon alles in 
vollem Gange. Noch nie habe ich bei 
einer Veranstaltung einen so leeren 
Saal in Tegel gesehen. i\lir kommt im 
Verlaufe des Stückes auch der 
Gedanke, daß dies beabsichtigt sein 
könnte, denn die Theatercrew fUhrt 
sich phasenweise so auf, wie es hier 
nur jemand tut, der vorhat, in den 
Bunker gesteckt oder in der P.N. 
ruhiggestellt zu werden. Fliegende 
Mülltonnen, deren Inhalt überall ver
streut wird, hysterisch Schreiende, 
sich Anpöbelnde und Waltet', der sich 
besoffen im Müll suhlt. Herrlich. Das 
Publikum tobt, und die Beamten sind 
sichtlich entsetzt. So etwas hat es 
hier noch nicht gegeben. Kreuzberg, 
wi.e es leibt und lebt. Szenen aus 
dem Leben, teils überzogen, teils 
sehr- real, wie z . B. \'faltet', der- als 
Kind zur Unselbständigkeit erzogen 
wird, in seiner spießigen ldylle mit 
seiner Frau nicht klar-kommt und als 
Säufer endet. Oder der ausländische 
Sachbearbeiter beim Sozialamt, der 
vor dem Bild von Diepgen zur 
Nationalhymne strammsteht ; ~!ethoden 
der Vermieter, Rentner aus der 
Wohnung zu kriegen. So werden 
mehrere Szenen parallel zueinander 
verstrickt. Alles sehr schrill. bunt 
und avantgaroistisch. 

Die Stimmung ist bombastisch, das 
Publikum geht mit. Ob das der Grund 
ist, daß hier nur ca. 100 Zuschauer 
anwesend sind? 

Dem Ensemble des Ra tibor-Theaters 
sei gedankt für den aufregenden 
Nachmittag. Hoffentlich kommen auch 
dle uetangenen, die wutend sind, das 
StUck nicht gesehen zu haben, in 
den Genul'\, einmal so etwas zu er
leben. -blk-
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Zeitgeist oder 
Sehlamperei? 
Noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest 
hat sich die Arbeitsver....altung bei 
den Gefangenen bedankt, die außer
halb der Teilanstalten beschäftigt 
sind: Seit Dezember kommt kein 
Friseur mehr in die Arbeitsbetriebe. 

Versorgungsbetriebe wie Küche und 
Bäckerei ausgenommen, haben alle 
Gefangenen die gleiche Arbeitszeit, 
also auch die (Haus-) Friseure in den 
Teilanstalten. Folglich können sich 
arbeitende Gefangene nach Feier
abend nicht die Haare schneiden 
lassen; sie müssen dazu an einem 
Vor- oder Nachmittag der Arbeit 
fernbleiben. Daß die für den Friseur
besuch aufge\,)rachte Zeit eine Fehl
zeit ist und nicht bezahlt wird, ist 
nicht weiter von Bedeutung. Fragt 
sich nur für wen? Fürdie Betroffenen 
bestimmt nicht, denn mit ihren ohne
hin geringen Bezügen können viele es 
sich nicht leisten, auf einen halben 
bezahlten Arbeitstag zu verzichten. 
Und daß die im Dezember von der 
Senatsverwaltung gezahlte \Yeih
nachtsvergütung u. a . Ausgleich sein 
soll für Lohndefizite, die durch 
Friseurbesuch entstehen, kann man 
sich eigentlich nicht vorstellen. 
Andererseits war man bei Justitia mit 
kostensparenden Maßnahmen schon 
immer etwas großzügiger. 

Gefangene mit Sinn fUr Zeitgeist und 
Humor wollen in dem Fehlen des 
Betriebsfriseurs nicht etwa einen 
RUckschritt oder eine Schlamperei 
erkennen, vielmehr sehen sie es als 
Wink mit dem Zaunpfahl: Laßt euch 
lange Haare wachsen! Schließlich 
darf man nicht immer alles vom 
negativen Standpunkt aus betrachten. 
Vielleicht liegen in den oberen 
Etagen der Anstalt Erkenntnisse vor, 
daß lange Haare wieder im Kommen 
sind. Wo man doch nur unser Bestes 
will ... 

Bleibt zu hoffen, daß der gegen
wärtige Mangelzustand "nur" auf ein 
"Versehen" des Arbeitseinsatzes zu
rückzuführen ist, und daß alsbald ein 
neuer Betriebsfriseur eingestellt wird. 

- awo-

Wie der Leiter der Wirtschaftsverwal
tung, Herr Mewes, mitteilte, gibt es 
momentan keine Gefangenen, die als 
Betriebsfriseur arbeiten wollen. Das 
erfuhr er durch die Vollzugsdienst
leiter in den einzelnen Teilanstalten. 

Sollte jemand Interesse an dieser 
Tätigkeit haben, kann er sich an die 
Lichtblick-Redaktion wenden. Wir 
geben dann seine Bewerbung weiter. 

- red-

Diakon Bauer geht 
in den Buhestand 

Nach fast 26 Dienstjahren beendete 
am 31. Januar 1988 Diakon Hilmar 
Bauer seine Dienstzeit in Tegel. Er 
war für die Teilanstalt ll zustän
dig und hat in den vielen Jahren 
seiner Tätigkeit allerlei erlebt. 

Wenn sich auch einige Gefangene 
darüber beklagten, daß sie keine 
Sondersprechstunden bekommen, weil 
sie nicht in die Kirche kamen, so 
war er doch ein Mensch, zu dem man 
mit allen Sorgen und Problemen 
kommen konnte. Wir wünschen ihm für 
seinen Ruhestand alles Gute. 

Leider wird diese Position nicht 
wieder neu besetzt, so daß jetzt für 
die Teilanstalt 11 nur noch Pfarrer 
Zeitz zur Verfügung steht. Das i.st 
für die Vielzahl der Gefangenen nicht 
ausreichend. 

Da es in diesem Verwahrbereich keine 
wöchentliche Telefonmöglichkeit gibt, 
war es immer eine große Hilfe für 
uns Gefangene, wenn im Pfarramt mal 
ein dringendes Telefonat geführt 
werden konnte. Das wird nun vorbei 
sein, denn ein einzelner kann das 
gar nicht schaffen. 

Es gibt so viele arbeitslose Sozial
arbeiter. Warum stellt die Kirche 
nicht zur Betreuung der Gefangenen 
im Haus 11 einen ein? Da kann doch 
ohne weiteres eine ABM-Stelle 
geschaffen werden (ABM= Arbeits
beschaffungsmaßnahme des Arbeits
amtes) . Aber es geht ja nur um Ge
fangene und da kann man ruhig Per
sonaleinsparungen vornehmen. 

-gäh-

HINWEIS! 
Das Cafe und Kommunikationszen
trum, kurz KOMM RUM gibt eine 
Zeitung heraus. die in der Regel 
monatlich erschein"t. 

Interessenten, die ein Abonnement 
wünschen, wenden sich bitte per
sönlich, schriftlich, oder telefo
nisch an 851 90 25. 

Postanschrift: 

Komm - Rum Redaktion 
Schnackenburgstr. t. 
1000 Berlin L.l 

Am Rande bemerkt 

Au Backe 
-mein Zahn 
Schon seit vielen Jahren hören wir 
immer wieder Beschwerden tiber den 
Zahnarzt. Aber merkwürdigerweise 
richten sich diese Beschwerden nie 
gegen den Zahnarzt, sondern immer 
gegen den Beamten \of. Dieser fUhrt 
dort ein selbstherrliches Regiment 
und bestimmt wer vorgelassen wird 
oder nicht. 

Am Freitag. den 29. Januar, ereignete 
sich wieder einmal so ein typischer 
Fall. Ein Gefangener der Teilanstalt 
lll hat starke Zahnschmerzen, er 
läßt sich von einem Beamten zum 
Zahnarzt bringen. Der Gefangene 
erklärt dem Zahnarztbeamten , er 
hätte starke Schmerzen und wolle 
behandelt werden. Zu seinem großen 
Erstaunen erfährt er nun, daß er am 
Montag um 14.00 Uhr Zahnschmerzen 
habe könne und bekommt 2 Schmerz
tabletten in die Hand gedrückt. 

Dann wird er zurück in das Haus 111 
gebracht und hat ein \-lochenende mit 
Schmerzen vor sich. Er kam in die 
Redaktion und erzählte uns von dem 
unglaublichen Vorfall. Wir haben ihn 
zum Zentralbeamten geschickt und 
dieser hat beim Zahnarzt angerufen. 
Nachdem er den Zahnarztbeamten W. 
noch einmal sehr deutlich auf die 
Schmerzen des Gefangenen hingewie
sen hatte, sagte dieser zu, daß eine 
Behandlung erfolgt. 

Wenige Minuten später wurde dann 
der zahnschmerzgepeinigte Gefan
gene zur Behandlung gebracht und 
war seine Schmerzen los. 

Wenn sich der Zentralbeamte nicht 
noch einmal telefonisch um einen 
Termin bemUht hätte, wären dem 
Gefangenen bis zum )iontag erheb
liche Zahnschmerzen sicher gewesen. 
Das ist eine ungeheure Rücksichts
losigkeit des Zahnarztbeamten. Vor 
dem Gesetz nennt man so etwas 
unterlassene· Hilfeleistung! 

Wie lange läßt man diesen Beamten 
noch selbstherrlich über Schmerz 
oder Nichtschmerz entscheiden? Wir 
haben wirklich einen sehr guten 
Zahnarzt in der JVA Tegel, warum 
sorgt der nicht endlich dafür, daß 
ein anderer Beamter Dienst 11ei ihm 
macht. Über den Urlaubsvertreter hat 
sich noch keiner beschwert. Bei dem 
werden Schmerzfälle sofort behan
delt! 

-gäh-

m . . 
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Schon im Fachbuch der sogenannten 
Christen finden wir im Buch Sirach 
3L. 27 die Erklärung: "\ver:- dem 
Arbeiter seinen Lohn vorenthält, ist 
gleich einem Bluthund" (Parallel
stellen hierzu finden wir auch in 
Jeremia 22. 13; 3. Mose ll, 13 und 
5. Mose 2l, ll und 15). Auch haben 
meines Wissens schon verschiedene 
Gefangene (wie auch ich) in anderen 
Vollzugsanstalten der BRD durch 
Einzelaktionen dieses leidige 
Sklavenlohnsystem anzugehen ver
sucht, doch meist ohne jeglichen 
Erfolg; andere wurden es müde. 

Hierbei muß uns eben ganz einfach 
klar werden, diese Einzelaktionen 
kennten deshalb rigoros abgetan 
werden, weil es nur inländisch ange
gangen \VULde! \llir müssen dieses 
Problem Uber die Grenzen der BRD 
hinaustragen, denn schon innerhalb 
der EWG ist die BRD noch das 
einzigste Land, das die Löhne seiner 
Justizzwangsarbeitssklaven noch in 
keiner V/eise den ortsüblichen Tarifen 
angepaßt hat. Deshalb wird die wirt
schaftlich so gut dastehende BRD 
seitens der ande::en EWG-Länder im 
Hinblick auf die so erbärmlich 
angesetzten Arbeitsvergütungen kein 
Verständnis oder gar Unterstützung 
finden! 

Um deshalb auf diesem Gebiete 
endlich etwas erreichen zu können 
gibt es u. a . die Möglichkeit, hierfür 
die UNO-Resolution 1503 einzusetzen. 
Hierzu bedarf es nur mehr als 20 
Personen, die gleichgelagerte 
Anliegen in einem ungefähr gleichen 
Zeitraum bei der Kommission in Genf 
einbringen, die die Internationalen 
oder Europäischen Menschenrechts
konventionen oder die Grundgesetze 
eines Landes verletzen (Dies trifft 
zukünftig auch auf die Anti- folter
konvention zu, wenn sie in den 
nächsten Wochen seitens der Regie
rung der BRD ratifiziert worden ist) . 
Aus Zeitersparnisgründen wird emp
fohlen, die Anträge in englischer 
Sprache einzureichen, was eigentlich 
kein Hinderungsgrund sein dürfte. 

Auch lesen wir hierzu nicht immez:
seitens kompetenter Kreise, begin
nend bei den Geistlichen in den Voll
zugsanstalten, nach Arbeitstreffen 
der Sozialarbeiter der Vollzugs
anstalten u. a ., daß eine Lohn
angleichung der Arbeitsvergütungen 
füz:- Gefangene in den Vollzugs
anstalten an die ortsüblichen Tarife 
erfolgen müsse; von 60 und 80 % war 
schon vor Jahren die Rede, selbst bei 
den Parteien der BRD. Auch die 
Justizminister und - senatoren er
klärten bei ihrer Konferenz vom 2. 
bis 1.. Juli 1987 in Timmendorfer 
Strand, daß das Arbeitsentgelt für 
Gefangene im Rahmen der Möglich
keiten angehoben werden soll! Doch 
was heißt "im Rahmen der Möglich
keiten"? 
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Hna1tlöhnG! 
Hierzu einige Zahlen aus dem Staats
haushaltsplan des Justizministeriums 
von Baden-Wi.lrttemberg 1987/88, 
Seiten 2t. und 1 Ot. : Die Gesamtein
nahmen des Justizministeriums von 
Baden-\Vürttemberg betrugen 198L 
626.701.300,- D~, davon von den 
VAs (Vollzugsanstalten) 31.363.700,
DM; 1985 618.L78.800,- DM, davon 
von den VAs 33.193.100.- DM, 1986 
626.701.300,- 0~1, davon von den VAs 
31.363.700,- DM. 

Dazu eine Erklärung des Justizstaats
sekretärs Dr. Eugen Volz (laut 
Pressemitteilung des Ministeriums für 
Justiz-, Bundes- und Europaangele
genheiten Baden-WUrttembergs vom 
23.7.1987): "Die Auftragslage der 
Arbeitsbetriebe in den Vollzugs
anstalten hat sich in den Jahren 
1985 und 1986 weiter verbessert .. . 
In den Jahren 1985 und 1986 waren 
zwei Drittel der Gefangenen in den 
Az:-beitsbetrieben beschäftigt gewesen 
(1985: 67,9 %; 1986: 68,7 %) .•• Dr. 
Volz zeigte sich befriedigt darüber, 
daß erneut eine Umsatzsteigerung in 
den vollzugseigenen Betrieben er
reicht worden sei. So habe 1986 der 
Umsatz die 35 Millionen DM-Grenze 
überschritten (198l.: 32 Millionen, 
1985: 3L Millionen)". 

Nvn 1 Yhtirt 
Liebtt , fAla!, ~1-t Lt 

vhntrt denn ~ 

Versuchen wir in den Differenzzahlen 
des Staatssekretärs gegenüber den 
Zahlen laut Staatshaushaltsplan keine 
frisierte Bilanz zu sehen odez:- uns 
die Fz:-age zu stellen. wohin die 
Differenzbeträge geflossen sind. 
Freuen \vir uns liebez:- in der Zeit der 
großen Arbeitslosenzahlen, "daß man 
sich bemühe, weitere Großaufträge zu 
bekommen und man die Vergabe an 
die verschiedenen Arbei.tsbetnebe 
bessez:- koordinieren wolle". Daß diese 
Worte fruchtbar werden sollen ergibt 

sich u. a . daz:-aus, daß für die Leit 
vom 18. und 19. April 1988 in der 
Strafvollzugsschule der VA Adelsheim 
eine gemeinsame Portbildungstagung 
füz:- \llez:-kdienstleiter und Stellver
treter (Az.: 2L.OL1-TV/1037) anbe
raumt wurde, wo eine Neuorganisa
tion des Arbeitswesens in den Voll
zugsanstalten behandelt werden soll! 
So ist auch dort ferner für den 30. 
und 31. Mai 1988 eine Fortbildungs
tagung für Betriebsleiter und Mit
arbeiter der Druckereien und Buch
bindereien (Az.: 24041-1V/1043), bei 
der schwerpunktmäßig die Verbesse
rung der Struktur und Leistungs
standard dez:- Druckereien und Buch
bindereien in den Vollzugsanstalten 
besprochen werden soll! 

Betrugen nun die Gesamteinnahmen 
des Justizministeriums von Baden
Württemberg von 1984 bis 1986 noch 
nur 1.899.543.800,- DM, so können 
wir mit großer Sichez:-heit für die 
nächsten Jahre einen weiteren 
Anstieg dez:- Einnahmen annehmen, da 
ja auch laut Staatshaushaltsplan 
1987/1988 die Einnahmen für 1987 
mit 6L7 Millionen DM, davon aus den 
VAs 37.392.000,- DM und 1988 mit 
671 ~illionen DM, davon aus den V As 
38.443.000,- DM vorkalkuliert sind! 

Ja 1 Wet~t-1 Si~ Mi&k 
SQ divd<t fr~~o-. : 

7/ 

(Hierbei gilt noch zu bedenken, 
\vähz:-end sich die Einnahmen aus den 
Vollzugsanstalten in Baden-\-IUrttem
bez:-g steigerten. verringerten sich die 
Zahlen der Gefangenen von 1983 
noch rund 8800 bis ausgangs 1987 
auf 7500. Es ist deshalb nicht ab
wegig, wenn man annimmt, da~ die 
Einnahmensteigerung durch höhere 
Leistungserpressungen seitens der 
Justizzwangsarbeitssklaven erpr:-e ßt 
wurde! Andez:-erseits fielen die Kosten 
pro Gefangenen am Tage von 1983 



inderßRD 
noch 89.68 DM bis 1984 schon auf 
79,08 DM (Vergleichszahlen, das 
Bundesland Bayern betreffend, lassen 
den Schluß zu. daß sich auch dort 
eine dhnliche Entwicklung vollzog, 
denn nach der Information des 
Bayrischen Staatsministeriums Nr. 
71/83 vom 25.7 .198L.: Bei einer 
Gefangenenzahl 1983 mit 10.550 und 
198L mit 10.887 Inhaftierten fielen 
dort die Tageskosten von 1981 noch 
73.!.9. 1982 72,26 DM schon 1983 auf 
71.35 DM) . 

Und als Beweis, daß auch andere 
Vollzugsanstalten in der BRD rentabel 
arbeiten, ein Beispiel aus der VA 
Rheinbach: Dort erwirtschafteten 
schon im Jahre 1980 40 bis L.S 
Gefangene einen Jahresumsatz von 
1,5 Millionen DM! 

Bedenken wir anhand dieser (wenigen) 
Zahlen, daß laut Bundeshaushalt für 
die Justiz 1987 nur L20,1 Millionen 
DM und für 1988 453,6 Millionen DM 
veran~chlagt sind. Zum Vergleich 
jongliert die evangelische Kirche von 
Baden-1.'lürttemberg in ihrem Haus
haltsplan für 1988 schon mi.t L.62,099 
Millionen DM bei einer Erwartung 
von rund 700,34 Millionen DM netto 
allein durch die Kirchensteuern. 

Mehv b€ld, mt:~u~1re,·
zei+ rnettv Vtl avb , ~in. 
sJ.to~ev~v Beruf, e,·t'\e. 
prtiSWtr't,tvt. Woht'\V~~ .. · 

Doch nun der Zahlen genug. Es wird 
jedoch nun jedem inhaftierten Justiz
zwangsarbeitssklaven bewuß't werden, 
daß, wenn wir uns um eine Lohn
angleichung gegenüber den orts
üblichen Tan flöhnen bemühen, 
keinesfalls unverschämt oder der
gleichen sirid! Sagte nicht auch 
Bundt:~anwalt Rebmonn: "Die Justiz 
so1l nicht nur richten, sondern auch 
aufrichten"? FUhrt weiter dazu aus. 
"daß hierzu die Schuldenregulierung 
vorrangig wäre, denn 80 % der 

Gefangenen würden große Schulden
berge vor sich herschieben, die 
nahezu eine Resozialisierung unmög
lich machen!" (Staatsanzeiger von 
Baden-Württemberg Nr. 61/5.8.1987 u . 
a.) . So sind auch aufgrund der 
Justizminister- und -Senatoren
konferenz am Timmendorfer Strand 
Vorschläge wie die des Täter- und 
Opferausgleichs "für entscheidungs
reif erklärt worden"! 

(Hatte dieser Tage Einblicke in KZ
Lohnabrechnungen. Sie waren für 
mich zusätzlich interessant, da sie 
von dem ehemaligen SS-Außenlager 
Steinbock in Heilbronn/Neckargardach 
stammen, ich mich zur Zeit in der VA 
Heilbronn, Steinstraße befinde) Auch 
jene Arbeitssklaven wurden bei 
Staatsaufträgen eingesetzt und an 
Privatfirmen verliehen. Ihre Arbeits
zeit betrug teils acht Stunden und 
ihr Tagesverdienst sechs Reichsmark. 

Jeder von uns kennt bestimmt Mit
gefangene, deren Tagesverdienst 
nicht mal diesen Satz in D-Mark er
reicht. So wenig hat sich inzwischen 
gebessert! (Nur erhielt man in jener 
Zeit für sechs Reichsmark etwa zwölf 
Einkilobrote, kostete eine Zigarette 
bis um dreieinhalb Reichspfennige. 

I~ w~vde 1n .-u·n 
~tst ~(~ma I ~;"... fad v 
'B~rv~i~vn~s t.ab le'tteV\ 

ver sJ.r~d?eV\ . 

Doch derzeit reichen sechs D-Mark 
nur noch für etwa zwei Einkilobrote , 
beträgt der Preis für eine Zigarette 
fast 20 Pfennige) . 

Die Vollzugsbehörden etc . unter
mauern das lächerliche Arbeitsentgelt 
für uns J usliz zwangsarbei tsskla ven 
mit dem § L.l Strafvollzugsgesetz, 
doch hat unser-e damalige Regierung 
ebenfalls schon am 1.6.1956 dem 
Obereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation zugestimmt, worin 

fixiert ist, daß jede Form der 
Zwangsarbeit unverzüglich zu besei
tigen wäre! Ferner ist dann klar
gelegt, daß eine Vermietung an 
Privatfirmen verboten ist! (Dabei 
arbeiten derzeit rund 70 % der 
Justizzwangsarbeitssklaven für Fremd
firmen; sind das nicht auch ''Privat
firmen''?) . 

Auch ist der Artikel L. der 
europäischen Menschenrechte fest
geschrieben: Niemand darf in Skla
verei und Leibeigenschaft gehalten 
werden! Sklaverei und Sklavenhandel 
ist in allen Formen verboten! In. 
Artikel 5 u . a .: ... niemand darf er
niedrigender Behandlung oder Strafe 
unterzogen werden! Artikel 23,2 : Alle 
Menschen haben ohne jede unter
schiedliche Behandlung das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit! 
Artikel 23, 3: Jeder Mensch, der 
arbeitet, hat das Recht auf ange
messene und befriedigende Entlohnung, 
die ihm und seiner Familie eine der 
menschlichen Würde entsprechende 
Existenz sichert! Artikel 30: Keine 
Bestimmung der vorliegenden Erklä
rung darf so ausgelegt werden, daß 
daraus für den Staat, eine Gruppe 
oder eine Person sich irgend ein 
Recht ergibt, eine Tätigkeit auszu
üben oder eine Handlung zu setzen, 
\.Jelche auf die Vernichtung der in 
dieser Erklärung angeführten Rechte 
und Freiheiten abzielen! 

Dies gilt meiner Meinung nach auch 
für die Bundesrepublik Deutschland 
und seine Justizorgane. lch erspare 
mir hier-zu mit Absicht die Artikel 1 
und 2 des Grundgesetzes oder den § 
1L.6 des Strafvollzugsgesetzes und § 
119 der Strafprozeßordnung zu zitie
ren, da sie von verschiedenen Seiten 
schon strapaziert wurden. Tatsache 
jedoch ist, daß wir einer physischen 
Ausbeutung unserer Arbeitskraft 
unter dem Deckmantel einer mora
lischen Bewährung unterworfen 
werden! Und viele von uns werden 
durch stumpfsinnige Arbeiten phy
sisch und psychisch zermalmt, zer
brochen, und sie sind als sogenannte 
Gebesserte in die Fr-eiheit entlassen! 

Deshalb, wo sind die mehr als 20 
justizzwangsarbeitssklaven, die mit 
mir unser aller Anliegen in Genf vor-
tragen? Schreibt mir, bitte mit 
frankiertem Rückumschlag , und ich 
werde euch eine Antragsskizze zu
senden, falls ihr euch nicht anhand 
dieses Arbeitspapieres in der Lage 
fUhlt, nun selbst einen Antrag an 
euer Justizministerium zu formulieren . 

Schreibt an eure für euch zustän
digen Justizministerien, die \.JOhl eure 
Anschreiben abschlägig bescheiden 
werden, aber dadurch öffnen sie uns 
den \Veg nach Genf! 

Ewald Remmler 
Postfach 35!.5 
7100 Heilbronn 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsf)rechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Liebe Lichtblicker, 

zum neuen Jahr wünschen wir, die 
~litarbeiter lin Referat Drogen und 
Strafvollzug der D.A.H. , Euch und 
Euren Lesern alles Gute. Macht Eure 
erfrischende Zeitung weiter so und 
bleibt versierte Aids-Aufklärer, aber 
auch Kritiker der Aids-Aufklärung. 

In Eurem Dezemberheft habt Ihr über 
das Expertenhearing der D.A.H. 
berichtet und verschiedene eigene 
Forderungen zur Aids- Prävention und 
zur psychosozialen Versorgung für 
die am Aids-Problem interessierten 
Gefangenen und betroffenen Gefan
genen aufgestellt. Diese unterstützen 
wir voll mit der Ergänzung, daß ein 
Sozialarbeiter für die Aids-Auf
klärung und soziale Beratung in 
Berliner Justizvollzugsanstalten wohl 
überlastet sein dürfte, wenn er sich 
dem einzelnen Gefangenen voll wid
men soll und der Ratsuchende ein 
Vertrauen zu ihm aufbauen will. Wenn 
es bereits jetzt ca. 140 HIV- positive 
Gefangene allein in der ]VA Tegel 
geben soll und die Diskriminierung am 
Faktor Aids immer wieder aufflammt, 
müssen mehrere externe Sozial
arbeiter tätig werden. 

In Eurem Dezemberheft habt Ihr 
mutig die Pro- und Kontradiskussion 
über die Bedeutung von Methadon
behandlungsangeboten aufgegriffen. 
Dabei fällt in den Stellungnahmen 
von Frau Klieber und von Andreas 
Konrad auf, daß der Zusammenhang 
zwischen der epidemiologischen Ent
wicklung von HIV- Infektionen und 
Aids-Erkrankungen unter Drogen-
abhängigen der Forderung nach 
Behandlungsangeboten mit Methadon 
bzw. Polamidon für die Aids- Patienten. 
nur äußerlich hergestellt wird . Die 
Pro- und Kontra- Argumente hätten in 
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der angesprochenen Form auch vor 
Aids aufgeführt werden können. 

Der grundlegende Unterschied 
zwischen einer HIV-lnfektion und 
Drogengebrauch, bzw. zwischen einer 
Suchterkrankung und einer Aids
Erkrankung ist der, daß ein User 
durch freiwilligen Entschluß mit dem 
Drogenkonsum aufhören kann. Eine 
erworbene HlV- lnfektion kann aber 
durch keinen subjektiven Entschei
dungsprozeß aus dem Körper ver
bannt werden und eine Aids-Erkran
kung ist nicht heilbar. Daher über
greift die Aids-Problematik die 
Suchtproblematik. 

In einer Zeit, in der der Erfolg der 
gesundheitlichen Vorsorge am Faktor 
Aids für den einzelnen wie für ver
schiedene Betroffenen- und Gefähr
dungsgruppen zur Überlebensfrage 
geworden ist, verschieben sich die 
Bezugskoordinaten der bisher gültigen 
Standpunkte lin Selbstverständnis und 
der Bewertung alltäglich gelebter 
Sexual- und Rauschbedürfnisse. Es 
gibt nicht den einen richtigen "Vor
sorgeweg". So vielfältig die Wege 
sind, die z . B. in eine Abhängig
keitsentwicklung hineinführen, so 
vielfältig sind die Wege, die aus ihr 
herausführen können. Grundsätzlich 
gibt es weder für die Sucht noch für 
die Aids- Prävention Patentrezepte 
oder 1 00prozent1ge Lösungen. Jeder 
Versuch, eindimensional entweder 
oder Lösungen anzustreben, laufen 
immer wieder auf eine Terror:sierung 
des einzelnen heraus. 

Aids- Prävention braucht die Distanz 
und Ruhe des Süchtigen zur Sucht 
und die Distanz des Lebenden zur 
sexuellen Begierde, um sich i.m ent
scheidenden Augenblick der Risiko
situation schützen zu können. Metha-

don, das oral genommen wtra, unter
drückt den Turkey und gibt dem 
Süchtigen die Möglichkeit, sich in 
eine innere Distanz zu seinem süch
tigen Verlangen zu begeben. Das 
heißt praktisch, daß der individuelle 
Handlungsspielraum für unüberlegte 
Rausch- und Sexualhandlungen, die 
vor Infektionen geschützt werden 
soll, vergrößert werden kann. Ein 
Übertragungsweg wird sicher aus
geschaltet, wenn auf das intravenöse 
Fixen von Drogen ganz verzichtet 
werden kann. Der sexuelle Uber
tragungsweg bleibt jedoch bei Part
nerwechsel bestehen, insofern risiko
hafte Sexualpraktiken ohne Kondom
schutz praktiziert werden. 

Man sieht jedenfalls, daß die Praxis 
der Aids-Prävention eine höchst kom
plizierte, aber erlernbare Angelegen
heit ist, die nur bewältigt werden 
kann, wenn in angstfreier und ver
trauensvoller Atmosphäre über Wider
spruch und Akzeptanz zu den Ver
haltensregeln von Safer- Sex (Vögeln 
mit Kondom) oder von Safer-Use 
(Fixen nur mit eigenem sauberen 
Spritzbesteck) gesprochen werden 
kann. 

Von diesen Voraussetzungen, die für 
den Erfolg von Aids-Prävention 
innerhalb und außerhalb des Straf
vollzuges ausschlaggebend sind, hat 
der Strafvollzug bisher wenig anzu
bieten. Für 1988 hoffen wir, daß der 
Besitz von Spritzbestecken entkrimi
nalisiert wird und Anhaftungen an 
gebrauchten "Pumpen und Nadeln" 
nicht mehr als Indiz, bzw. Beweis
mittel für Vergehen gegen das BTM
Gesetz verwendet werden kann. 

Es muß Schluß sein mit der Flucht 
ins Abstrakte : Der Prozeß der Aids
Prävention ist hautnah und praktisch. 
Der Staat, der nirgendwo anders als 
lin Strafvollzug den unmittelbaren 
Zugriff auf infektionsgefährdete, 
HIV- positive und Aids-kranke 
Menschen hat, ist gefordert, das 
nächstliegende zu tun: 

- Vergabe von Einmalspritzen und 
Kondomen an bedürftige Gefangene 

- Angebot von Substitutionsbehand
lung Un Einzelfall für infektions
gefährdete, HlV-positive und Aids
erkrankte Fixer neben Therapie
angeboten 

- Kontinuierliche persönliche Aids
Aufklärung/Betreuung für inter
essierte Gefangene durch externe 
Berater 

- Haftentlassung von HIV-positiven 
Gefangenen bei progressivem Infek
tionsverlauf 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Altrens 
Deutsche AIDS-Hilfe 
Referat für Drogen und Strafvollzug 
Nestorstraße 8-9 
1000 Berlin 31 



Liebe Redaktionsgemeinschaft! 

Aus Euz:-em Artikel in der Dezember
ausgabe über das VollzugsheUer
treffen in der TA I ging hervor, daß 
sich sehr viele Vollzugshelfer allein
gelassen fühlen . Ich möchte noch 
einmal darauf hinweisen, daß sich 
jeden Mittwoch um 18 Uhr bei uns im 
Laden eine Beratungsgruppe trifft, in 
der Erfahrungen und Probleme aus
getauscht \oferden. Ort: 

Diakonisches Werk 
Biesentalerstraße 23 
I 000 Bedin 65 
Telefon 4 93 90 89 

Es ist jeder herzlich eingeladen, 
denn ich denke. es ist wichtig, als 
Vollzugshelfer in einer Gruppe Unter
stü tzung zu wissen. 

Ein weiteres Anliegen von mir ist. all 
den Inhaftierten, die mir bisher ge
schrieben haben, zu versichern, daß 
ich mich weiterhin darum bemühe, 
einen Vollzugshelfer für sie zu 
finden. Ich kann jedoch nicht sagen, 
wie lange es noch dauern wird, doch 
ich hoffe, daß sich bald wieder neue 
Vollzugshelfer hier melden werden. 

Viele Grüße 

Dagmar Georg 
Diakonisches Werk Berlin e . V. 
- Projekt 'Ehrenamtliche Helfer' -

Sehr geehrte Herren, 

ich lese nun schon einige Hefte des 
Lichtblicks, und ich meine, daß zu 
einseitig Kritik geübt wird, anson
sten aber Eure Zeitung gut ist. 

Gewiß ist in der JVA Tegel einiges, 
was nicht so ist. wie es eigentlich 
sein sollte. Fragen wir uns doch auch 
mal selbst, ob wir nicht eine kleine 
Schuld selbst haben, daß es so ist. 
Der Vollzug hat sich ers t verschlech
tert, als das Drogenproblem groß 
geworden ist und dieses Zeug auf 
illegalem Wege in den Knast ge
schmuggelt wird. Damit ist der 
Vollzug nicht fertig geworden. Reine 
Anstalten mit BTM-Tätern wären der 
richtige Weg, damit der allgemeine 
Vollzug nicht mehr damit belastet 
wird. 

Hinzu kommen noch die vielen Aus
länder, die sich manchmal Dinge er
lauben, von denen ein Deutscher nur 
träumt. Auch hier wären Anstalten, 
die nur rein mit Ausländern belegt 
wären, die ideale Lösung. Davon ab
gesehen, dürften sich Deutsche in 
einer ausländischen Haftanstalt 
solche Dinge nicht erlauben, wenn 
sie gesund wieder in die Heimat 
zurtickkehren wollen. 

Ein anderes Problem. das den Vollzug 
zuruckwirft, die öffentliche Meinung 
herabsinken läßt ist dieses, wenn 
Urlauber, Ausgänger, solche im 
offenen Vollzug oder Freigängervoll
zug, erneut strafbare Handlungen 

begehen. Um hier einmal ein Beispiel 
zu nennen, was sogar die Presse be
schäftigt hat, ist die Sache des 
Gottfried H., ein Insasse, der andere 
Gefangene betrogen und angeschmiert 
hat, der übez:- alles und jeden sich 
beschwert hat, hat den Genuß des 
Vollzuges in Düppel bekommen. \vas 
er tut, laut Morgenpost vom 29.12.87, 
er versuchte andere Leute in betrü
gerischer \veise übers Ohr zu hauen, 
und zwar so dumm und plump, daß 
man nicht der Auffassung sein kann. 
es handelt sich um einen angeblichen 
Diplom-Kaufmann, und man kann nur 
Gott sei Dank sagen, daß er der Po
lizei nicht entwischt ist. Zurückge
kehrt in seine zweite Heimat Tegel, 
stelll er gleich wieder Forderungen, 
bedroht Insassen und verlangt sogar 
seinen früheren Arbeitsplatz wieder. 

Ein anderes Problem ist doch auch, 
wenn Insassen Gläser, Unrat und Brot 
aus dem Fenster werfen, was einfach 
asozial ist. Auch wenn man Abtei
lungsbeamten und Mitgefangene 
anpöbelt, was ebenfalls asozialen 
Charakter bezeugt, aber auf keinen 
Fall dazu beiträgt, den Vollzug zu 
verbessern. Damit können wir keinen 
Blumentopf gewinnen. 

Um auf das Problem Vollzugshesse
rungen zurückzukommen, sollten wir 
uns doch einmal selbst fragen, was 
wir als Vollzugsteilnehmer dazu bei
tragen können, um von den negativen 
Erscheinungen wegzukommen, und 
somit die Justizbehörden in Zugzwang 
zu bringen, den Vollzug so zu ge
stalten wie es das Gesetz vorschreibt. 

Es muß kein Traum bleiben, und ich 
bin davon überzeugt, daß auch die 
zuständigen Stellen mitziehen, wenn 
wir als Insassen denen zeigen und 
beweisen können, daß wir gewillt 
sind, an uns selbst zu arbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Harald Sirnon 
JVA Berlin-Tegel, TA V 

Hallo Lichtblicker' ! 

lch lese, so oft wie ich den Licht
blick in die Hände bekomme, die 
Zeitung. lch befinde mich seit 
Dezember 1986 in der JVA Nürnberg. 
Viele Beiträge sind interessant, und 
die meisten regen zur Diskussion an. 
Es ist wohl hier die meistgelesene 
Zeitung in Nürnberg. Vor allem aber 
die, über die am meisten gesprochen 
wird. Alle Gefangene kommen natür
lich nicht in den Genuß, sie zu 
lesen, da do~h zu wenig hier sind 
(Zeitungen) . Über die JVA Berlin kann 
ich mir aber doch kaum ein Bild 
machen, was ich aber gerne täte. 
Denn das ist eigentlich der Grund 
meines Schreibens. lch möchte von 
Ihnen ein paar Tips, wie ich es 
erreichen kann, schnellstens nach 
Berlin zu kommen. Dazu komme ich 
noc h. 

lch wollte vorher nur kurz ein Bild 
dieser JVA abgeben. Das würde ich 
dem Lichtblick auch mal empfehlen, 
denn jeden interessiert es, wie es z . 
B. in Berlin ist . 

Wir haben hier einen Neubau. Er 
besteht aus drei Häusern. Haus A, B 
und C. Alle Häuser sind voneinander 
getrennr. Es besteht noch ein Altbau, 
der aber noch in diesem Jahr ab
gerissen \ofird und durch zwei neue 
Häuser ersetzt wird. Di.e Zellen sind 
gut eingerichtet, mit einem fest ab
getrennten WC, zwei Steckdosen und 
großen Fenstern, z"'ei Duschen mit je 
sechs Duscheinheiten je Etage. Auf 
einer Etage sind 42 Mann unterge
bracht. Zwei Fernsehräume je Etage 
mit Kabelfernsehen und zwei Küchen 
mit Kühlschrank und je vier Koch
platten. Alles sehr modern und 
sauber eingerichtet. Dazu je Haus ein 
Sportraum ( Kraftraum), zwei Tisch
tennisräume und ein Bastelraum. Die 
Räume dürfen jeden zweiten Tag 
genutzt werden, da jeder zweite Tag 
Einschluß ist. Für die Arbeiter ist 
dann von 16 Uhr bis 19 Uhr offen. 
Sonst von 16 bis 21. 15. Eigene 
Schränke sind mit einem Schloß ver
sehen. Also von der Aufmachung und 
dem Nutzen nicht schlecht. Radios 
dürfen keine Kassetten haben und 
nur die Ausmaße von 30 mal 20 
Zentimetern. Da es kaum Geräte 
dieser Größe gibt, hat fast jeder ein 
kleines von ca. 15 mal 10 cm. 
Tauchsieder sind erlaubt. 

Urlaub und Ausgang werden eigent
lich oft gegeben. Ein Drittel oder 
Reststrafe dagegen nicht. Mir ist im 
letzten Jahr nur ein Fall bekannt, 
der das bekam, und das nicht nur 
mir, sondern allen von mir Befragten. 
Hier liegen fast nur Leute bis zu 
zwei Jahren. Also ein Drittel 
bekommt man hier kaum oder besser 
gar nicht. Das nur, daß Ihr auch 
einen Eindruck habt, von wo ich 
schreibe und nicht mehr ganz fremd 
seid. 

Mit freundlichem Gruß 

Axel Kohlhoff 
JVA Nürnberg 
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Alles Stiekum? 

Für die Insassen der sogenannten 
"Abschirmstation für Dealer - A 4'' 
wären die täglichen Freistunden auf 
dem extr em kleinen "Schweinehof" 
der Teilanstalt l in der JVA Tegel 
regelmäßig trist, zeigten nicht die 
Fenster der Sprechzellen vom 
Sprechzentrum 1 eben direkt auf 
diesen Hof . 

Beim öden Ablatschen des betonierten 
Trampelpfades auf dem knapp bemes
senen Area l passieren die zur Zeit 
dreizehn Gefangenen, je nach indivi
dueller Kondit ion und von ihnen 
gewählter Gangart, mehr oder weniger 
häufig die zumeist geöffneten 
·sprechzellenfenster . 

Sechs frequentier te Sprechzellen: 
Sechs Einzelschicksale, sechsmal 
Freud' und Leid, Lache n und Tränen, 
Sehnsüchte, Liebe, Fr eundschaften -
aber auch, seltener: Haß. 

Die Palette d er aus den herüber
wehend en Wort fetzen zu entnehmen
den Themen ist vielfältig: 

Das Klagen einer, gerade ihr Klein
kind stillenden Ehefrau über die ihr 
widerfahrene schroffe Behandlung auf 
dem Sozialamt. 

Eine Mutter erzä hlt f reudest rahlend 
ihrem t eilnahmslos vor sich hinstie
r enden Sohn, daß Tante M. aus der 
DDR nun endlic h ihr langerwartetes 
Besuchsvisum für d en "Goldenen 
Westen" erhalten hat. 

Zusammen mit einem gefangenen Mitt
dreißiger baldowern zwei männliche 
Besucher "auf Sicher" das "ganz 
große Ding" aus. Zu verwirklichen 
nach der in Bälde bevorstehenden 
Haftentlassung des soeben Besuchten. 
Bis dahin selbstredend: Alles stiekum! 

Nicht genug damit. So geht der 
mir/uns aufgezwungene Voyeurismus 
soweit, daß man bisweilen zum unge
wollte n "Spanner" wird , weil na tür
lich auch Intimitäten, wie beispiels
weise der Austausch von Zärtlich
keiten , nicht ganz vor uns frei
stundendrehende Ge fangene ver
borg en bleiben können . 

Obschon - zugegeben - r echt wiß
begierig, verzichtet e ich künftig 
doc h liebend gerne auf diese Art von 
Befriedigung der Neugierde. 

Bernd Laudien 
]VA Berlin- Tegel, TA 

An den Lichtblick! 

Hier im Haus V wurden die Essens
karten am 9.1.1988 ausgeteilt. Am 
10.1.1988 wurde unter den Mit
ge fang enen eine Vollversammlung zu 
lL Uhr einberufen. Bei der Von
versammlung ging es um die Essens
kar ten . Es wurde dabei festgestellt, 
da ß es keinen Zweck mit den Karten 
hat, daß e s also immer Probleme 
geben wird. 
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Manche sind auf den Entschluß 
gekommen, die Karte mit einem Brief 
verschlossen a n den Anstaltsleiter 
zurückzuschicken. Ich habe meine 
l<arte plus Brief am 10.1.1988 abends 
beim Bediensteten abgegeben, vorher 
das Kuvert zugeklebt. Am 11.1.1988, 
als ich von der Arbeit kam, also zur 
Mittagszeit, wurde ich mit der 
Begründung unter Verschluß ge
nommen, daß ich meine Karte nicht 
abgegeben habe, ich müßte während 
der Kostausgabe unter Verschluß 
sein. Es sei eine Anordnung von 
Herrn Auer (Teilanstaltsleiter V) . 

Um 13 Uhr wurde ich zu Herrn Auer 
gebracht , wobei auch Herr Kunkel als 
Vdl dabeisaß. Ich wurde gefragt, 
warum ich die Essenskarte nicht ab
gegeben habe, sondern an den 
Anstaltsleiter, Herrn Lange- Lehngut, 
schickte. Ich habe bei Herrn Auer 
einige Gründe genannt. So z. B. das 
Problem des Besuchs: wenn ich von 
11 bis 12 Uhr Besuch habe, danach 
in das Haus zurückkomme, erhalte ich 
hier kein Essen, weil ich meine Karte 
im Arbeitsbetrieb abgeben mußte und 
nur dort Essen erhalte. Somit müßte 
ich hungern. Und da ich morgens 
gegen 7 Uhr die Karte zur Essens
berechtigung beim Beamten abgeben 
muß, müßte ich auch am Wochenende, 
anstatt auszuschlafen, frühmorgens 
aufstehen, um mittags essen zu 
dürfen. Aber die Gründe sind nach 
meiner Meinung nicht angekommen. 

Mir wurde gesagt, daß das nur eine 
Probe sei, weil man sehen wolle, ob 
das mit den Essenkart en auch klappt. 
Herr Auer meinte, wenn ich am Voll
zug nicht mitarbeiten wolle, dann 
muß ich die Konsequenzen tragen. 
lch fragt e , wie die aussehen. Er 
meinte, es finge mit Einschluß wäh
rend der Kostausgabe an, dann gäbe 
es Ausgangs- sowie Urlaubssperre. Da 
ich ja nun ausgangs- und urlaubs
fähig bin, habe ich die Essenskarte 
\vi.eder an mich genommen. 

Ich habe dann um 13.45 Uhr mein 
Essen bekommen. Das Fleisch war 
schon kalt. tch habe aber bemerkt, 
daß mein Essen trotzdem schon um 
11.30 Uhr hier oben auf der Station 
war. 

Name ist der Redaktion bekannt. 

Hallo Lichtblicker! 

Es wird mal wieder Zeit, daß ich 
mich bei Euch melde. Die letzte Aus
gabe des Lichtblicks habe ich am 
2.1.88 erhalten. Als Opiatabhängiger 
haben mich in erster Linie die 
Berichte auf den Seiten 10, 11, 12 
(?) und der von Andreas Konrad auf 
Seite 13, der übrigens meinen vollen 
Beifall findet. interessiert. Der 
Beitrag auf Seite 11 von der Mutter 
eines "Junkies" hat mich tief bewegt 
und erschüttert. Denn ich kann mich 
in ihre Lage gut reinversetzen. Nun, 
das nutzt keinem was. Diesen Beitrag 
müßten die Herren Engelhard und 
Rebmann (Bundesstaatsanwalt) und 
Frau Süßmuth lesen. 

Man müßte sie mit solchen Briefen 
täglich "bombardieren", solange, bis 
sie es raffen. Ich hoffe, daß ich den 
Tag noch erlebe, an dem sich in der 
BRD in dieser Hinsicht grundsätzlich 
was ändert. Auch würde ich den 
Damen und Herren, die etwas ändern 
könnten, das Buch "Die Lösung des 
Drogenproblems" von Dr. med. Gorm 
Grimm als Pflichtlektüre empfehlen. 
Ich weiß nicht, ob lhr das Buch 
kennt. tch werde es Euch mal näher
bringen. 

Der Autor, Dr. med. G. Grimm, ist 
Arzt in Kiel und betreut dort eine 
Gruppe von Opiatabhängigen in einem 
Codeinprogramm. Dieses veranlaßte 
nun Staatsanwaltschaft und Ärzte
kammer, gegen ihn zu ermitteln. Er 
weist in seinem Buch auf neue \Vege 
hin, \vi.e sie z. B. in den USA, in den 
Niederlanden und der Schweiz schon 
seit Jahren beschritten werden. Eben 
auf ein langausgerichtetes Codein- , 
bZ\oJ', Methadonprogramm. 

Er kritisiert die offizielle Drogen
politik im Hinblick auf die Behand
lung Drogensüchtiger die be
schränkt sich heute in der BRD auf 
Zwang, Abschreckung und Strafe. Die 
bundesdeutsche Drogenpolitik ist 
derzeit an ihren eigenen, system
erhaltenden Interessen ausgerichtet. 
Dieses Buch fordert dazu auf, sie an 
den Interessen ihrer eigentlichen 
Zielgruppe, den Suchtkranken, zu 
orientieren, mit mehr Humanität und 
wohlverstandener Liberalität und 
unter dem klaren ärztlichen Auftrag, 
zu heilen und Leiden zu lindern. 

Unter diesem Aspekt weist der Autor 
einen glaubwürdigen Weg zur Lösung 
des Drogenproblems. Das Buch ist 
1985 beim Buchverlag Wolf Pflesser 
(Nr. 004) erscl!ienen. ISBN 3-9239L2-
03-6, Preis DM 28,--. Mich würde es 
freuen, wenn lhr es als Buchtip in 
einer Eurer nächsten Ausgaben 
bringen könntet. lch könnte mir gut 
vorstellen, daß es genug Leute gibt, 
die es interessieren würde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Bormann 
JVA Kaiserslautem 
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1. Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstra fe 
und der fre iheitsentziehenden Maßregeln 

der Besserung und Sicherung 
- Strafvol lzugsgesetz <StVollzGl 

Vom 16. März 197b tB:JBI. I S. 581, bee. S. 2088 und 1977 S. 436) 

Ge~odrrt du"~ Guttze ••• tS . • uqust 19 76 (PG~l. I S. 1181). n . Deaabtr 1981 (BGBI . I S. 
!SZJ ). ~0. J • nuar 1984 (RG~l. I S. 91 , J6D) und 10 . Oezuber J9a• (BGBI . 1 s . lbSL, ber . 

1;ss s . 1?66) . und Fehruor 1985 (BGR I. I 5. 46 11 
(BGBI. 111 312-9-1) 

Erster Abschnitt. Anwe ndungsbereich 

§ L (1\nwendungsbereich). Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Freiheitsstrafe 
m Justizvollzugsanstalten und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besse
rung und Sicherung. 

Zweiter TiteL Vollzug der Freiheitsstrafe 

[ r s ter litel. Grunddtte 

§ 2. Aufgaben des Vollzuges. Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene 
lähig werden. künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
fUhren (Vollzugsziell . Der Vollzug der freiheilsstrafe dient auch dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 

§ 3. Gestaltung des Vollzuges. (I) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen 
Lebensverhältnissen so"•eit als möglich angeglichen werden. 

(2 l Schädlichen folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzu"'lrken. 

(J) Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefangenen hiUt, sich 
m das Leben in Freiheit einzugliedern. 

§ 4. Stellung des Gefangenen. (I) Der Gefangene wirkt an der Gestaltung seiner 
Behandlung und an der Erreichung des Vollzugszieles mit . Seine Bereitschaft 
hierzu ist zu wecken und zu fördern. 

(2) Der Gefangene unterliegt den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschrän
kungen seiner Freiheit. Soweit das Gesetz eme besondere Regelung nicht ent
hält, dürfen ihm nur Beschränkungen auferleg~ we rden, die zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung 
der Anstalt unerläßtich sind. 

l'olleiter 1i teL Planung de-s Vollzuges 

§ 5. Aufna.lllneve<'fa.hren. ( 1) Beim Aufnahmeverfahren dürfen andere Gefangene 
nicht zugegen sein. 

(2) Der Gefangene wird über seine Rechte und Pflichten unterrichtet. 

(J) Nach der Aufnahme wird der Gefangene alsbald ä rztlich untersucht und 
dem Leiter der Anstalt oder der Aufnahmeabteilung vorgestellt. 

§ 6. Behandlungsuntersuchung. Beteiligung des Gefangenen. (1) Nach dem Auf
nahmeverfahren •.1rd damit begonnen, die Persönlichkeit und die Lebensverh!!lt
nisse des Gefangenen zu erforschen. Hiervon kann abgesehen werden, wenn dies 
mit Rücksicht auf die Vollzugsdauer nicht geboten erscheint. 

(2 ) Die Untersuchung erstreckt sich auf die Umstände. deren Kenntnis für 
eine planvolle Behandlung des Gefal'\genen im Vollzuge und ft\r die Eingliederung 
nach seiner Entlassung notwendig ist. 

( 3) Die Planung der Behandlung wird mit dem Gefangenen erörtert. 

§ 1. Vollzugsplan. (ll Auf Grun<:l der Behandlungsuntersuchung I§ 6) wird ein 
Vollzugsplan erstellt. 

(2 ) Der VoUzugsplan ent hält Angaben mindestens über folgende Behandlungs
maßnahmen: 

!. d1e Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug, 

2. die Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt, 

J. die Zuweisung zu Wohngruppen und Behandlungsgruppen, 

4 . den Arbeitseinsatz sowie Maßnahmen der beruflichen ·Ausbildung, Fortbildung 
oder Umschulung, 

s. die Teilnahme an Veranstaltungen oder Weiterbildung, 

6. besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen, 

7. Lockerungen des Vollzuges und 

8. notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Entlassung. 

(31 Der Vollzugsplan ist mit der Entwicklung des Gefangenen und weiteren 
Ergebrnssen der Persönlichkeitserforschung in Einklang zu halten. Hierfür sind im 
Vollzugsplan angereessene Fristen vorzusehen. 

§ 8. Verle~Jl. Uberstellung. (I) Dei:' Gefangene kann abweichend vom Voll
streckungsplan in eine andere für den Vollzug der Freiheitsstrafe zuständige 
Anstalt verlegt werden. 

J, wenn die Behandlung des Gefangenen oder seine Eingliederung nach der Ent
lassung hierdurch gefördert wird oder 

2. wenn dies aus Grunden der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen 
Crunden erforderlich ist. 

I<J Der Gefangene darf aus wichtigem Grund in eine andere Voll:wgsanstalt 
überstellt "erden. 

§ 9. Verlegung in eine sozialther-dpeutische Anstalt. (I ) Ein Gcrangen_,r k<lnn 
mit semer l.ustunmun.'l in eine so7.ihitherapeutische 1\nstalt verlegt w!'r<.len, wenn 
die besonderen thernpeutischen Mittel und soziillcn llilfcn dics!'r Anst.oll zu 
seiner ke"K>?:ialtsierunq anqc;o:ciRt sind. t-:r kann wieder zuriJc.kvcrlcgl wcnJcn, 
wenn m1t diesen Mitteln und llilfen dort vonmsskhtlicn ke in l·:rrotg C'r-/iCit 
werden kann. ()ie §§ 8 und 8<; hleihe11 unhenJhr1 . 
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(2) l)ie Verlegung bedarf der Zustimmung des Leiters der sozialtherapeuti
schen Anstalt. 

§ 10. Offener und geschlossener Vollzug. (I ) Ein Gefangener soll mit seiner 
Zustimmung in einer r\nstalt oder Abteilung des offenen Vollzuges untergebracht 
werden, wenn er den besonderen Anforderungen des offenen Vollzuges genilgt 
und namentlich nicht zu befürchten ist, daß er sich dem Vollzug der Freiheits
SU'dfe entziehen-oder die Möglichkeiten des offenen Vollzuges zu Straftat en 
mißbrauchen werde. 

(2) Im übrigen sind die Geiangenen im geschlossenen Vollzug unterzubringen. 
Ein Gefangener kann auch dann im geschlossenen Vollzug untergebracht oder 
docJhin zurtickverlegt werden, wenn dies zu seiner Behandlung notwendig ist. 

§ 11. Lockerungen des Vollzuge s. (l) Als Lockerung des Vollzuges kann nament
lich angeordnet werden, da ß der Gefangene 

1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht (Außen
beschäftigung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (fre•gang) 
nachgehen darf oder 

2. für eine bestimmte Tageszeit d1e Anstalt unter Aufsicht ! AusfUhrung) oder 
ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Ausgang) verlassen dar f. 

( 2) Diese Lockerungen durfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet 
werden, wenn nicht zu befurchten ist, da ß der Gefangene sich dem Vollzug der 
freiheilsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu Straftaten 
mißbrauchen werde . 

§ 12. Ausführung aus besonderen Gründen. Ein Gefangener darf auch ohne seine 
Zustimmung ausgefUhrt werden, wenn dies aus besonderen Gründen notwendig ist. 

§ 13. Urlaub aus der Haft . ( 1) Ein Gefangener kann bis zu einundzwanzig 
Kalendertage in einem Jahr aus der Haft beurlaubt werden. § 11 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

(2) Der Urlaub soll in der Regel erst gewährt werden , wenn der Gefangene 
sich mindestens sechs Monate im Strafvollzug befunden hat. 

(3) Ein zu lebenslanger FreiheitsStrafe verurteilter Gefangener kann beur
laubt werden, wenn er sich einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungs
haft oder anderen Freiheitsentzug zehn Jahre im Vollzug bdunden hat oder 
wenn er in den offenen Vollzug übe.t·wiesen ist . 

(4) Gefangenen, die sich für den offenen Vollzug eignen. aus besonderen 
Gründen aber in einer geschlossenen Anstalt untergebracht sind, kann nach den 
ft\r den offenen Vollzug geltenden Vorschriften Urlaub erteilt werden. 

(5) Durch den Urlaub wird die Strafvollstreckung nicht unterbrochen. 

§ 14. Weisungen, Aufhebung von Lockerungen und Urlaub. (1) Der Anstaltsleiter 
kann dem Gefangenen fUr Lockerungen und Urlaub Weisungen erteilen. 

{ 2) Er kann Lockerungen und Urlaub widerrufen, wenn 

1. er auf Grund nachträglich eingetretener Umstände berechtigt wäre . die Maß-
nahmen zu versagen, 

2. der Gefangene die Maßnahmen mißbraucht oder 

3. der Gefangene \~eisungen nicht nachkommt. 

Er kann Lockerungen und Urlaub mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen. 
wenn die Voraussetzungen für ihre Be .. i.lligung nicht vorgelegen habe n. 

§ 15. Entlassungsvorbereitung. (1 ) Um die Entlassung vorzubereiten . soll der 
Vollzug gelockert werden l ~ 111. 

(2) Der Gefangene kann in eine offene Anstalt oder Abteilung (§ 10) ver
leg~ werden, wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient. 

(3) Innerhalb von drei Monaten vor der Entlassung kann zu deren Vorberei
tung Sonderurlaub bis zu einer lvoche gewährt werden. § 11 Abs. 2. § 13 Abs. 
5 und § 14 gelten entsprechend. 

( G) Freigängern ( § 11 Abs. I Nr. I ) kann innerhalb von neun Mona ten vor 
der Entlassung Sonderurlaub bis zu sechs Tagen im Monat gewährt werden. § 11 
Abs. 2, § 13 Abs. 5 und § 14 gelten entsprechend. Absatz 3 Satz 1 findet 
keine Anwendung. 

§ 16. Eotlassungszeitpunkt . (I l Der Gefangene soll am let zten Tag seiner Straf
zeit möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am Vormittag entlassen werden. 

(2) F'allt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetz
lichen Feiertag, den ersten Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit 
vom 22. Dezember bis zum 2. Januar, so kann der Gefangene an dem diesem Tag 
oder Zeitraum vorhergehenden Werktag entlassen werden, wenn dies nach der 
Länge der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgerische GrUnde nicht entgegen
stehen. 

( 3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tagen vorverlegt werden. 
wenn dringende Gründe dafür vorliegen. daß der Gefangene zu seiner Einglie
derung hierauf angewiesen isl. 

Or itter l ite l. Unterbringung und Ern~hrung d~s &efange:nen 

§ 17. Unterbringung während der Arbeit und F'rei.zeit. (l ) Die Gefangenen 
arbeiten gemeinsam. Dasselbe gilt für Berufsausbildung, berufliche Fortbildung, 
Umschulung sowie arbeitstherapeutische und sonstige Beschäftigung währ end der 
Arbeitszei t. 

(2) l~lihrend der Freizeit können die Gefangenen sich in der Gemeinschaft 
mit den anderen aufhalten. F"lir die Te•lnahme an gemeinschaftlichen Veranstal
tungen kann der Anstaltsleiter mit Rücksicht auf die räumlichen, perseneilen 
und OJ1<anisatorischen Verhaltnisse der Anstalt besondere Regelungen treffen. 

(3 ) Oie gemeinschaftliche Unterbringung wahrend der Arbeitszeit und Fre•
/.cit kann cinqcschränkt werden. 

t. wenn ein schiidlicher F.influrt >uf andere Gefangene zu befi.>rchten ist . 

l . wcnr1 <icr ~;dan~<'nt' n3c h § h untersucht wird. aber nicht liinger als zwei 
Mon.tlc, 

J, w<'nn es <h<' Sichcrh<'ll O<lcr 0rtlnung der r\nswlt erfor<.lerr oder 



~ - wenn der Gefangene zu,;timmt . 

§ 18. Unt erbringung während der l!uheu:lt. Gef.m;<tn~ weruen "'ährend der 
Ruheutt ..1lle m in ihren ll.:lftr:\umen untergebr...:h~. F.tne ~cmemsame Unterbrin
gung tst ~ulaSS~g. sofern etn l:ef,tn~ener hilfsbedurftl~t bt oder eine Gefahr fur 
leben oder Gesundhett etnes Gef.t!lJ'enen besteht. 

(2\ Im offe nen Vollzug dUrten c.iefangene 0111 Ihr-er Ztll>tUI'IITlUng "'ahrend der 
Ruhezeit gemeinsam untergellr,t<:ht weruen, wenn eine $Chadllche BeeinOussunq 
nicht zu be furchten is t . Im ges.:hlossenen Vollzug ht eine gemeinsc.'hllftllche 
llnterbrln!!ung z.ur Ruhezell aullcr ln d•m Fällen des Ab..stze$ I nur vorOberge
hend und aus z.,.-ingenden Crunden zul.ihsig. 

§ 19. Aur.6tattlll1g des Ha ftan.anes dutth den GeJang~n und sein persönlicher 
lle$i.tz. • 11 De r G.!ian~"ne darf semen Haftrawr in 4n<:e~•senem Umfang !Mt 
etgenen Sachen ausstatten. Lichtbilder nahestehendt'r Personen und Ennnerungs
sn:cke von pe~nlichem Wert we~n ihm belassen. 

(2) Vorkehrungen und Geg~nt.hlnde, die die UbeC$tcht li<·hkett des Haftr4ume> 
behindern oder in anderer Welse Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefahrden, 
k..;nnen ausgeschlossen werden. 

§ 20. Kleidung. {ll De r GefarlJ!~ne tragt Anstalt~kle1dung. FUr die Freizelt 
erhalt er eine besondere Oberbekleidung. 

12) Der Anstaltsleit er &esHUtet dem Gefanj!enen. bei einer Ausführung 
eigene Kleidung zu rrag<'n. lo'enn zu erwarten ist, d3ß er nicht entweichen Wird. 
Er k41in dies a.uch Solost ge&tatten. soi em der G.>fM>gene fur Reuuguns. 
lnstand>etzuns und regelmalitgen \\echsel auf etgene Kosten sorgt. 

§ 21 . Anstaltsverpflegung. Zusammensetzung und NllhNert der Anstaltsverpne
gung lo'ti\:Ien llrztlich ObeN aeht. Auf llrztliche Anordnung Wird !:<!sondere Ver
pnegung ge währt. De m Gefangenen 1st zu ermöglichen. Speisevorschriften seiner 
Re!lgionsq.emeinsc.'haf t zu befolgen. 

§ n . Einkauf. (1 Der Gefansene kAnn sich von seinem Hausgeld ( § 4 7l oder 
von seinem Taschengeld ( § L6l au. etnem von der Anstalt vernrittelten Angebot 
~ahrung~>- und GenuSmittel so\o'te ).Uttel zur Korperpflege kaufen. Die Anstalt 
soll fur ein Angebot sorgen. <las auf \\'Unsche und Bedurlntsse der Gefangenen 
RUcksicht 1\Umlt. 

'2) Gegenstande, die die Slcnerhelt o<!er Otunung der Ansmit gefährden, 
koMen vom t:inkauf a~ge&ehloMen werden. Aui arztliehe Anordnung kann dem 
Gefangenen d er Einkauf einzelner Nahrungs- und Genußmlttel ganz oder te il
weise un teC$agt werden, wenn zu befUrchten Ist, daß sie seine Gesundheit 
ernsthaft ge!lihrden. ln Krankenhllu~em und Kranken!lbteUungen kann der Ein
kauf einzelner Nahrungs- und Genußrrdtte l aul arztliehe Anordnung allgemein 
unter'Sllgt oder eingeschränkt werden. 

13) Verfugt der Gefa,.•gene ohne el~nes VerschuldM nicht Uber !'aus- oder 
Tas.:henge!d, ... -u-c Ihm gest4tlet. ln ansemessenem Umfang vom Eigengeld einzu
kAufen. 

VLtrttr Hut. Buucb~. Sc.hriftn chu l sowit Urhub , Ausg;ug uod AusFiihruDg aus hn o,.cfe,. .. 
AohB 

§ 23. Gcundsatz. Der Gef4ngene h4t das Recht . mit Personen außerhalb der 
Anstalt tm Rahmen der Vorschriften diese$ Gesetzu zu verkehren. Der Ve rkehr 
mit Personen außehalb der Anstalt 1st zu fördern. 

§ U . Recht aul Besuch. l • Der ~angene dar! r<!gell71llßig Besu::h • "'!'fangen. 
Ole GesamtC..ue r beträgt mindestens eine Stunde i!ll ~nat. Das we itere regelt 
dte Hausordnung. 

(2) 8e5uche sollen danlber hlnaU& zugelassen werden. wenn n e die Bel-.andlung 
oder Eingliede rung des Gefangenen fördern oder ~n<!nllchen, rec htlich en oder 
geschllftlichen Angeleg enheiten dienen. die nicht vom Gefangenen schri ftlieh 
erltdlg.t, durch Dritte wahrgenonvnen oder bis zur Entlassung des Gefa ngenen 
aufge!'Choben ._,erden koM en. 

(31 Aus Grunden der Sicherheit kann ein Besuch davon abhängig gemacht 
werden. daß sich c.er Besucher durch5uchen laßt. 

§ 25- Besuchsve.rbot. Der Anstalt.slelter kann Besuche unterwgen. 

! . •Jenn die Sicher.1eit oder 0:-dnu:na der Anstalt gefllhrdet •:llrde , 

2. bel Be$Uchem, die nlcht An!iehörige des Geiangenen im Sinne des Straf
gese tzbuches sind, ..,enn zu belurchten ist, daß •le einen schädlichen Einnuß 
auf den Gefangenen haben oder 5eine Eingliederung behindern würden . 

§ 26. Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren. Besuche von Ver
teldlqem soWie •Jen RechtMnwälten ode r Notaren in et.ner den Gefangenen 
betreffenden Rechtssache >ind ~u ~e5t4tten. § 2! Abs. 3 gllt entspt'echend. Eine 
inhaltlietl~ UbeljX'Jfung der vom Verteid•ger mttgefllhrlen Schriftstucke und 
sonsugen l;nt~rlagen tst nicht z.~\45-<ig. § 29 Abs. I Slltz 2 und 3 bleibt 
unberuhrt . 

§ 27. tlbe.-...achlJl18 der Besuche. Ul D1e Besuche durf en aus G:runden der 
BeharvJiunq oder der Steherhell oder Ordnung der Anstalt ubeNacht werden. Oie 
Unterholtunq Ist nur dann zu uherwachen, weM es au• dle•en Crunden geboten 
L~t. 

121 Ein llewch darf abgebrochen werden, wenn llesuchcr oder Gefangene 
gegen dte Vorschriften die«" Ge~etzes oder die auf Grund dteses Gesetzes 
l(e troffer.en An<>rdnun~en trolz At..-nahnung verstoß,-n. Die Ahmahnung unt<'r
i>ldbt. '.'cnn es unedllßlich tst. den lle>Uch sofcrt abzubrechen. 

IJI ~uche von Vertetdiqem ,..erden nicht uberNoc'lt. 

f LI Gegen~tönde dürfen t.eim liesuch nur mil l'rluuhnts uhe!J!ebcn ·J eruen. 
Dies gilt nicht fUe die l>e1 drm !~such des Verte1dh::c"' uhcn;cbcnen Schnfl
sw\;~e uod '!tCireJtlg(!Jl Unterlu~('n ~wie: ftir die f~a dem lk-1-tx:-h t" lnCS Wceht• 
aniJalt ~ oder Notnrs zur ~.r!Nhqunl! einer den Gcf.tnqcnton hrlr<'frenden llcchts
sache ijhel'l!el>enen SchnftStllckc und &enstigen Unlerlnqcn; liCt clcm llesuch e tnc< 
llecht<;<~nwolts orler ~oi<H'S km>n •l • ~ IJh~~abe aus GnindCrl clcr Si<'hcrhcll O<lcr 
Or<lnunq der An;talt von der ~.rl. ,,,t"..l~ uhhänl!ll!. qcm.ocht w~nlen. ~ 29 t\1".. I 
<;olL 2 un<l 3 l•leil•t unt.cruhrl . 

§ 28. Recht auf Schri!tYechseL II) Der Gefnnqcne h4t da& P.echt. unbeschrankt 
::.chreiben ctbt.u~ellflc:!"! 100 /.1 empfangen. 

(21 Der Anstalt5lelter kann den Schnftwech~l mn best!Jmlten Per;.:)nen 
untersagen. 

I. wenn die Sicherheit oder Oninunq der An>talt qefahrdet Wrde, 

2. bet Personen. d1c ntcht Angellonge des Gertongenen tm Sinne des Strafgesetz
buches smd. wenn 1.u befürchten Ist , d~>ß der Schrift wechsel einen schad
liehen Etnnuß auf den Gefangenen huben oder seine Eingliederuni! behtndem 
wllr-Qe. 

§ 29. Übe.-...ach lll1g des Schriftwechsel$. fll Der Schrtft-w;echsel du Gefangenen 
mit seinem Vene1d1ger Wird nicht ube,...·acht. Liegt dem Vollzug der frelhtms
"trafe eine Strah~t nACh § 129a des Str~fCicsetzbuches zugrunde. gelten § 1!8 
Abs. 2. § !!& der Stralprozeßoronung ent•prechend. Dies gilt auch, "'enn 
'>egen einen Strafgef.mgenen im Anschluß an dte dem Vollz~g der l'ret'1eltsstrafe 
zugrunde liegende Verunetlunl! eine Fretiv'ttSJOU:'a.fe lo'e~en emer StraJtat nach § 
129a des Stra!guetLbuches zu vollstrecken ISt. 

(2) ~icht Uberwacht werden ferner Schreiben do;s Gefangenen an Voll<sver
tretungen des Bundes und der Länder oowle an deren M!tglleder, &ewett die 
Schreiben an die An&ehriflen dieser Volks.vertretungen gerichtet sind und den 
Absender zutreffend <lllgeben. soWie an dl~ Europäische Kommission fur 
Menschenrechte. 

(3) Der übrig<' SchttJt·.·echsel dar! aut Grur.d.en der Behandlung oder der 
Sicherheit oder Ordnunq der AM:alt Uber-.-acht ""'rder •. 

§ 30. Weiterleitung von Schreiben. Aufbewahnlng. 11 Der Gefangene hAt Absen
dung und Empfang aeiner Schreiben durch dte Anstalt vernritteln zu lusen, 
soweit nichts andere~ gestattet ist. 

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unverzüglich weiterzuleit en. 

(3) Der Gefangene hat eingehende Schreiben unverschlossen zu veNahren. 
sofern nichts anderes gestattet w!ni; er k<lM '1e verschlossen zu seiner Habe 
geben. 

~ Jl . . Anbalten von Schreiben. '1l Der Anstalt5leiter kann Schreiben 4nhalten. 

1. "'"M das Zl<!l des Vollzuges oder die Sicherheit oder Ordnung der An>talt 
getahrdet wurde. 

2. wenn die Weitergabe ln Kenntrus Ihr<!& Inhalts emen Straf- ~er Bußgeldtat
bes tand verwirklichen wurde , 

3. wenn sie grob unrichtige oder erheblkh entstellende Dan;tellungen von 
Anstalrsverh!!ltnwen enthalten , 

1.. "'enn sie grobe ~leld1gu:ngen enthalten, 

5- weno s;e die Elngliedenmg eines anderen Gefangenen ge~ä.'>..-.len ~ennen oder 

6. "'enn sie 10 Geheim5Chnft, unlesbar, unwrst&.'ldllch oaer ohne zwutgenden 
Grund in e mer fremden Sprache abgefaßt oin<i. 

(2) Aussehenden Schreiben, die wtnchtlge D.trstellunger: enthalten. kAnn ein 
~gleitschreiben belgefllj;t "'erden, weM der Gefangene auf der Absendung 
besteht . 

13) Is t ein Schreiben angehalten worden . ...u-d das dem Gelangeneo nntgetellt. 
Angehaltene Schr~tben werden an den Ab~;ender zurUckgegeben o<!er. &ofem dies 
unmcighch oder aus lle:oonderen Gnlnden .rntunllch ist. behö:-dlkh veNahrt . 

4) Schreiben, deren ~er.· achuns nach ~ 29 Ab6. 1 und 2 3.USge5Chlossen i.st. 
dUrfen nicht angehalten ... erden. 

§ 32. Ferngespräche und Telegramme. Dem GeCansenen kann gestattet ~o·ercten, 
Ferngespräche zu !Uhren cx!er Telegramme aufzugeben. Im libngen lilelten iur 
Ferng espräche die Vorschriften über den Besuch und fur Telegranvne die Vor
schriften Uber den Schriftwechsel entsprechend. 

§ 33. Pakete. (1) Der Gefangene darf dreimal jährtich in angemessenem Ab
Ständen e in Paket mit SnhNngs- und Genutlmltteln empfangen. D1e Vollzugs
behörde kann Zeitpunkt und Höchstmeno;en fur die Sendtl!1S und fiJr einZelne 
Gegenstän<!e festsetzen. Der Empfans ..-eiter-er Pakete oder solcher mit anderem 
lohalt bedarf ihrer Er!Aub:Us.. F"dr den J\us,;chluß '"'n Gege ns tanden gilt ~ 22 
Ab!o. 2 entsprechend. 

(2J Pakete sind ln Ge&enwart des Gef.tnllenen z.u oiinen. .~usge~<:hlos_<ene 
Gegenstände köMen zu seiner Habe gencmn'~n cx!er dem Absend<'r z.ur"Jckaesandt 
werden. Nicht ausg;eh~ndlgte Gegenstande. durch die bei de" V<!~ndung oder 
Aufbewahrung Personen v~rletzt oder S.:tchschllden ve rursacht werden können. 
dürfen vernichtet werden. Oie hiernach getroffenen Maßnahmen werden dem 
Ge fa ngenen e roffnet. 

(3• Der Empfans von Paketen kann vonlbergehend versagt ..,erden, wenn du.>s 
lo'egen Geilihrdung <ler Siehemett oder Ordnung der Anstalt unerlaJ1lich t.tt. 

(L, Dem Gei6n,:enen kann gestattet ._.erden. Pakete ru versenden. Die V.:-!1-
zugsbeh&de kann Ihren Inhalt aus Cnlnden Mr Steherheil cx!er Crdnung der 
Anstalt überprüfen. 

§ J.',. Ve.-...ertlll1g von Kenntnissen. < ll Kt'nntnlsse aus der Uberwachung der 
Besuche oder des Schnrtwechsels durfen nur v~Nertet werden. 

!. sowei t dtes notwendig Ist. um die Sl.::hcrholt oder Ordnung der Anstalt zu 
wahren oder Slrilft.tten oder OrdnungawtdriRkelten zu verhOlen. tu unter
binden oder :tu verfolgen oder 

2. t;OWeit dies au. Qunden uer Ber..1ndlun~ .;:eboten 1st: der Get.\n~e"" soll 
c:tehort "'erden. 

121 Dte 1\enntnl...., <Jurten nur <f"n r.u;Ulndt<~en \'ollzu~sbedtensteten so .. '\1! 

dell zustän<hgen \,jen<hten und den Behcrden mit,;:eteilt .... ~rden, die zuständig 
sind, Straftdt~n ,;,.!er l'r<:lnun~SW'Idrigkeiten zu verhUten. zu unterbinden oder zu 
vo.rfolsC;m. 

§ 35. Urlaub. Ausgann und Ausflihrung aus wichtige m Anlaß. (l ., Aus "'1chllllcm 
i\n litll k•.nn der 1\n,t<~h>lellcr dem t'öef,1n.~tencn 1\us~.,ng !<ewl!hren oder Ihn bfs 
tu siehen r,•gen t>curt.tul"•n; der ltrl,mh ,,u, .tndcrem wl<"htlgen Anl~l\ alo ,.•egen 
<'fncr leb(,n.qcf.thrllch~n ~:rl<r:.nkun~ Otl~r w~R<'n del> T,x!es eines An~:thengen 
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d'"'i si~ben fao.e tm J·•hr n11:ht ubcnll~t;l!cn. ~ II lll>s. 2. § 13 llbs. 5 und ~ I! 
ge\t"n entsprechend. 

(2) Der llrlaub n.>ch Absatt I wtrd nicht auf <len re~telm1111i<::en Urlaub ange
rechnet. 

13) KMO Au;;gans •">der L'rlllub uu~ den tn § II Abs. 2 genannten Gründen 
nicht gewahrt werden. knnn der Anst<lltslelter den Gefangenen ausfUhren lassen. 
Die Aufwendungen hterlür hat <!er \~(angene zu trug('n. Der Anspruch ist nicht 
gellend zu mach<'n. wenn dk• dle Fehandlun~ oder Emgliedenmg behindern 
""\ir<!e. 

§ 36. Gerichtliche Termine. (I) Der An>taltsleitec kann etnem Geiangenen zur 
Tet!nah.'!M! .m e~M 'ten.:htUrhen fennln A~g oder Urlaub erteilen. wenn 
anzunehmen üt . dat> u der wdun~ fol~t und keitu! Entweichungs- oder 
~!ißbrau.:hsgefahr (§' ll Al». 21 besteht. § 13 Abs. 5 und § 1! gelten ent
sprechend. 

(2) "enn ein Gefangener lU e~M:u genchtlichen Termin geladen Ist und Aus
gang .)der Urlaub mcht gewahrt wird, lllßt der Anstaltsleiter ihn mit ~lner 
Zusrtamung zu dem Termu\ '"l>fill:.ren. .ofem ..,egen En!'oreichungs- oder Miß
b rauchsgefahr a II >\bo. 2) keine llberwtegenden Gr>Jnde entgegenstehen. Auf 
Ersuchen eines ~ticht~ U!.ßt er den Gefangenen voriUhren, sofern ein 
VorfUhrungsbefehl vorllejt. 

1.3) Di" VollzU'!5behörde untern~htet w Gericht Uber das Veranlaßte. 

f unft.- lihl. ~rbeit. ~uobi ldung und Weiterbildung 

§ 37. Zu'oreisung. I P Arbeit, ubeitsther<~ptutlsche Beschäftigung, Ausbildung und 
Weiterbildung dienen !nsbeoondere dem Ziel, Fllhigkelten ftir eine Erwerbstätig
kelt nach der Entlusunq otu vennltte!n, z.u erhalten oder zu fördern. 

(2) Die Vollzugsbehorde soll dem Gefangenen w!rtschaftUch ergiebige Arbeit 
zu\ole!sen und dabei seine Fllhigkeltcn. Fertigkelten und Neigungen berück
sichtige n. 

(3) Geeigneten Getangenen soll Gelegenheit zur Berufsausbildung. beruflichen 
Fon bildung, Umschulung oder Teilnahme an anderen ausbUdende n oder weiter
bildenden Maßnahmen gegeben ..-erden. 

I L l Kann einem arbelt•tllhlgen Gefangenen k~e 'o<irtschaf~lich er-Sieblge 
Arbeit oder die Tdln".hme 110 Mallnahmen oach Absatz zugewiesen werden, wird 
Ihm eine angemesse~ Besch!ltlllung zugeteilt. 

15l 1st etn Gefangen"r :tu 'ol!rtschaftlich ergiebiger Arbeit nkht f'ahlg. soll 
er srbettstheraJ><'Ut~h beo<hliftlgt \olerden. 

§ 38. Untecricht. I · i'llr geetqnete Gefangene, dte den Abschluß der Haupt
-schule nicht erreicht haben. ~11 Unterricht !n den zum Hauptschulabschluß 
filhrenden Fachem :>der ein der Sond~hule entsprechender t;nrerricht vor
g esehen .. ·erden. Bei der berufill:hen Ausbildung oc!er l'mschuhlng i.s< be"-uls
biOdender l!ntemcht vor:tusehen; dteJ gtlt auch tur die berufliche fartbfl~, 
soweit die An. der :.taßnahme e~ erfordert. 

2) 'nterrichr .oll \olllltrenä der Arl.ettnel• stattfinden. 

§ 39. Freies Beschi!Itigungsverhlltnis, Selbstbeschä!tlgung. Dem Ge!angene.'l 
soll gestanet ···erden, einer Arbeit, Berufsausbildung. beruflichen Fortbildung 
oc!er t'mschuluns auf der Grundlage eine• freien Beschäitlgungsverhältnisses 
außerhalb der Anstalt nachtusehen. wenn dies im Ra~n des Vollzugsplanes 
dem Ziel dient. f<lhlgkelten fllr eine Er\olerb"tatigkeit nach der Ent lassung zu 
vernnrteln, zu ernalten oder zu fördern und nicht Uber.rlegende Gründe des 
Vollzuges <>ntgegell$tehen. § 11 Abs. 1 Nr. I. Abs. 2 und § 14 bleiben unbe
rilhrt. 

{2J Dem Cerangenen kann t~estaW!l "'erden, steh selbst zu beschäftigen . 

(31 Die Vollzugsbehörde kann verlanqen. daß ihr das Entg elt zur Gutsehr1ft 
fur den Gefangenen Oberwiesen "'ird. 

§ 40. Abschlußzeugnis. Aus dem Abschlußzeugnis über eine ausbildende oder 
weiterbildende Maßnahme darf die Gefangenschaft eines Teilnehmers nlcht 
eti<ennbar sein. 

§ 41. ArbeitspfUcht. I 1l Der Gefangen<> ist verpflicht<>t. eine Ihm zut~e·Jiesene. 
selne.'l korperliehen rahlllkelten anqemessene Arbeit. arbeitstherapeurische oder 
sonsttge Beschäftl'!"ns aun~ben, zu deren Verrkhtung er auf Grund seines 
korperliehen Zustandu 111 der Lage ist . Er kann Jährlich bts zu drei Monaten 
Hilfstlltigketten ill der AnMalt herangctogen werden, mit seiner Zustimmung auch 
daruber hinaus. Die 5.\tze 1 und 2 gelten nicht fllr Gefangene, die i.J'ber 65 
j a '>re alt sind, und nicht h;r werdende und stillende Mütter, soweit gesetzliche 
~schaftigun'Ssvertote zum Schutze erverbstl!tiqer Mütter bestehen. 

121 Ole Teilnahme on eUter :.laßna.hme nach § 37 Abs. 3 bedarf der Zustim
mung des Gefangetten. Die Zuatu....unq darf nicht zur l1nzett widemüen ,..erden. 

13, l>le Besch<ifUguru; ln e1netr. von pnvaten ~nternehmen unterhaltenen 
Betriebt! C§ 1!.9 Abs. !.) bedarf der Zuntmrnung des Gefangenen. Der ~tderruf 
der Zustimwng 'Jird e~t WU'i<sa'!l, •.renn der Arbeitsplatz von einem anderen 
Gefanqenen elnqenorror.en ,..erden kann. >pitestens nach sechs Wochen. 

§ ~2. Freistellung von der ArbeltspfUcht. 1 l ll1t der Gefangene ein Jahr lang 
zuge1oo'ie~ne Tattqkelten M,h § 37 oder lltlf•tatlgketten nach § ~~ Abs. 1 Satz 
2 ausgeUbt . so kann er beanspruchen, achtzehn lierY.tage von der Arbeitspflicht 
freigestellt zu werden. 7.etten. tn denen der Gefangene mfolge Krankheit an 
seUler Arbeits!etstunll verhlnd~rl war. werden out da& Jahr bis zu sechs Wochen 
a ngerechnet. 

(2 l Auf die l.eit der Frei•tel!ung wird Urlauh aus der Haft ( §§ 13, 35) an
gerechnet, soweit er 1n dte Atl>\'ll~ell flillt und nicht wegen einer lebens
gefährlichen Erkr;tnkun!j o<ler des Tod~• elne• An.eehörtRen erteilt worden ist . 

f3J Der Gefan~ene erholt fOr die /.~it der Freistellung seine zuletzt qe
zahHen ßezuqe weiter. 

(4) Urla•Jbsrcgcluni!CO der uc,chllfttqunR•verhlihmsse aurlerhalb des Stmf
vollZUijl!'i lJicib<ln unb<"''hrl . 

§ 43. Acbcitsentgclt. Cl J Obt der Cdonqene eine zuqewtesene Arbeil , s<>nsUgc 
ßeschäftii!Un'! od~>r ~ine llllfstllti~kclt n~ch § LI Ah•. I Süll l '''''· o;o Prhtilt 

4 'der lichth1ick' StVoUzG 

'er o!in Arwlhent!tell. Der llern•ssung dc;; Arbeltsentgelts ist der 1n § 200 
bestimmte S.,t, <les durchschnittlichen Arb<litsentgelts alle r Versicherten der 
llent~nvcrslcherun~ der Ari~H<'r und Angestellten ohne Auszubildende des vor
vergangcn<'n KlllenderJohres zugrunde t\l legen (Eckvergutung . Ein Taqessatz 1st 
der zwethundertfllnfzlg•te Tell der EckvecgUtung; du Arbeitsentgelt kann nach 
emem Stundei\Sdtz beme~n werden. 

(21 o .. ~ Ar!Jettsont~,.ll kann jr nach der Leistung des Gefangenen und der 
Art der Arb.!lt ge~tuft werden. 75 vo:r. llunder; der Eclwergtitung dürfen OUT 

dann unter5Chntten . .,erden, "enn die Arbelt$leistuogen des Gefangenen cen 
MindestanCorct~n.mg<>n nicht genilcen. 

(31 Ubt etn Gerlngc:ner zugewtesene arbeltstherapeutisc:-te Beschäftigung aus, 
erhält er ein ArbeltRI~tgeh. soweit dte> der Art seiner Bescharligung und 
se~r Arbettiltlstung enta;rtcht. 

C o,u Arbetaent!lelt Iu dem Gelangeneo schriftlich bekan..'ltzugeben. 

§ 44. Ausbildungsbeihllic:. ( I I Sur:nt der Getangene an ei.'ler Betufsausbl!dung, 
UmschulunJ~. berufliChen f.)rtbtldung oder an eUlem Unterricht teil und tst er 2u 
dlesem z,..eck von .eltler ArbelUpntcht freigestellt, sc erhält er eine Ausbll
dungsbethllfe. wwelt Ihm k"tne Leistunsen zum lebensunteril41t =tehen, die 
freien Per<önen o>ut solchut Anlaß ge .. ·<thrt "'erden. Der Nachrang der Sozial
hilfe nach § 2 A'*· 2 des Bundessoztalhllfegesetzes wird nicht benihrt . 

(2) l'ur dte Bem~nung der Ausbtldungsbeihilfe gilt § L3 Abs. 1 und 2 ent
sprechend. 

(3) Nimmt der Gefangene wahrend der Arbeitszeit stunden- oder taqeweise 
am Unterricht oder an .:~nderen zuge\of!esenen ~!aBnahmen gemäß § .37 Abs. 3 
teil, so erh/Jlt er in Hohe de< ihm dadurch entgehenden Arbeilsentgelt~ eine 
1\usblldungsbelhllfe. 

§ 45. Aus!allentsrhlidlgung. {I J Kann ernem arbeitsfähigen Gefangenen aus Gtün
'den, die nicht ln seiner Person liegen, l!utger als eine Woche eine Arbeit oder 
BeschMftigung 1m Sinne de1> § 37 Abs. l nicht zugewiesen werden, erhält er eine 
Ausfallentsch~dlguni· 

(2) Wird ein Gefangener nacn Beginn der Arbeit oder Beschilftlgung tnfolg<> 
Krankheit langer als eine Woche an setner Arbeitsleistung verhinden. ohne daß 
Ihn etn Verschulden trifft, so erhält er ebenfalls eine Ausfallentschä.dtgung. 
Gleiches !illt 1Ur Gefangene, di<- etne Ausbildungsbeihilfe nach § 1.1. oder Aur 
fallentschiidigung n~ch Absatz I bezogen hat . 

(31 Werdende MUtter. die eine Arbeit oder Beschäftigung im Sinne des § 37 
nicht verrichten. erhalten Au.fallentsch.:idigung in den letzten sechs Woch"n vor 
der Entbindung und bh 7.um ,\blauf von oscht Wochen. bei Fnlh- und •.!enrl!ngs
geburten bis zu zwölf Wochen nach der Entbindung. 

( ! ) Oie Ausfallenuch:ldlgun;;: darf 60 wm Hunden der Ecl<vergutung nach § 
L3 Abs. I nur dann untttW:hr.,iten. wen., der Geianger.<: das Ml:ndest..ntg~t 
nach § L.3 Abs. 2 vor du Arbe•ulos!&J<elt oder Krankheit nicht erreicht hat. 

(5) Ausfallentschlldigung wird unbeschadet der Regelung nach Absatz 3 
lnsgHl!.lllt bis zur Höchstdauer von secns llochen jährlich gewäh .. "t. Ein<> ... euere 
Ausfallentsrh;\diguni wird erst gewährt, '"'""'"' der Gefangene erneut weni&stens 
etn Jahr Arbellsentgelt oder AU6bildungsbeihi1Ie bezogen hat. 

16) Soo.·elt der Gefangene nach § 566 Abs. 2 c!er Reichsversicherungsordnung 
Obergangsgeld erhält. ruht der Af~Slln'Ch auf AU&fallentschädtgung. 

§ 46. Tasehe1111eld. WeM dn Gefanqener \oltgen Alters oder Gebrechhchkeit nicht 
mehr arbeitet oder Ihm ellle Austallentscb.adigung nicht oder nicht mehr gewährt 
wird, erbä.lt er eill angeme<sene& Taschengeld, falls er bedilrft!g Ist. Gldches 
gflt fUr Gefangene, dle fllr e.ine Beschäftigung nach § 37 Abs. 5 kein 
Arbeitsentgelt ~rhölt~n. 

§ 47. tlausgeW. (1) Der Gefangene darf von seinem in diesem Gesetz geregelten 
BezOgen rmndestens drelflig Deut<che Mark monatlich (Hausgeld) und das 
Taschengeld C§ 46) !Ur den Einkauf (§ 22 Abs. ll oder ander .. eit ven.oenden. 

(2) Der Mlndestbet rag des Hilusgeldes erhöht sich um je ... etls zehn vom 
Hundert der dreihundert D~utf>Che Mark übersteigenden monatlichen Bezüge. Die 
Vollzugsbehörde kann hl:Shere Beträge von der Höhe des u'berbrüclrungsgeldes ab
hängig machen. 

(3) For Gefangene, dle ln einem fr<!len Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 
Abs. I l oder denen gennttet tst, <tch sdbst zu beschäftigen C§ 39 Abs. 2l. 
wird aus ihren BezUqen eill angemessene$ Hausgeld festgesetzt. 

§ 48. Rechtsverordnung. Der Bundesnuroster der Justiz ,..;ro ermachtig~. im Ein
vernehmen mit dem il>.>ndesz:Unlster Hlr Arbeit und Sozialordnung mtt Zustt'!llllUilg 
des Bunde>rateo •ur Dur.:htuhrung der H '.3 bl$ 45 RechtsverordnunRen tlber 
die Vergütungsstufen :tu erlauen. -

§ 49. llnterhal tsbc!.it:rag. "-uf Antrag des Gefangenen ist zur Erf\llli.C'IQ einer 
gesetzlicl'en l'nu rhaltspfUchl aus !leinen Bezügen an dm Berechtts::tin oder 
einen Dntten <>ln 11nterhaltsbeitrag zu z..,hlen. -

2• Reichen dte Einkltnfte de1 Gefansenen nach Abzug de5 Hausgelde~ und 
des llnterhalubellraJ:h nlch: .1us. um den Haftkcstenbettrag :ru begleichen, so 
wird ein llnlerhai!G~IIrag nUl' b!.!l zur H:llte des nach § SSOc der Ztvfl~~el>
ordnuncz unpflindbllren Betra";et geuhlt, Bei der Bemes..<:Ung des nach Sau 1 
m:~Rgeblich~n Betrll<!<:t ... trct die Zahl t!er unterhaltsberechtigten Personen um 
eine venntndert . 

§ SO. tlltftkostenbeitrog. I Von den in diesem Gesetz geregelten Bezugen und 
von dM Bemqen der Cd~ngen~n. die ln einem freien BeS<häftigungsverhllltnis 
s tehen (~ 3q Abll. II . d...rl ctn Haftkostenbeitrag !n Höhe des Betrages ein
behatten werden. dct· ""eh § 160 Abs. 2 der Reichsverslclt<!rungsordnung durch
schnittlich zur ~w~rtunq der S.idtbelll~e festgesetzt l$t. Der Bundesmlnl$ter 
der Ju•tlz ~••lh •l•n Durt'hbchnHtsbetrag fUr jedes Kalenderjahr nach den am 1. 
Oktoher dt'• vorhrf1lPhrnd<>n f<ohr'<'• ~!CltenMn R<!wertungen der Sachbezltge (est 
und llklcht ihn im Uunuc-.tnz~ll!t'r b<lk,•nnt. Her ll<lftkostenbeltrag darf auch von 
dem unpfiln<lh11ren Tctl der llcll!!).e, jedoch nicht 1.u !..asten des Hausgeldes oder 
des Unlt.•rh;\ltshC"Ur,,S\e~ l1ßl"!lo!'~'Ct1t werden. 

(2) 1111.' Sclbsth<:l<:h.tftilo!ung I~ ,1'1 ~1-.; . 2) k,tnn davc'n .thhänglg gemacht 
w~r<lcn. tlnl\ d~r Ccfnn!l~n~ <l<'n 1~1ftko&l<'niX'IIril'l mon.1tlich im voratß 'entrichtet. 



§ SI. llberbtuckwlgsgeld. tll AU! den in die~"' vetetl. qeregelten Hezugen und 
3us den Bezugen der l><!isn_;l~nen. di" in e1nem freoen l!esch,lfagungsverhilltnto 
stehen § 39 Abs. t '. oder denen g..stuttet tSt. s1.:h selbst zu besch.'lfugen ( § 
J9 Abs. 21. tst ein liberbrti~kungsjteld .~;u bilden. d.~ den not ... endigen l.ebeni
unterl\ollt des C..fangenen und seiner Untemaltsberecht!,;:ten fur dte ersten vtcr 
W.xhen na.~h seiner EntLusun\l 5icnem .._,n. 

(21 Dns Uberbri.lckungsgeld wird dem I.X!fangenen bei der Entlassung 1n die 
Freihell ausgezahlt. Die Voltzuisbehörde kann es <tuch gun~ oder zum Tell dem 
l!e"'l(hrungshelfer oder einer mit der Entlassenenbetreuuna befallten Stelle Ober
welsen. die darober entscheiden. W\e das Geld innemalb der ersten vier Wochen 
Mch der Entlassung an den Gefangenen ausgezahlt W\rd. Der ~llh.rungshelfer 
und die 11111 der Entlassenenbetr.,uung befa ßte Stelle sind verpflichtet, das 
L~rbr\l<'kU.'läsgeld vcn Ihrem V~en l!esondert zu h~lten. Mit Zusummung des 
Gefanienen kann das Uberbruckungsgeld auch dem Untemaltsberechtigte.n uber
vtesen ._,~rden. 

(3l Der Anstaltsle iter k.tM gMtatten, daJl das Ub~rbrOckungsgeld fi.lr Aus
aaben ln Anspruch genommen wird, die de r Eingliederung des Gefangenen dienen. 

(!) Der Anspruch auf Auszahlung des Uberbruckungsg.,ldes ist unpfändbar. 
E.'Telcht es nicht die m Absa tz l bestunmte Höhe, so Ist tn HOhe des Unter
schtedabetrages auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengeldbetrages 
unpfändbar. Bargeld des entlliuenen Gefarogenen, an den wegen der nach Satz I 
~r Satz 2 unpfa...Cbaren Ansproehe Geld ausgezolhh worden ist. ist rur- ehe 
!lauer von vier Wochen seit der ~tlassung ln50'o'eit der Pf'llnd""l! nicht unter
"'"rten. als es der.! Teil der AnsprUche ru:- die Zeit \'On der Pfandung bis zum 
Ablauf der VIer Wochen entspncht. 

(5) Absaa t. gUt nicht bet einer Pfändung wegen der in § 850d Abs. 1 Satz 
1 der Zivtlprozeßordnurtg bezeiChneten Unterl\altsansprUche. Dem entlassenen 
Gefangenen ost Jedoch so viel zu belassen. als er flir seinen notwendigen Unter
halt und zur Erfüllung seiner sonstigen g e&etzlichen Unterhaltspflichten für die 
Zelt von der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen seit der Entlassung 
bedarf. 

§ 52. Elgengeld. ~z:oge c!e• Gef41lgenen. die nicht als Hausgeld. l'.aitkostenbel
rng, Unternaltsbeitrag oder L'berbruckungsgeld in Anspn:ch gen=en ..,erden. 
stnd cU'll Gefangenen zum Eigengeld gutzuschreiben. 

§ 53. Re~onsausübung. ( 1) Dem Gefangenen darf re\igiose Betreuung durch 
e!n~n SeeLsorger seiner R"llgionsgemelnschaft nicht versagt werden. Auf s"ln~n 
Wunsch Ist 1hm zu helfen. mit einem Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft 1n 
Verbindung zu treten. 

2 Oer Gefangene darf grundlegende re\igiose Schrillen besitzen. Sie durfen 
1hm nur bel grober.t !olißbrauch entzogen ..,erden. 

3 Oem Gefangenen sin<l Gegenstande d6 reHglosen Gebrauchs in ang"n:.es
senem U:n!ange zu belassen. 

§ 54• Religiöse Veranstaltungen. • 1) Oer Gefangene hat du Recht, arn Gottes
dienst und an anderen reHglOsen Veranstaltungen •elnu Bekenntnisses teilzu
nehmen. 

( 2) Zu dem Gottesdienst oder zu rellgiOsen Veranstaltungen einer anderen 
Rellglonsgemetnscha!t wird der Gefangene zugelassen, weM deren Seelsorger 
zustimmt. 

131 Der Gefangene kann von der Te~ arn Gottesdienst oder anderen 
r"iigloun Veranstaltungen aussuch\ouen werden, wenn di~ aus überoiegenden 
Grunden der Stchemelt oder Clt'dnutli geboten ist: der SeeLsorger soll vomer 
gehört ,..erden. 

§ 55. Wl!ltlll!SChauungsgemetnschalten. Fllr Angehölige 
Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 5! entsprechend. 

wl!ltanschllulicher 

Sitblef" l i.ttl. G.uundht i tsfii.I"SOf'9t 

§ 56. Allg~ine Regeln. I l'or ehe körperliche und geistige Gest:ndheit du 
Gefangenen Ut zu sorgen. § 101 bleibt unl>er'Jhrt . 

2 Der Gefangene hat die notwendigen Maßnahmen zum C-esundheitsschutz 
und zur Hygiene zu unterstlltzen. 

§ 57. Maßnahmen zur FtilhmeMung von Krankheiten. Die Gefangenen haben zur 
Sicherung d~r Gesundheit Anspruch auf folgende Maßnahmen zur F"ruherkennung 
von Krankheiten: 

1. Frauen von Beginn des dreißigsten LebensJahres an einrr.al jährlich auf eine 
Untersuchung zur Fruherkennung von Krebserl<rar.kungen. 

2. \~Mer von Begi::m des funfundVIerzigsten LebensJahre• an eltlll'lal jährlich auf 
etne l.'ntersuchung zur Fruherkennung von Krebsetkrankung.,n. 

3. !'rauen f~.~r Ihre Kin<ler. dte mit Ihnen in der Vollzugsanstalt untergebracht 
sind, bis zur Vollendung des vterten Lebensjolhres auf Untersuchungen zur 
F'ruherkeMung von Krankheiten, dl" eme normale korperliehe oder geistige 
EntW\cklung des Kindes im besonderen Ma ße gefahrden. 

§ 58. Krankenpflege. Der Gefangene erhält t<rankenpnege vom Begmn der 
Kr~nkhelt an; ste umfaßt lnsbe50ndere 

l. 4rztllche und z.ahn<irztliche Behandlung, 

2. Versor11ung rrnt .~rznel- , Verbllnd-. He!l!nitteln und Rrillen. 

3. Korperersausu.icke. orthopad!sche und andere Hilfsmitte l. 

! . ZuschUsse zu den Kosten ft.ir /.ohnersa tz. und 7.ahnkronen oder tlbemahme der 
gesamten Kosten, 

s. Behatunqservrot)l.lll!l und 1\rbeltstherupie. soweit dle llclün~e des Vollzu<;e& 
dem nicht ent~egcnstehen. 

§ 59. Art und Umfang der Le1stungen. Fur tlic llrt d~r Untcrsuchunqen zur Fnlh
er«ennun~t von Krankheiten solof!e für den Umfanq der l.cl~tunqen ;o:ur Fn•her
kennunll von Kr<tn<heiten und zur Kr.1nkenpfleqe qeltcn d 1e CnlM>rechcnden Vor~ 

schr'IJ ten der l!elchsverstcherungsordnung und dte aui Grund dleser VOI'$Chnft 
getroffenen lleqelun~ten. 

§ 6o. Kratlkenpnege im Urlaub. Wahrend elnes Urlaubs oder Ausgona• hat der 
Gefungene gegen dte Voll.t~<&st>ehordt! n11r einen Anspruch auf arztliehe Behand-
lung und Pflege tn der für Ihn zustandigen Vollzuisanstalt. 

§ 61 . Ausstattung mit ltilfsmitteln. Der Gefan.aene hat Anspruch auf AuSitattung 
mi t Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die erfcrder
llch sllld. um einer drohenden Behinderung vorzubeugen. den Erfolg dt!r Heil
behandlung zu sichern oder eine korperliehe Sehlslderung auszugleichen, sofe rn 
dtes nicht mit Rucksteht auf die Kilrze des Freiheitsentzuges ungerechtfertigt 
\St. Dec Anspruch urn!aß t auch die notwendige Änderung, 11-.standsetZUII$ und 
Ersatzbeschaffung so•.,e dlt! Ausb!ldung Im Gebrauch der Hilfsmme •• 50Welt die 
Belange des Vollzuge. dt!m nleht entgegenstehen. 

§ 62. Zuschüsse zu Zahnersatz und Zahnkronen. Dte l.andesJUStlzverwaltungm 
bestimmen durch allgt!meint! Verwaltungsvorschriften die Höhe der ZuschUsse zu 
den Kosten fOr Zahnecsalz und Zahnkrenen. Sie körmen bestimmen, daß die 
gesamten Kosten ubemommen werden. 

§ 63- Ärztliche Behandlung zur so:dalen Eingl.lederung. ~ht Zusummung des Ge
fangenen soll <he Voltzugsbehörde arztliehe Beh4ndlung, namentlich Operationen 
oder prothetische Maß nahmen durchführen lassen. die sein<! soziale Etngllederung 
fördern. Er ist an den Kosten zu bet.,Uigen. wenn dtes nach semen \1\rtschaft
Uchen VerhaltniSsen gerechtfertigt ist und der z",eck de r Behandlung dadurch 
nicht in Frage gestellt wird. 

§ 64. Aufenthalt tm ~ien. Arbeitet ein Gefan11ener mchl un Freten, so wird 
Ihm taglieh mindestens eine Stunde Aufenthalt Im Freien ermogtlcht, ",enn die 
Witterung dies zu der festgesetzten Zelt zuläßt. 

§ 65. Verlegung. (1) Ein kranker Gefangener kann in ein .~nstaltskrankenhaus 
oder m eine fur seine Pflege besser geeignete Vollzugsanstalt verleit werc!en. 

12 Kann dle Krankheit eines Gefangenen in einer Vollzugsanstalt odt!r einem 
Anstaltskran!<enhaus nicht erlcanttt oder behandelt ..,erden oder Ist es nicht 
moglich. den Gefangenen rechtzeitig m em AnstaltskraMenhaus zu verlegen. \SI 
dieser in em Krankenhaus auJlerhalb des \'ollz~<&es zu bnngen. 

(Ist während du Aufenthalts des Gefangenen in einem Krankenhaus die Straf
vollstreckung unterbrochen. hat der Versicherte nach den Vor&cht'lften der 
gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch aur die. t!rforderlichen Leistungen). 

§ 66. Benachrichtigung bei €dcrankung oder Todesfall. ( 1) 'Nird ein Gefangener 
schwer krank, so lit ein Angehöriger, eme Pei"SSn st!mes Vertrauens oder der 
&esetzliche Vertreter unverzOgllch zu benachricht(gen. Dasselbe gilt, "''enn etn 
Gefangener surbt . 

' 2 ' !lt!m Wu.'ISC:he des Gefan~enen, o!luch andere Personen zu benachrichtigen, 
.eil nach ~·Wgllchkett entsprochen werden. 

A.chhf' fi td . rre l u it: 

§ 67. Allgemeines. Oer Gefangene erhält Gelegenheit. sich in seiner Freizelt zu 
beschäftigen. Er .oll Geleaenheit erhalten, am Unterricht einschließlich Sport . 
an Fernunterricht. Lehrgl(ngen und sonstigen Yuanstallungen de r Weiterbildung, 
an l'reizeitgruppen, Gruppengesprächen SOWie an Sportveranstalt unllen tellzu
nehmen und eme Bucherei zu benutzen. 

§ 68. Zeitungen und Zeitlle.hrlften. ( ~ ! Dt!r Gefllngene darf Zeitu:taen und Zeit
schriften in Cll1&<'1T.essenem Umfang durch Vermittlung der Ar.sta!t beztehen. 

21 Ausgeschlouen sin<l Zeitungen und Zeitschrtiten, c!eren Verbreitung mit 
Strafe oder Geldbußt! bedroht ist. Einzelne Ausgaben oder Teile von Zeltunien 
oder Zeitschriften koMen dem Gefangenen vonnthalten "'erden, wenn &ie das 
Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit oder Ordnung der .~ nstalt erheblich 
gefährden ~o'\lrden. 

§ 69. Hörfunk und Fernsehen. (1 ) Der Gefangene kann am HOrfunl<programm dt!r 
Anstalt solof!e am gemeinschaftlichen Fernsehempfang teilnehmen. Oie Sendungen 
sind sc auszu..-lhlen. dall 'tiunsche und l!edUrf~ na~h staatsbllraerllcher 
lnfcrmation, Bildung und l:nterhaltung anllemusen benJcksichtigt werden. Der 
Korfunk- und Fernsehempfang kann voruberaehend ausgesetzt oder einzelnen 
Gefangenen untersagt ,..erden. ..·enn dtes zur Aufrechte rhaltung de~ Sicherheu 
oder Ordnung der Anstalt W\erläßllch tst . 

(2) Eigene Horfunl<gt!rate werden unter den Voraussetzungen des ~ 70, 
eigene Fernsehgeräte nur ln begrUndeten Aumahmefällen zugelass..n. 

§ 70. Besitz von Gegenständen !Ur die Frelzt!ltbeschliftigung. 11) Der Gefangene 
darf m angemesaenem Umfange Bücher und andere Gegenstände zur Fortbildung 
oder zur freizeitbeschAfttgung besitzen. 

21 Oles gilt nicht, 'o"enn der &sitz. die L'berlassung oder die Benut zWlg des 
C..genstands 

1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht ..,...,.. oder 

2. das Zit!l des Vollzuges oder dte Slcherl\t!U oder Ordnung der Anstalt 
gefahrden wurde. 

13) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 'o'!derrufen 
.,erden. 

§ 71. Grundsatz. Du Gefangene kann d1e soziale HOfe der fmst3lt ln Anspruch 
nehmen, wn seine pen;onltrhen Sch'o'len_gkellen zu losen. Die Hilfe soll darauf 
aus~enchtet ~m. den Gef.mo,enen in dtt' Lage :tu versetzen, seine Angelegen
heiten selbst zu ordnen und zu regeln. 

§ 72. Hilfe bei der Aufnahme. (l) Bei der Aufnahme ~ooird dem Ce tongenen 
J1,Cholfen. die notw<enoJI~en \1ullnahmen fOr hllfsbedUr ftige Angehöt1ge ZU veran
lllsscn und seine l!.oll<! .1ullerhillb der Anstalt slcht!rzustellen. 

1 ~1 Der t.:;e! ,in~cne Ist uber die Auf~ehtemalt-ung einer Soz!Alve rstcherung 
I'U IM!raten. 
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§ 73. Hilfe während des Vollzuges. Uer l·ef.ln~en~ •,;inl in dem ll<'mlihen unter
stUtzt. seine Redlle und Pflkhten wahrwnehmen. rumentlkh sein \~ahlrccht 
auszuttben wwie fUr llnt4!rh.-tltsbt!rechti~te- zu S4.)~c.n und einen durch se:lne 
Straft.u ventrsachten Schaden zu regeln. 

§ 74. Hilfe zur Entlassung. Um die EnrlassunS\ vorzubereiten. ist der Gefangene 
bei der t'rdnung seiner persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen AnRelegen
heiten zu ber.•ten. Die Beratung erstreckt s1ch auch auf die Benennung der fUr 
Sozialleistungen zuständigen Stellen. Dem Gef,mgenen ist zu helfen. Arbeit . 
Unterkunft und personliehen lletstand flir die Zeit nach der Entlassung zu finden. 

§ 75. Entlassungsbeihilfe. ( 1) Der Gefangene erhalt, soweit seine eigenen Mirtel 
nicht ausreichen. v.;>n der Anstalt eine lleihilie zu den Reisekosten sowie eine 
Uberbnickungsbeihilfe und erforderlichenfalls ausreichende Kleidung. 

(2) S..i der Bemessung der Höhe der Uberbnickungsbeihilfe sind die Dauer 
des Freiheitsentzuges. der persönliche Arbei tseinsatz des Gefangenen und die 
\l'irtschaftlichkelt seiner Verfügungen über Eigengeld und Hausgeld während der 
Strafzeit zu benicksichtigen. § 51 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die 
llberbnkkungsbeihilfe kann ganz oder teilweise auch dem Unterhaltsberechtigten 
überwiesen werden. 

\3) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte Reise
beihilfe sind unpfändbar. F'i.lr d!!n Anspruch auf Überbnickungsbeihilfe und für 
Bargeld nach Auszahlung einer UberbrUckungsbeihilfe an den Gefangenen gilt § 
Sl Abs. l Satz l und 3, Abs. 5 entsprechend. 

Zehnter l i te 1. Besondere Yorschri f ten ftir den f raul!nvo) lzug 

§ 7b. Mutterschaftshll!e. (! ) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die 
unlängst entbunden hat, ist auf ihren Zustand Rücksicht zu nehmen. Die Vor
schriften des Gesetzes zum Schutze der erwerbstätigen Mutter Uber die Gestal
tung des Arbeitsplatzes slnd entsprechend anzuwenden. 

(2} Die Gefangene hat während der Schwangerschaft und nach der Ent
bindung Anspruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Voll
zugsanstalt. Zur ärztlichen Betre1.1ung während der Schwangerschaft gehören ins
besondere Untersuchungen zur F'eststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorge
untersuchungen eir.schlleßlich der laborärztlichen Untersuehungen. 

(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des 
Vollt.uges zu bringen. Ist dies aus besonderen GrUnden nicht angezeigt, so ist 
die Entbindung in einer Vollzugsanstalt mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. 
B.!i der Entbindung wird Hllfe durch eine Hebamme und. falls erforderlich, durch 
einen Arzt ge"·ährt. 

§ 77. Arznei-, Verband- und Heilmittel. Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im 
Zusammenhang mit der Entbindung "'erden Arznei- , Verband- und Heilmittel 
geleistet. 

§ 78. Art und Umfang der Mutterscba!tshll!e. Die §§ 59. 60 und 65 gelten für 
die ~e1stungen der MutterschaftshUfe entsprechend. 

§ 79. Geburtsanzeige. in der Anzeige der Geburt an den Standesbeamten dUrfen 
die Anstalt als Geburtstätte des Kindes, das Verhältnis des Anzeigenden zur 
Anstalt und die Gefangenschaft der Mutter nieht vermerkt sein. 

§ 80. MUtter mit Kindern. (I) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schul
pflichtig, so kann es mit Zustimmung des Inhabers des Aufenthaltsbestimmungs
rechts in der Vollzugsanstalt untergebracht werden, in der sich seine Mutter 
befindet, wenn dies seinem Wohle entspricht. Vor der Unterbringung ist das 
Jugendamt zu hören. 

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten des für das Kind Unterhalts
pllicht!gen. Von der Geltendmachung des Kostenersatzanspruchs kann abgesehen 
werden, ·wenn hierdurch die gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind 
gefährdet wilrde. 

Elfter litel. Sicherheit und Ordnon9 

§ 8!. Grundsatz. q) Das Verantwortungsbewußtsein des Gefangenen für ein 
geordnetes ZusatT'.menleben in der Anstalt ist zu wecken und zu fördern. 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die dem Gefangenen zur Aufrecht
erhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt auferlegt werden. sind so zu 
wahlen, daß sie in einem angemessenem Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und 
den Gefangenen nicht mehr und nicht länger als notwendig beeinträchtigen. 

§ 82. Verhaltensvon;chriiten. (I) Der Gefangene hat skh nach der Tageseintei
lung der Anstalt !Arbeitszeit. Freizeit. Ruhezeit) zu ri<"hten. Er darf durch sein 
Verhalten gegenüber Vollzugsbediensteten, Mitgefangenen und anderen Personen 
das geordnete Zusammenleben nicht stören. 

12) Der Gefangene hat die Anordnungen der Vollzugsbediensteten zu befolgen, 
auch wenn er sich dur<:h sie beschwert ft.!hlt. Einen ihm zugewiesenen Bereich 
darf er nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

131 Seinen Haftraum und die. ihm von der Anstalt ubedassenen Sachen hat er 
in Ordnung zu halten und schonend zu behllndeln. 

lll Der Gefangene hat t:mstände, dte eine Gefahr ft.ir das !.eben oder eine 
er:hebliche Gefahr fur die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzuglich zu 
me lden. 

§ 83. Persönlicher Gewahr.öam. Eigengeld. II J Der Gefangene darf nur Sachen in 
Gewahrsam haben oder annehmen, die ihm von der Vollzugsbehörde oder mit 
ihrer Zustirr,-nung o.lberlnssen werden. Ohne Zustimmun.'! darf er Sachen von 
geringem Wert von etnem anderen Gefangenen annehmen: die Vollzugsbehörde 
kann Annahme und Gewährsam auch dieser S..chcu von ihrer Zustimmung i!bhängtA 
machen. 

IZJ bngebra<"hte Sachen. die der ver .. n,gcne mcht 10 VCWdhr'Sitltl hilben darf. 
sind für ihn ~uf>.•JI>cwllhrcn, sofern die' Mch Art uml Umfang möglich ist. Gelt! 
wird ihm als Ei«engeltl 'I'Jt'leschrichen. l>cm Gefangenen •,;ird Gelc!!cnh<'it gege
ben, seine Sachen, die er wiihrend des Vollzo;gcs und für seine Ent111ssung nicht 
benbli~t, abzusenden oder Uhcr sein Ei~enRcld zu vcrfU~cn, sofern dieses nicht 
als OberhrUckungsJ!eltl notwcndi« ist. 
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!3) Weigert sich ein Gefangener, eingebrachtes Gut, dessen Aufbe."•ahrung 
m•ch Art und Umfang nicht möghcn ist, aus der Anstalt >-u verbnngen, so ist 
die Voll-.ugsbehördc berechtigt, diese Gegenstande auf Kosten des Gefangenen 
aus der Ansldll entfernen zu lassen. 

(.(;) Aufzeichnungen und Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvor
kehrungen der Anstalt vermitteln. dürfen von der Vollzugsbehorde vernichtet 
oder unbrauchbar gemacht werden. 

§ 84. Dur<:hsuchung. (I) Der Gefangene, seine Sachen und die Haftrll.ume dürfen 
durchsu<"ht werden. Bei der Durchsuchung männlicher Gefangener dürfen nur 
Männer, bei der Durchsuchung weiblicher Gefangener nur Frauen anwesend sein. 
Das Schamgefühl ist zu schonen. 

(2) Nur bei Gefahr im Verzuge odex auf Anordnung des Anstaltsleiters im 
Einzelfall ist es zulässig, eine mit etner Entkleidung verbundene ko~rliche 
Dur<:hsuchung vorzunehmen. Sie muß in einem geschlossenen Raum durchgefUhrt 
werden. Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein. 

( 3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, daß Gefangene bei der Aufnahme 
na<"h Absatz 2 und nach Jeder Abwesenheit von der Anstalt zu durchsuchen sind. 

§ 85. Sichere Unterbringung. Ein Gefangener kann in eine .~nstalt verlegt 
werden, die zu seiner sicheren Unterbringung besser geeignet ist, wenn in 
erhöhtem Maße Fluchtgefahr gegeben ist oder sonst sein Verhalten oder sein 
Zustand eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt darstellt. 

§ 86. Erl<ennungsdienstliche Maßnahmen. ( l) Zur Stcherung des Vollzuges sind 
als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig: 

1. die Abnahme von Finger- und Hand1lächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Uchtbildern, 

3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 

' · ~lessungen. 
(2) Die gewonnenen erkennungsdienstliehen Unterlagen werden zu den Gefan

genenpersonalakten genommen. Sie ki:innen auch in kriminalpolizeiliehen Samm
lungen verwahrt werden. 

(3) Personen, die auf Grund des Absatzes 1 erkennungsdienstlich behandelt 
worden sind, können nach der Entlassung aus dem Vollt.1.1g verlangen, daß die 
gewonnenen erkennungsdienstliehen Unterlagen vernichtet werden. sobald die 
Vollstreckung der richterll<"hen Entscheidung, die dem Vollt.ug zugrunde gelegen 
hat, abgeschlossen ist. Sie sind Uber dieses Recht spätestens bei der Entlassung 
zu belehren. 

§ 87. Festnahmerecht. Ein Gefangener, der entwichen tst oder sich sonst ohne 
Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhält, kann durch die Vollzugsbehörde oder 
auf ihre Veranlassung hin festgenommen und in die Anstalt zunickgebracht 
werden. 

§ 88. Besondere Sicbcnmgsmaßnahmen. (l ) Gegen einen Gefangenen können 
besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet •,;erden, wenn nach seinem Verhalten 
oder auf Grund seines seelischen Zustandes in erhöhtem ~laße Fluchtgefahr oder 
die Gefahr von Gewalttätigkelten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr 
des Selbstmordes oder der Selbstverletzung besteht. 

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig: 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen, 

2. die Beobachtung bei Nacht, 

3 . die Absonderung von anderen C-efangenen, 

L . der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts Im Freien . 

5. die Unterbringung m einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende 
Gegenstände und 

6. die Fesselung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. l, J bis 5 sind auch zulässig, wenn die 
Gefahr einer Befreiung oder eine erhebliche Störung der Anstaltsordnung anders 
nicht vermieden oder behoben werden kann. 

(~) Bei einer Ausführung, Vorfuhrung oder beim Transport ist die Fesselung 
auch dann zulässig, wenn aus anderen GrUnden als denen des Absatzes i in 
erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht. 

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dUrfen nur SO'-'elt aufrechterhalten 
werden. als es ihr Zweck erfordert. 

§ 89. Einzelhaft. (l) Die unausgesetzte Absonderung eines Gefangenen (Einzel
haft) ist nur zulässig, wenn dies aus Gninden, die in der Person des Gefangenen 
liegen, unerläßli<"h ist. 

(2) Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer in einem Jahr bedarf 
der Zustimmung der Aufs1chtsbehörde . Diese Frist wird nicht dadurch unter
brochen, daß der Gefangene am Gottesdi.,nst oder an der F"reistu:lde teilnimmt. 

§ 90. Fesselung. In der Regel dürfen F'esseln nur an den Händen oder an den 
F'üßen angelegt "'erden. Im lnteresse des Gefangenen kann der Anstaltsleiter 
eine andere Art der Fesselung anordnen. Die F'esselung -.~rd zeitweise gelockert, 
soweit dies notwendig ist. 

§ 91. Anordnung besonderer Sichcrungsmaßnahmen. t I) Besondere Sicherungs
maßnahmen ordnet der t\nstaltsleiter an. Bei Gefahr im Verzuge können auch 
andet·e Bedienstete der Anstalt diese Maf1nahmen vorläufig anordnen. Die Ent
scheidung des flnstaltsieilers ist unverzo.iglich einzuholen. 

(2) Wird ein C.efangcncr .irztlich behandelt oder beobadnet oder bildet sein 
seelischer lustnnd den Anlall der Mallnahme. ist V<'rher der Arzt zu hören. Ist 
dies wegen Gefahr Im Verws:e nicht tr!Oglich. wird seine ~tellungnahme unver
ztigli<"h eingeholt. 

§ 92. Ät'7.tliche Überwachung. I I ) 1st ein Gefangener in einem besonders ge
sicherten llaftr.oum untet'jlehrd<"ht oder p.efess<'lt (§ 88 Abs. 2 Nr. 5 und bl, so 
sucht ihn der Anst.tltS.Ir/t ,,l~h.:tld unc.t in der Ft."l~~e mOglichsr fitglich auf. Dies 
~ilt nicht bei einer F'C'$..~Iunq wi-ihrcnd einer AusJdhnmg, VC~rfühL"tm~ OOer eines 
Tran"1>0r1es (§ S!l All!'. l ) . 



(2l Der Ar11 1~1 r~~elm!1il!~ /.LI ht>r~n. sol.tn;:e ein<'m lÄ>f.JnRenen der lal!
li~he Aufenthoilt ,,, Fr.-len •'nll."\l.~n ... trd. 

§ 93. Ersatz von Aufwendungen. ll<'r l'oef,mgene IM vcrpfll<"htet. der Vollzujl,S
beh.>rde Aufwendt.n~en tu <'!'Selten. die er tlurdt eine vorsätzl!che oder !!r<>b 
fahrlassig~ Se!bstverletzuno<. ,xfer Verletzun\). ernes <•nderen Cefdnl!"nen verur
sacht t\at. A~pr-öch.:o \tU:t ~n»ttq\!n Mc'"ht.av"l"$Chnften blelben unberührt. 

12 Bel c!er .. ~!t<'ndmA~hun,;. di<'St'r F"rden.ngen k.mn auch der den Mindest-
betra~ libo!rstetgendoo Tootl doo~ l~tll:'~elt1es (~ :.7) m Anspl'U<.'h geOO'lllllen werden. 

'~' Fur d1e 1n Ab6atz 1 t:en<lnnten r'ordet'llfl&en 1st c!er ordentliche Rechts
wg gegeben. 

( ~ l Vcn tler Aufre.:hnung "<ier V.:olbtreckuog .. ·cgen der ln Absatz 1 ge
nannten Forde:unsen bt abzus<'hen. w..nn tnerdul":'h die Behandlung de$ 
.:;erangenen .x!er seme Ein~!lederun.; behlnde:1 wUrde. 

§ 94. Allgemeine V()('al.IS$ttzungen. 11 Bedtemtete der jusazv.,Uzugsanstalten 
durfe" urumnelbaren l"'lln~ an,..encen .. "'""" sie Vcllzu~s- uoo Sicherungsmaß
nähmen rechtm.iß!~ durt"hfUhr.en und d~r damit \·eriolgte Zwe~k auf keine andere 
Weise erreicht w~rden kann. 

\ 2 ' ~gen llndere Pers.,nen il1l Gefoltl~ene dart unmittelbarer l"'•ang ange
"'endet werden. ,.·enn sie ~ unternehlll<!n. C.efansene zu befreien oder in den 
Anstaltsbereich ~o~tderrechtl!ch emzudnn!len. oder "'enn ste sich unbeiugt dann 
aufhalten. 

(J) Das Recht zu unmittelbarem Zwo111g auf Grund anderer Regelungen bleibt 
unberührt. 

§ 95. Begriffsbestimmungen. (1) Unmittelbarer Zlo'ang Ist die Einwirkung auf Per
sonen oder s .. chen durch körperliche Gelo'.tlt . Ihr<! Hilfsmittel und durch Waffen. 

12) Korperliehe Gewalt Ist ;ede unmittelbare körperliche Ein·.-'irkung auf Per
sonen oder Sachen. 

\3) Hilfsmittel der korperl!chen Gewalt •ind namentlich Fesseln. 

!!) l<af!en sind die dienstlich zugelassenen Hl~ und Schußwaffen sowie 
Relz.stofie. 

§ 96. Grundsatz der Verllä.ltnlsmifßigkclt. 11 L'nter mehreren möglichen und 
geeigneten Maßna~n cl<>6 un:mttelbaren Zwange• sind dieJenigen zu "'ählen, <ti.e 
den emzelnen una di~ AIIQ!emeinhelt vcraUSilchtlich am ,.·enigste!' beetnträch
ngen. 

121 Unr.:!ttoo1barer z,_.anR untert>lMbt, wenn em durch ihn zu er..,artender 
Schaden erl<er.nbar auß •r Verh.llltrJs 211 detr. angestrebten Erfolg steht. 

§ 97, Handeln auf Anordnung. (! I Wird un:mttelb.-.rer Z•.·ang von emeGl Vcrge
setrten .x!er etner öDO.t be!ujt<'n Penon angeonlnet, stnd Vollzugsbedienstete 
verpf':icht~t, ihn 40ZINenden. e• sei denn, die Anordnung verletzt die 
~.Jenschn-.-ürde oder 1St nicht ~u dienotllchen Zwecken erteilt werden. 

' 2 ) Die Anordnung dari nicht ~><!folgt "'erC.en, wen.'! dadurch eine Straftat 
begangen '-".irc!e. Befolgt der Voll~u~;st>..dienstete sle trotzdem, mirt ihn eine 
Schuld nur, ..,enn er eri<ennt oder wenn es nach den ihm bekannten llmstand~n 
o!ienstchtllch 15t, daß dadurch eine Straft(lt begangen ·..rtrd. 

13 ) Bedenken gegen die Rechtmar!!gkett der Anordnung hat der Vollzugs
bedienstete dem Anordnenden gegenüber vorzubnngen, soweit das nach den Um
standen möglich ist. Ab· .... eichende Vorschriften des allg~elnen Beamtenrechts 
über d!e Mitteilung solcher Bedenken an einen Vorgesetzten I§ 38 Abs. 2 und 3 
des Beamtenrechtsrahmengese tzes) sind nicht anzuwenden. 

§ 98. Androhung. l1nmmelbarer Zwang Ist vorher anzudrohen. Die Androhung 
darf nur dann unterbleiben, wenn die Um$Uinde sie nicht zulassen oder 
unmittelbarer Zwang sofort ange..,endet werden muß, um eine rechtS'-'idrige Tat, 
die den Tatbestand eines Strafgesetzu erfUllt, zu verhindun oder eine gegen
"''ärtlge Gefahr '!lb7uwenden. 

§ 99. Allg~lne Vorschrllten I'Ur den Sc:hußwaffengebrauch. lU Schußwaiien 
durfen nur gebnucht . .,erden. wenn andere \laßnah:r.en des unmittelbaren 
z·,.,anges bereits erfolglos waren oder keinen Er!oi.!J versprechen. Gegen Personen 
is~ Ihr Gebrauch nur zulUslg, we"n der z..,.,ck nicht dU!":'h Waffenwirkung gegen 
Sachen erre!cht 1o~. 

{2) Scnufiwaiien durr~n nur die: dazu bestlrmlten Vollzugsbediensteten ge
brauchen und nur, u•r. angnfis- o<!er nuchtunfahig zu rr.achen. Ihr Gekauch 
unter;,leiol. "'enn dadur(h erkennbar Lnbetell!gte :nlt hoher "ol'aluscheW.ichkeU 
gefahreet ·.'l.lrden. 

13) Der G!bnluch von Schuß-.taffen Ist vorh<:r an1.udrohen. Als Androhung 
gilt auch ein WarNChuß. Cllne Androhunr dürfen Schulh'i!ffen nur dann ge
braucht ·.-erden. ·.·e.nn das zur Alt,.,ehr einer gegenwarttgen Gefahr fur Leib oder 
Leben erforderHc• ~·t. 

§ 100. Besondere Vonschriften rur den Schuß..,affengelxauch. I I I Gegen Gefan
geM durfen !khJil•,...affen gebraucl,t .; rrl<'n, 

1 . ... enn Sie etne lt'a fl e oder etn olnderes ct~ föhrhches Werkzeug trotz Vlt?dcr-
holter Aufforderun~ nicht uh1egen. 

~. venn ste etne ~{euterel ( ~ 121 rf,..s Str.,rgcserz:><•chc!>l unternehmen oder 

3. um ihre Fl\IChl ~u vcrf!iteln oder um ~lc lor!ederzuerqretfen. 

Um die Flocht au< e tMr offenen Anol••lt tu v'!reiteln, <llirfen keine Schull~o~affen 
«Cbra"-Chl werden. 

f2J Geqen andere f'ei"'IOncn tlurren Schullw~tffcn qehr&iJCht werden, wenn ~·c 
es unternehmen, Gef;mqene qcw••lthllm >:u hclrt"icn od"r qcwaltsam in dne 
Anstalt em-.udnnstcn. 

§ 101. Zwangsmaßnahmen aur dem Gebiet der Gcsun<Jhcitsrursor:ge. I I I Medizini
sche Unterc;uchun~ •.md Hchnndluno sow1 ~ f-.miihnmq sind zwilnRsweise nur hei 
l.chen~clohr, hci .... ·hwN'"WI~P,~"'nd~r ,,~Jilhr lur th(" (~sundhcil des (.)crün~cnt"n 
oder t,et uefahr IIH dh~ ("-~,lrlflhr·ll ondcrt"'r l'~rwncn /.td:i~~tQ; dir." \ic•r\n.1hmcn 
mu~n f·~r rite B~l~lllqlNl t•1m1HI;,o'r 1m~l dtJrrt"n ruchl 0111 crhchlirhcr <.icr.1hr für 

I <'l.cn <>der Ccsun<Jhctt des C··f,,n~enen verb\lndf!tl sein. Zur Dun::hfiJhrung der 
~~.S\n"hmcn 1•1 dfr Volt1u~tsl>chordc nicht verpOichtet, solange von emer fre>en 
Wtllenshestlmmun~ de& (;efdngcncn ausge~angen werden kann. 

!2) Zum Cesundhcltssch•Ht und zur Hygiene ist du! Z'o'angS"'eise korperliehe 
Unte..,;uchuog .,uiler Im Falle de• Ab!.atzes I zulässig. wenn sie nicht rmt emem 
k<:>."erlirhen Eingriff verbunden ist. 

!3) Die M<>llrwhm~n durfen nur auf Anordnut1g .md unter Leitung eines 
,\rzte> dun::hgefuhn . ..,erden. •mt>eschüdet de-r Leistung ersrer Hilfe J.;r den FaU, 
daR em Arzt nicht rechtzettlg erretchbar und mit emem Auiscllub Lebensgefahr 
verbund~n ist. 

§ 102. VoraUS~~etzungen. ( IJ Verstoßt etn Gefangener schuldt\aft gegen Pfu:hten, 
die Ihm dutr'~ d!~ Ge.>etz oder auf Gn.nd dieses Gesetzes auferlegt sin<:, i<ann 
aer Anst.-ltsleller gegen Ihn Dl>zlpbnarn".af:nahmen anerdt\en. 

1:?1 Von etr.er Dudplin.lnr.aßnahme wir<:! abgesehen. wenn es genUgt, den 
Gefdtlgenen zu verwdrnen. 

131 Eine DiuipllnarmAßnahme tst auch zulasstg, wenn . .,egen derselben Ver 
!ehlunR ein Straf- oder Rußge!dverfllhren eingeleilet wtrd. 

§ 103. Arten der Dlszlp!Jnannaßnahmen. t 1, D1e zulass•gen Disztpllnannaßnahmen 
sind: 

I. VetweUI, 

2. die Beschränkung oder Entzug der VerfUgung Uber das Hausgeld und des Ein
kaufs bl5 zu drei MolUlten, 

3. die Be5chrllnkut1g oder der Entzug des Lesestoffs bis zu zwei Wochen &O\oo1e 
des Hörfunk- und Fernsehempfangs bis zu drei Monaten; der gleichzeitige 
Entzug Jedoch nur bla zu zwei Wochen, 

t., die Seschrllnkung oder der Entzug der Gegenstände ftir eine Beschäftigung in 
der Freizelt oder der Teilnahme on gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu 
drei Morlllttn, 

S. die qetrennte Unterbringung "'llhrend der Freizelt bis zu vier Wochen, 

C>. der Entzug des tliRIIchen Aufenthalts im Freien bis zu einer Woche, 

J, der Entzus der luge>riesenen Arbeit oder Besckllftigung bis zu vie~ \l'ochen 
unter Wegfall der 1n diesem Gesetz ger.!gelten Bezüge, 

ö. die Bes:hrankun~ des Vet1<ehrs mit Personen außerl:alb du Anstalt auf 
drinqend" Fälle bl.s zu drei Mon.!ten. 

9. Arrest bis zu vtecr Wochen. 

12) Arnst darf nur wegen :Kh,.erer .x!er r;.ehrfach lollederhoher Verfeh!ungen 
vertuingt "'erden. 

131 Y.eh.-ere Ot•zipllnannaßnahroen konnen mftMnander verbunden "'erde~. 

(LI Dtr Maßnalur.en Mch Absatz 1 Xr. 3 biS 8 seilen möglichst nur ange
ordnet werden. '"'enn die Verfehlung mit den z:u besch."Wendm <:!Cer zu ent
ziehenden Befugnissen im Zw;ammenhanq steht. Dies gilt ni:ht bel eine:- Ver
bindung mll Arrest. 

§ 104. Vollzug der Dlszlplinar:maßnahmen. Aussetzung zur Bewährung. I ll Dl>z!
pllnarm.trlnahmen werden tn drr Regel sofort vollstreckt. 

12) Etne Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teilweise bis zu sechs ~!onaten 
zur Bewährung IIUSJ!eseut werden. 

13l Wird die Verrusung Uber das Ha~geld beschränkt oder entzogen, 1st das 
in dieser Zelt anfallende Hausgeld dem Überbrückungsgeld hlnzuzurechnen. 

(l) Wird der Veri<ehr des GefM!Ienen mit Personen außerhalb der Anstalt 
eingeschränkt. Ist Ihm Gelegenhell zu geben, dies einer Person, mit der er im 
Schrlftwec;hsel >teht oder die lhn zu besuchen pflegt, mitzuteilen. Der Schrlft
wecl')sel mH den ln § 29 Abs. I und 2 genannten Empfängern, mit Gerichten und 
Notaren ln einer den Gefangenen betn-ffenden Rechtssache bleibt unbeschränkt. 

151 Arrest wird in Ein:zelhalt voU:z:ogen. Der Gefangene kann ln einem beson
deren Arre5traum untet'l!c.'brllc:ht werden. der den Aniordenmgen entsprechen 
muß, dte an einem lum Aufenthalt bel Tag und :<ac:ht bestimmten Haftraum ge
stellt werden. So"'ett nlc:hts anderes angec-rdnet wird, ruhen die Befugnisse du 
Gefangenen aus den H 19. 20. 22. 37. ~. 68 bis 70. 

§ lOS. Diszlpllna.tbefugni$. II) Dtutpltnan.aßnalur.en ordnet der Anstaltsleiter 
an. Bei einer Vertehlun~: •uf dem Wege tn eme andere Aru<talt zum Z~<ecl<e der 
Verlegunq ist der LNur der &sti=ungsanstalt zustand!g. 

(2) Die Aufsicht•beMrde enu~heidet . ... .,nn sich die '.'erfehlung d« Geian
'!en"n g~f!rn den Ar..talt•lelter richtet. 

IJ) ~lsztpliMrrnallnahrnen. dte g~n emen Gefangenen tn einer anderen Voll
;tugsanstalt odc.'r w6hrcnd etner L'ntersuchungsh.;ft ar.gecrdnet w"rden sind. 
werden auf ENuch~n vollit~cl<t. § lOt A~. 2 bleibt unbenihrt. 

§ 106. Verfahren. II ) Der .S..ch.-erhall ist zu klaren. Der Gefange"e wird gehen. 
DU. Erheb<mQen woordrn 1n t'tner Niede""'hrlft festgelegt: di~ Etnla=g des 
Gefdngenen Wird V<'rntcrin. 

121 Bei schweren VenH~ßen s->11 der Anstaltsleiter sich ver der Entschetdung 
in emer Konf~renz mit Perscncn besprechen. die bei der Behandlung des Gefan
Renen rmtwirl<en. V<>r der Anordnung einer Dlsziplinannaßnahme gegen einen 
Gef~nR~nen, der §Ich tn ärztlicher Behandlung befindet. oder gegen eine 
schwanqere .xter eine stillende MuBer ist der Anstaltsarzt zu hören. 

(31 Jl1e ~:ntschelllunR ~o~trd dem Gefanstenen vom AnstaltsieHer mundlieh er
offnel und mll einer ltur?.cn ~C~I'\in<lun~ schriftlich abgefa llt. 

§ I 07. Mltwirkun~t des Ar-ttc:s. II) llcvor der Arrest vollzogen wird. ist der Arzt 
w 1\örcn. WNhrcnli ~I••• Arreste~ steht der ~efdn!<ene unter ~rztllcher Aufsteht. 

!21 ller Voll~u~ <lt~ II,.,...~I<'S untt.'rhlelbt oder wird unterbrochen. "'enn dte 
{:Csundhcll d••• ~(.onJtcncn 'l•'f,!hrdct '-'ilrde. 
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Yierul\nter litt-l. Aechtsbthe lre 

§ 108. Beschwerderech I. 11) Der Cerangene erMlt l.:ele!(enheit, si<"h mit Wun
schen. Anregungen und Reschwerden in Angelegenheiten, die Ihn selbst betreffen. 
an den Anst.<ltslener zu wenden. Re~elmlilli!(e SpreC'hstun<len sind einzurichten. 

121 Besichtigt ein Vertreter der Aufsichtsbehörde die Anstalt, so ist zu 
gewährleisten. dall ein Gefan~ener sich in Angdegenheiten, die ihn selbst 
betreffen. an ihn wenden kann. 

(.)) Oie M.:>glic:hkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt unberührt. 

§ 109. Antrag auf gerichtliche Entscheidung. II) Gegen eine Maßnahme zur 
Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiete des Strafvollzuges kann 
gerichtliche Entscheidung beantro1gt werden . Mit dem Antrag kann auch die 
Verpflichtung zum Erlall einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme begehrt 
werden. 

(2} Der Antrag auf gerleinliehe Entscheidung ist nur zulassig. wenn der 
Antragsteller gellend macht. durch die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder 
Unterlassung ln seinen Rechten verletzt zu sein . 

(3) Das Landesrecht kann vorsehen, daß der Antrag erst nach vorausgegan
genem Verwaltungsvorverfahren gestellt werden kann. 

§ llO. Zuständigkeit. tlber den Antrag entscheidet die Strafvollstreckungskam
mer. in deren Bezirk die beteiligte Vollzugsbehörde ihren Sitz hal. Durch die 
Entscheidung in einem Verwaltungsvorverfahren nach § 109 Abs. 3 lindert sich 
die Zuständigkeit der Strafvollstreckungskammer nicht. 

§ lll. Beteiligte. ( 1) Beteiligte des gerichtlichen Verfahrens sind 

1. der Antragsteller. 

2. die Vollzugsbehörde, die die angefochtene Maßnahme anordnet oder die bean
tragte abgelehnt oder unterlassen hat. 

!2) In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht oder dem Bundesgerichtshof 
1st Beteiligte nach Absatz I Nr. 2 die zuständige Aufsichtsbehörde . 

§ 112. Antragsfrist. Wiedereinsetzung. (I) Der Antrag muß binnen zwei Wochen 
nach Zustellung oder schriftlicher Bekanntgabe der Maßnahme oder ihrer Ableh
nung schriftlich oder zur Niederschrift der Geschli!tsstelle des Gerichts gestellt 
werden. Soweit ein Verwaltungsvorverfahren ( § !09 Abs. 3) durchzuführen ist, 
beginnt die frlst mit der Zustellung oder schriftlichen Bekanntgabe des Wider
spruchsbescheides. 

(2) War der .~ntragsteller ohne Verschulden verhindert, die frlst einzuhalten, 
so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 

(3) Der Antrag aui Wiedereinsetzung ist binnen zwei l~ochen nach Wegfali 
des Hindernisses zu stellen. Oie Tat sachen zur Begrundung des Antrags sind bei 
der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. 
Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Rechtshandlung nachzuholen. Ist 
dies· geschehen. so kann die lo/iedereinsetzung auch ohne Antrag gewlihrt werden. 

(L) Nach einem Jahr seit Ende der versiiumten Frist Ist der Antrag auf 
l>'iedereinsetzung unzulässig, außer wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist 
infolge höherer Gewalt unmöglich .... ar. 

§ 113. Vomahmeantrag. (I) Wendet sich der Antragsteller gegen das Unterlassen 
einer Maßnahme, kann der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nicht vor 
Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag auf Vomahme der Maßnahme gestellt 
werden, es sei denn, daß eine frühere Anrufung des Gerichts ..,egen besonderer 
Umsti!nde des falles geboten ist. 

(2) Liegt etn zureichender Grund dafür vor, daß die beantragte Maßnahme 
noch nicht erlassen ist , so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf 
einer von ihm bestimmten frist aus. Die frist kann verlängert werden. Wird die 
beantragte Maßnahme in der gesetz ten feist erlassen, so ist der Rechtsstreit in 
der Hauptsache erledigt. 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der 
Stellung des Antrags auf Vomahme der Maßnahme zulässig, außer wenn die 
Antragstellung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war 
oder unter den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles unterblieben ist. 

§ 114. Aussetzung der Maßnahme. (1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat keine aufsc~iebende lvirkung. 

(2) Das Gericht kann den Vollzug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, 
wenn die Gefahr besteht . daß die Verwirklichung eines Rechts des Antrag
stellers vereitelt oder wesentlich erschwert wird und ein höher zu bewer tendes 
Interesse an dem sofortigen Vollzug nicht entgegensteht. Das Gericht kann auch 
eine emstweillge Anordnung erlassen; § 123 Abs. I der Verwaltungsgerichtsord
nung ist entsprechend anzuwenden. Oie Entscheidungen sind nicht anfechtbar; 
sie können vom Gericht jederzeit geändert oder aufgehoben werden. 

I 3> Der Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 2 ist schon vor Stellung 
des Antrags auf gerichtliche Entscheidung zulässig. 

§ 115. Gerichtliche Entscheidung. (1) Das Gericht entscheidet ohne mündliche 
Verhandlung durch Beschluß. 

121 Soweit die Maßnahme rechtsWidng und der Antragsteller dadurch in 
seinen Rechten verletzt ist, hebt das Gericht die Maßnahme und, soweit ein 
Verwt~ltungsvorverfahren vorhergegangen ist, den Widerspruchsbescheid auf. Lst 
die Maßnahme schon vollzogen, kann das Gericht auch aussprechen, daß und vie 
die Vollzugsbehörde die Vollziehung rllckgänglg zu machen hat, sowcot die Sache 
spruchreif ist . . 

131 Hat sich die Moßnahme vorher durch Zurucknahme oder untlers erledigt, 
spricht das Gericht üUf Antrüq aus, doll die Mußnnhme rechtswidrig ~;ewcscn ist. 
wenn der Antr8gstcllcr ein berechti.qtcs Interesse an dieser FcslstcllunR hat. 

' 41 Sowe1t d1e Al•lehnung oder Untcrlassun~ der Muflnahmc rcchtswodn$! und 
der Antragsteller dTJdurch in seinen Hechten vcrlet>.t ist, spricht dns t:Crichl 
die Vcrpnichtung der Vollzu_llsbehördc uus, die hcllntrbgtc J\mtslwn<llun~ vorzu
nehmen, wenn die Sache Sf'nJChreif i~t. Andercnf;,lls ~j>rirhl es die Vcrpflich
lun~ uus, <.Jen Antril_qstcllcr unte r l~;tchlun_q der kcchtsc:HJrrll'ö~uru~ d~~ t;.c.r!C'hls 
zu t.eschciden . 
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(5) Sowell die Volh:ugsbehorde ermächtigt 1st, nach Ihrem Ennessen zu 
hondeln. vr.i.lft <l~s Cencht ~uch, ob die MaHnahme oder ihre Ablehnung oder 
Un terlassung rechtswidnJ< tst, weil die geseu<lichen Grenzen des Ermessens über
schritten sind oder von dem l::rmessen in einer dem Zweck der Ermächtigung 
nicht cnts;>rechendcn Wc1se Gcbr;wch gemacht ist. 

§ 116. Rcchtsbeschwerde. I I) Gegen die gerichtliche Entscheidung der Strafvoll
streckungskammer ist die ~echtsbeschwerde zulässig, wenn es geboten ist, die 
Nachprü fung zur ~·ortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen 
!lechtsprechung w enn<Sglichcn. · 

(3) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß die Ent
scheidung auf emer Verletzung des Gesetzes beruhe. Das Gesetz 1st verletzt, 
wenn eine Rechtsnenn nicht oder nicht richtig angewendet worden ist . 

(3) Die Rechtsbeschwerde hat keine aufschiet.ende Wirkung. § llL Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(L) F\ir die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Stra fprozeßord
nung Uber die Beschwerde entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

§ 117. Zuständigkeit für die Rechtsbeschwerde. Uber die Rechtsbeschwerde ent
scheidet ein Strafsenat des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk die Straivoll
streckungskammer ihren Sitz hat. 

§ 118. Form. mst. Begründung. (1) Oie Rechtsbeschwerde muß bei dem Gericht, 
dessen Entscheidung angefochten -.oird, binnen eine~ Monats nach Zustellung der 
gerichtlichen Entscheidung eingelegt werden. ln dieser feist ist außerdem die 
Erklärung abzugeben, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Auf
hebung beantragt wird. Oie Anträge sind zu begründen. 

(2) Au~ der Begründung muß hervorgehen, ob die Entscheidung wegen Ver
letzung einer Rechtsnorm Uber das Verfahren oder wegen Verletzung einer 
anderen Rechtsnorm angefochten wird. Ersterenfalls müssen die den Mangel ent
haltenden Tatsachen angegeben ... erden. 

(3) Der Antragsteller als Beschwerdeführer kann dies nur in einer von einem 
Rechtsanwalt unterzeichneten Schrift oder Niederschrift der Geschäftsstelle tun. 

§ 119. Entscheidung über die Rechtsbeschwenle. (I) Der Strafsenat entscheidet 
ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß. 

(2) Seiner Pr\lfung unterliegen nur die Besch..,erdeanträge und, soweit die 
Rechtsbeschwerde auf Mangel des Verfahrens gestUtzt wird, nur die Tatsachen, 
die in der Begründung der Rechtsbeschwerde bezeichnet ..-orden slnd. 

(31 Der Beschluß, durch den die Beschwerde verworfen wird, bedarf keiner 
Begründung, wenn der Strafsenat die Beschwerde einstimmig für unzulässig oder 
für offensichtlich unbegti.indet erachtet. 

(L) Soweit die Rechtsbesch ... erde fUr begründet erachtet wird, ist die ange
fochtene Entscheidung aufzuheben. Der Strafsenat kann an Stelle der Strafvoll
streckungskammer entscheiden, wenn die Sache spruchreif ist. Sonst ist die 
Sache zur neuen Entscheidung an die Strafvollstreckungskammer zurückzuver
weisen. 

(5) Oie Entscheidung des Strafsenats ist endgültig. 

§ 120. Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften. (1) Soweit sich aus die
sem Gesetz nichts anderes ergibt, sind dle Vorschriften der Strafprozeßordnung 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Auf die Bewilligung des Amenrechts sind die Vorschriften der Zivll
prozeßordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 121. Kosten des Verfahrens. (1) ln der das Verfahren abschließenden Ent
scheidung ist zu bestimmen, von wem die Kosten des Verfahren.s und die not
wendigen Auslagen zu tragen sind. 

(2) So"·elt der Antragsteller unterliegt oder seinen Antrag zunlcknlmmt, 
trägt er die Kosten des Verfahrens und die notwendtgen Auslagen. Hat sich die 
Maßnahme vor einer Entscheidung nach Absatz 1 in ancerer Weise als durch 
Zurücknahme des Antrags erledigt, so entscheidet das Gericht Uber die Kosten 
des Verfahrens und die notwendigen Auslagen nach billigem Ermessen. 

(3) Absatz 2 Satz 2 gilt nicht im falle des § 115 Abs. 3. 

(~) Im übrigen gelten die §§ L6L bis 473 der Strafprozeßordnung ent-
sprechend. · 

(5) für die Kosten des Verfahrens nach den §§ 109 ff. kann auch ein drei
ßig Deutsche Mark Obersteigender Teil des Hausgeldes C§ L7) in Anspruch ge
nommen werden. 

fünfuhnter I i te:l. Strafyo II stredcung und Unhr$utbungshaft 

§ 122. (1 l Wird Untersuchungshalt zum Zwecke der St rafvollstreckung unter
brochen oder wird gegen einen Strafgefangenen in anderer Sache Unter
suchungshaft angeordne t. so unterliegt der Gefangene abweichend von § ! Abs. 
2 auch den;enigen Beschränkungen seiner Freiheit. die der Zweck der Unter
suchungshaft erfordert. Die nNwendigen Maßnahmen ordnet der na~h § 126' der 
Straiprozeßordnung zuständige Richter an. § 119 Abs. 6 Satz 2 und 3 der 
Strafprozeßordnung gilt entsprechend. 

(2) § lGS Abs. 2, § 1L8a der Strafprozellordnung sind anzuwenden. 

Sech1ehnter fitel. Sotialthtrapeutisehe Anstalten 

§ 123. Sozialtherapeutische Anstalten und Abteilungen. (I) F'ilr den Vollzug 
nach § 9 sind von den uhrigen Vollzugsanstalten getrennte sozialtherapeutische 
Anslullen vonusehen. 

(2) Aus besonderen Griln<len können ~uch s.:o~!altherapeutiS<'he Abtellungen in 
anderen Vollzu~sanstahcn ~~n~~richtc l wcrdC~n. FUr diese Ahtetlun~en gelten die 
Von;dlriften Uher die soziülthero:•peu ti5ehe Anstah entsprechend. 

§ I U. Urlaub 7.ur Vorbereitung der Entlasstmg. (I) Der Anst~lt~leirer kann dem 
Vl"f\tnStCnt-•n zur Vt.'rhercitun~ dc-r Entlassun~ S~o"~ndt"nlrl.:tuh bis. .tu sechs M"'naten 
~cw<ilor,•n. § II 1\l>s. < und § 13 Abs. 5 1<elten entsprechend. 



, - P~m "-'url.mbten .._,l!en rur o.J~n ~rl.iub l'ei>'UO~·'" ~rr.••h .... erd"n. F.r 1<~nn 
m~b<~'ndt:rc ~mgevi-~sen wen!..-n . M\"h ctner v<"n d\!r Aru.t.1ll Ot.~tnnmten Betrcu
un.~6l"'ltrk""n l.U unte-rst~:!~n l.i.fl(t j~o~\retls CUr kurLC! /.~U ln \JI\' ,\nsldlt .i:un.K""kzu
k~hr~n. 

(,ll ~ I! Abs. 2 ~itt enc.pre.:hend. Ol!r Url.uJb lo'll'd "'"terrufen. lo'enn d,..,. 
fur ut~ ~h~andluns des tX?f,m~~n,•n not"-'c.~ndig, i~t. 

§ 125. Aufnahme auf freiwilliger Grundlage. !Jl Ein fnlherer l.leiöngener k.1nn 
.tuf semen Antrag V<'nlber~t•hcnd lo'teder '" dte >O/.I,,Jthcr.IJJCUtische Anst.•lt 
.lufgcnommcn lo'erden. wenn d.,. l.ocl >emer BehdndlunR ;:etlllll"det und em Auf
"nth~ll tn der ,>.nstalt .1u,. oJI~s.em' l_;runde gerechrfert1qt 1~1 . Oie Aufnahme ~~ 
1ederull lo'lderruilkh. 

1Z C~ben den Aufg~!),),~n~n dürfen \taßruhmen c.l~ Vollzuges nkht mit 
unmtl!elb.lrem Z,.-ang durrh!:<'l'etzt lo't'rden. 

,:1 Aut semen Antra)! tSI der Aufl!enOI!Illene un,·,•rzuslleh zu entl~~n. 

§ 126. Nachgehende Betreuung. 01e Zahl dec- F'achl<r.Jfrc fur dte s.')Ztalrherapeu
llii<'h~ Anstalt ist so zu bt'm~o;,cn. dall auch etne n.lchg~hendc Betreuung der 
.-efangenen g~wahrleistet ltit . oowelt dtese anderweitig nicht siehergestellt 
.. ·erd~n kann. 

Dritter Abschnitt. Be$00dere Vocschriften Uber den Vollzug der 
f.-eiheit.sentziehe.nden Maflregeln der 8essenJng und Sicherung 

§ 129. Ziel der Unterbringung. D~r SicherongsveN!Ihrte \o'trd zum Schutz der 
Allgemelllhen sich~r untergebracht. Ihm soll geholfen wenfen. sich in das Leben 
in Freiheit einzugltedern. 

§ 130. Arwendung anderer Vonchdften. l'llr dte Sicherungsverwahrten gelten 
die Vouchrlften über den Vo)Uzug der Freiheitsstrnfe (§§ 3 bis 126) ent
>ore~hend, so·o'eit t:n felgenden nichts <lnderes besurnmt Ist. 

§ 131. Ausstattung. Die Ausrattur.g der Sicherungsanstalten. narr.e:1t!ich d~r 
l!a!tra ... -r.e. une bescn<!ere ~-!4ßna!unen zur Förderung und Betnuu.'lg sollen dem 
• ·ntergebracbten helfen. sein Leber, 1n der Anst:a.ll sinnvoll :ru gestalten, und Ihn 
v.::r Schaden emes :angen Freiheitsentzuges bewahren. Semen personlfchen 
iledUrfntsun Ist nach \lo:>glichl<elt Re.:hnung zu tn•gen. 

§ 132. Kleidung. Der Unt ergebrachte darf eigene Kleidung, l~llSche und eigene• 
Bettuug benutzen, wenn Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der 
t:ntergebracnte filr Reinigung, Instandsetzung und regelm.!lßlgen Wechsel auf 
etgene K~ten scrgt. 

§ 133. Selbstbeschä.fngung. Tuchengeld. • I , Dem tnt~rgebrachten ..rud gestat
te:, Sl.'h segen En!gelt selbst l Deschllftigen, "'""" die& d<!r.l Ztel dient. Fllhlg
l<etren • tr eine Er.:erbstlltigkeH Mch der E.'ltlas rung zu vermitteln. zu erhalten 
oder zu lcrdern. 

{2l Das Taschengeld f~ ~6· darf dreißig Deutsche ~lark 1m ~~onat nicht 
unterschreiten. 

§ 134. Enllassungsvocbereitung. lJnt die Entlassung ~u erproben und vorzuberei
ten, kann der Vollzug gelockert und Sonderurlaub bt~ zu einem Monat ge"'!lhrr 
"'"rden. Set l'ntergebrachten tn emer sozialtherapeutischen Anstalt bleibt ~ 12l 
unbenlhr•. 

§ IJS. Slcherungsventahrung in f'rauenanst.alten. Die Stcherungsverwahn.mg einer 
Fr"u i< •nn auch U: einer für den Vollzug <!er FrelheltS&traie bestt=ten !'raum
ltr.Stll.t <'ur.:hgefW!rt "'enfen, wenn Iiese Anstalt fllr dtl' Sleherungsverwahrung 
emgenchtct iSt. 

l•titcr litel. Unttrbrinr;Jt••"g in tinn psychhtri s,cht n Xranktnhaus 
und in einer Enhiehungnn$hll 

§ 136. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Behandlung des 
l.!ntt'~ebrachten in eine.'!l psyc-htatrtschen Krankenhaus richtet sich nach an:t
ltch"n ~stcht6J>Uni<ten. So-.1"11 n>Oiltch. soll er !;eh.,llt oder sein Zusta.nd so
'•'t!lt ~"be$Sert -.. erden, dall er mcht c:-elu: g.,fahrltch ISt. lhm -..ro:<! die nöllge 
~"fstcht, ll<!tre::=g und Pflege zuteil. 

§ 137. Unterbringung in einer Entdchungsanslalt. Zl~l der Behandlung d~ 
Cntergebro.chten ln emer Entziehungsanstalt lst es. 1hn von seinem Hang .tu 
hellen und die zugrunde liegend" l'ehlhaltung zu beheben. 

§ 138. Anwendung anderer Vorschriften. f1) D1e Unterbringung in einem psych
ianitehen Kl'iiMe:lhaus odu tn etner Entztehuni5anstalt richtet steh nac:h 
:..tlndUrf'cnt, so·o~elt Bundesge5etze ruchts anderes be;tlmmen. 

'2J fUr t!le t:nterbnngun~ selt<ro § 5i Abs. I. und 5. ~ 7~ \bs. 3 und dte §§ 
103 bt• 1~1 entsprechend. 

Vierter All!>Chnltt. Vollzugsbehörden 

(rsltr I ilel. A.r'ltrt \md Cit~richtvn9 der Jasti1wol huounstaHen 

§ 139. justizvoUzugsan.stalten. ua~ freiheitsstr&fe ~o·..n~ die Unterbringung tn 
der S c.herunl(sve,...ahrung "l'rd~n m linstalten der l.andesjusuzverwallunRcn 
Justt~Vt;lltuqsanswltenl voll>:nJ!en. 

§ 1 &0. Trennung des Vollzuges. IIJ Dtc t:ntetbnt~~~unq 1n der Stc-hcnmRsvcn.•,•h-
1'01111 wtrtf m Rctren.'lten """''' rcn cder in gerrennten Al•tc•lu~J~!cn cmer fur d•'n 
VoUzu~ der FreiheitSStrafe t..-,wnmten Voll.zoqS<tl'l.>Ld1t vo!lt.o!{en. 

(~J fr"tJCO .-..ttlfJ qet~nt1t V(Jn '.htfU1C'IT• 10 bc.scnder.-.n f.'r,u,H:tl.mMultcn vnt~r
~UI.H1nq••fl, Ao-.. tJf'"SOndcren ttrtmdr·o können rur ~r.uum q~lrcnntf': l\htciluU$tCn '" 
AnctllJlten fur 'Atinncr VOrt;tCM~bf"fJ wr~rdcn. 

131 VOI'I d~r '!Nrennten t;rotrr•.nnQun~ niiCh den AhSIJl/.NI 1 und 2 d..rf olh
Q,e...n.ctle(J 'llfCrden, u:r. tlt>m (".f,lflq("nt!n di~ lcllnatjm(to •10 I~J,dndltm~sml.r(ntJtuncn 
'lll ~mer ,,n..-Jcren ,~nMul1 -Jrr lf ar-~r ,Jnc.lc-ren AMC'tlun~ ~u cnnOqlichc-u. 

§ "I. Differenzierung. II) l'uc den Voll tu~ der Freiheitsstrafe s1nd li.:.ftpl~lze 
vQr-Lusehcn tn vers ~!<'denen Ansrahen od<'r Abtetlungen. m denen l!lne auf doe 
unter.ochtedhr ~' '<'<Jurlms~ der Geldn~l!nt.>n 111>qestur.:nte llehandlunc Qe..-llhr
le~>tet ist. 

U) llnst<thcn des geschlossenen Volli.IJ1!e& >ehen eine sichere l.!merllrtngung 
vor. ,O,nstalten des offenen Vollzuges keine oder nur verminderte Vorl<ehrungen 
'!egen Entweichun~cn. 

§ 142. tinrichtungen für Mütter mil Kindern. ln Anstalten fur Frauen sollen 
t::inrlchtungen VOI'l!esehcn wertfen. in denen Muuer mn ihren Kindem unter
~ebracht "'erden kennen. 

§ 143. Grilße und Gestaltung dec Anstalten. II j'"Stizvollz,;gsaruto1ten s.111d so 
zu gestalten, ddf ••tne >UI Jie Bedurfni~~ des eonzelnen abgutellte ilehand
lunJ! ge..,llhrlei.stet ua. 

(21 Dte Vollzug5/Jnst.tllen sind so zu gliedern. daß die Gefangenen ltl Ub<!r
sch.wbaren 3etn:uung,... und ilehandlung>grupp«n zusammengefallt werden könnerh 

!J) Dte ·!ur sozialtherapeutische Anst.tlten und für Justtzvollzuqsonstalten 
!Ur Frauen vor~c~ehcne Belegung soll zweihundert Pl!ltze nicht \iberstetgen . 

§ 144. Grilße und Ausgestaltung der Rlh.une. (1) Rliwne !ur den Aufenthalt wäh
rend <!er Ruhe- und Fretzelt sc'Nie Gemetnschaft6- und Besuchsraume sind l>'ohr.
hch oder son»t Um;:n Zweck entsprechend au.zugestalten. Sie milS>e'l hlnrei
~hend Luftinhalt haben una !Ur ell!e ge5unde Lebensrlll-~"'UU'lö! 4U$reichend r.m 
Heizung und Luftuna. Boden- und fenstern.llche .. LtSgestauet se;n. 

12) Der Bundesmlnl:>ter der jusnz wtrd er:nilehtigt, mit lustumwng ces 
Bundesrates duzen Rechtsverordnung X!heres Uber den Luftmhalt, dte Lullung. 
die Boden- und l'eniterfläche sowie dte H~tzung und E.innchtung der RAume zu 
beilimmen. 

§ 14$. F'eslsetzung der llelegungsfähigkeit. Die Aufsichtsbehörde setzt die Bele
gungsfähigkeit fUr jede Anstalt so fest. daß eine ange!!'.e~ene Unterbnngung 
· .. ahrend der Ruhezelt (~ 18J gewahrleistet Ist . Dabei ist zu b~t"uckstct.ttgen, 
daß eme ausreichende Anzahl von !'Iätzen tU.. Arbeit, A .. sbildung: und 1\eoter
blldung sowie vcn Räwnen flk ~eelsorse. Fretutt. Sport, thera:peurtsc:he Mlß
na.hmen und Besuch~ .tur Verfugung steht • 

§ 146. Verbol der llberbelegung. I l Haitrliume duden nicht mit mehr Pe=en 
als zugelassen beleat ..,erden. 

!21 Ausnahmen htervon smd nur vorubergehend und nur mll Zustimmuni der 
Aufsichtsbehorde zul!lsslg. 

§ 147. Einrichtungen fUr die Entlassung. lJnt dl~ Entlassung vorzubereiten. Jollen 
den geschlossenen Anstalten offene Einrlchtung"n angegliedert oder gesonderte 
offene Anstalren vorsesehen ~>'erden. 

f 148. Arbeitsbeschaffung, Gelegenheit zur benlllichen l!ildurlg. 1) Pie \'oU
zugsbehörde soll 1111 Zusaamenwi..-ken mll den Vereinigungen und St~ller. des 
Arbeits- und Wtrtscho.ftslebens dafUr sorgen, daß Jeder arbeitsfähige Gefangene 
wirtschaftlich ergiebig<! Arbeit ausUben kann . und dazu beitragen, daß er 
beruflich gefördert. beraten und vermittelt ..rud. 

(2) Die Vollzugsbehörde stellt durch geeignete organisatori5che Mo.Bnahmen 
slcher, daß die! BundeMnstalt !Ur Arbetl die lhC' obliegenden Aulgabt'n 'Nie 
Berufsberatung. Arbeitsberatung und Arbeitsvermittlung durchfUhren konn. 

§ 149. Arbeitsbetrlebe, Einrichtl.Dlgen zur beru!Uchen BUduog. !) ln den An
stalten sind die not,.·endigen Betriebe fur die nach § 37 Abs. 2 ZUZ'U'oielsenc!en 
Arbeiten sowie die erfor:de:-lkhen Einrichtungen zur beruf1ichen BUdun; I} ;:; 
Abs. 3) und arbeitstheropeurtschen Besch.'lfttgung ( § 3~ Abs. 51 vorzu.~hen. 

!21 Die in Absar:t I genannten Setriebe und sonstigen Einrichtungen sind den 
Verhältnissen außerhalb der Anstalt anzugleichen. Oie Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. 

13) Oie berufliche Bildung und die arbeitstherapeutische Buch!lftlgung 
1<~nnen auch ln geeigneten Einrichtungen privater tntemehmen erfolgen. 

(.! in den v•m privaten Unternehmen unterhaltenen &.::'leben und sonstigen 
Elnrlchtun~ten kann die t~hnlsche und fach'llche Leitung Angehengen dletiU 
Unte~ übertragen •.;eroen. 

§ 150. VollzugsgemeinSchaften. FUr Vollzugs.Instalten nach den H 139 lm ll'? 
1<cnnen die Länder Vollzugsgemeinschaften bilden. 

lvtitor littl. Aufsicht über dh JuaUuolhugsanstalten 

§ lSl. Au!sichtsbehönlen. (ll Die l.andesjw.tlzveNaltungen fühC'en dte Aub\cht 
i.lber die just1zvoll:r:ug1141\st-'lten. Sie konnen Aufsichtsbefugnisse .lUf )uH!:VDU
ZUjjsämter libertral(en. 

12) An d"r Aufsteht liber cas Arbett$wesen scwt.e Uber die SoZ1ala.rbell . d1e 
Weiterbildung. di" ~sundheltsfursorge und die !'Onstige fachhch begrundete 
Behandlung dec ~fan,11enen sind eigene f'ochl<ralte ~u bete>llsen: &O..,e!l dte 
A"fslchtsbeMroe mcht uber eigene Fachkrähe verfugt. ist fachl!che S.ratung 
stcherzuslellen. 

§ 152. Vollstrec1<ungsplan. ( II Die l...andesjustt~verwaltung regelt die örtliche 
und sachliche lu<tdndlqke•t der Justi2vclltu!!..,nsta1ten 1n einem VQllstreckun)!S
plan. 

(21 Dec VollM<'e~kun~plan sieht ver, ..,~lche \'erurtet!ten tn eine Etn ... et
>ungsanstall oder -.obteUWlg eingewioe><'n wt'rtfen. Ober eme Verlesung zum 
weiteren Voll?.u~ k.mn ruch lhmden der ~h.tndlung und Ein)llli!C".run!l enr
schtedcn '""nfcn. 

(3) lm llhrlJtt'l'l 1"'1 dte Zuständi~keit n..t~h dlhz.e_meinen '111!rkm..ll._..n t:u be
stirrtm('n. 

§ lSJ. lustä:ndigkclt (Ur Verlegunge.n. llie l,tndeSjUSlt7VCl""'.Ollung kann sich Ent
sch<'idun_l(en lllwr V~rl~<!un..;cn vorbch,11!en odor •t" einer zentralen Stt>ll~ Uber
lntlt~n. 
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Dritter I i te-1. J nnerer Aufbau der Jus t i zvo II )'ugsansta I tto 

§ 154. Zusamnenarbeit. (\) Alle im Vollzug l'ätigen arbeiten wSdmmen und wir
ken daran mlt. die Aufgaben des Voll~uges zu erflillen. 

(2) Mil den Behörden und Stellen der EntlassenenfUrsorge, der Bewährungs
hilfe. den Aufsichtsst.,llen für die fühnmgs.•ufsicht. den Arbeitsämtern. den 
Trägem der Sozialversicherung und der Sozialoilfe . den Hilfeeinrichtungen 
anderer Behörden und den Verbänden der freten Wohlfahrtspflege Ist eng zu
sammenzuarbeiten. Die Vollzugsbehörden sollen mit Personen und Vereinen, deren 
Einfluß die Eingliederung des 13efangenen fördern kann. zusammenarbeiten. 

§ ISS. VoUzugsbectienstete. ( l) Die Aufgaben der Justizvollzugsanstalten werden 
von Vollzugsbeamten wahrgenommen. Aus besonderen Grtinden können sie auch 
anderen Bediensteten der Justizvollzugsanstalten sowie nebenamtlichen oder 
vertraglich verpflichteten Personen übertragen werden. 

(2) für Jede Anstalt ist entsprechend Ihrer Aufgabe die erforderliche Anzahl 
von Bediensteten der verschiedenen Berufsgruppen, namentlich des allgemeinen 
Vollzugsdienstes. des Verwaltungsdienstes und des Werkdienstes, sowie von Seel
sorgern, Ärzten. Pädagogen, Psychologen und Sozialarbeitern vorzusehen. 

§ 156. Anstaltsleitung. (1) für jede Vollzugsanstalt ist ein Beamter des höheren 
Dienstes zum hauptamtlichen Leiter zu bestellen. Aus besonderen Gründen kann 
eine Anstalt auch von einem Beamten des gehobenen Dienstes geleitet werden. 

(2) Der Anstaltsleiter vertlitt ctie Anstalt nach außen. Er trägt die Verant
wortung für den gesamten Vollzug, soweit ntcht bestimmte Aufgabenbereiche der 
Verantwortung anderer Vollzugsbediensteter oder torer gemeinsamen Verant
wortung übertragen sind. 

(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach § 8! Abs. 2, die besonderen Siche
rungsmaßnahmen nach § 88 und die Disziplinarmaßnahmen nach § 103 anzu
ordnen, darf nur mit Zustimmung de< Aufsichtsbehörde übertragen werden. 

§ 1S7. Seelsorge. (I ) Seelsorger werden tm Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft tm Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn ctie geringe Zahl der Angehöligen einer Religionsgemeinschaft eine 
Seelsorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist ctie seelsorgerische Betreuung 
auf andere ~leise zuzulassen. 

(31 Mit Zustim:nung des Anstaltsleiters dUrfen die Anstaltsseelsorger sich 
ireier Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie fUr andere reli
giöse Veranstaltungen Seelsorger von außen zuziehen. 

§ 158. Ärztliche Versorgung. ( I ) Oie ärztliche Versorgung ist durch hauptamtli
che Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus besonderen Grtinden nebenamtlichen 
oder vertraglich verpnichteten Ärzten übertragen werden. 

( 2) Oie Pflege der Kranken soll von Personen ausgeübt werden , die eine 
Erlaubnis nach dem Krankenpflegegesetz besitzen. Solange Personen Im Sinne 
von 'Satz 1 nicht zur Verfügung stehen. können auch Bedienstete des allge
memen Vollzugsdienstes eingesetzt werden, die eine sonstige Ausbildung i.n der 
Kranke npflege erfahren haben. 

§ 1S9. Konferenzen. Zur Aufstellung und llberptilfung des Vollzugsplanes und zur 
Vorbereitung wichtiger Entscheidungen Im Vollzuge fUhrt der Anstaltsleiter 
Konferenzen mit an der Behandlung maßgeblich Beteiligter durch. 

§ 160. Gefangenenm:itverantwortung. Den Gefangenen und Untergebrachten soll 
ermöglicht werden, an der Verantwortung fUr Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse teilzunehmen, die sich torer Eigenart und der Aufgabe der Anstalt 
nach fur Ihre Mitwirkung eignen. 

§ 161. Hausordnung. [11 Der Anstaltsleiter erläßt eme Hausordnung. Sie bedarf 
der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 

( 2 ) fn die Hausordnu."''g sind namentlich die Anordnungen aufzunehmen über 

J. ctie Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche. 

2. die Arbeitszeit. Freizeit und Ruhezeit so"'ie 

3 . die Ce!egenheit, Anträge und Beschwerden anzubringen, oder sich an einen 
Vertreter der Aufslchtsbehorde zu wenden. 

131 t:in Abdruck der Hausordnung ist in Jedem Haftraum auszulegen. 

Vierter fihl . AnUaltsbeiräte 

§ 162. Bild"!'& der Beiräte. (I I Bet den Justizvollzugsanstalten sind Beiräte zu 
bilden. 

121 Vollzugsbedienstete dUrfen mcht Mitglieder det" Beiräte sein. 

131 Das :<ahere regeln die Länder. 

163. Aufgabe der Beiräte. Oie \litglieder des Beirats wirken bei der Gestal
tung des Vollzuges und hei der Betreuung der Gefangenen mil. Sie unterstUtzen 
den Anstaltsleiter durch Anregungen und Verhesserungsvot'S<'hläge und heUen bei 
der Eingliederung der Gefangenen näch der Entlassung. 

§ 16,. Befugnisse. rt J !Jte Mlt~heder des l!e!rats können namentlich Wünsche. 
Anregum~en und lleünstandunJ!en enrgeJ!ennehmen. Sie können stch über die 
Unterbringung, l'.eschäftigung, berufliche IJildung, VerpOcgung, är,tliche Ver
sorgung und !'.ehandlunJ! untemchten sowie die Anstult und ihre l;inrichtungen 
hesichtigen. 

IZJ IJ!e Mitqlieder des IJeirütS können die Ccfanllencn und Unterqehr~Jchten in 
ihren ~&umcn iJ•Jf!.;•x:hcn. Aus~f>r(1chc und Schriflwcchscl werden nicht über
wucht. 

§ 16S. POicht zur Verschwiegenheit. l>ir Milqli.,<lcr d es Hcir.,ts ~in<l v.-rp fli c-htct . 
l.l'Jf~f""rhnlb Ihres Amtes nbN" JJIIC An~clc~c-nhcHcrl, diC' ihrer N<liHr nach vcrl r.JU
lich ~ind, l)c~ndef""; •Jhcr N;,mcn und l'crsönl ichkc-tt der ücldnqcnco und Untcr
qehrachten, Ver;.chwte~cnhcll zu bewahren. IHcs ~11t •mC'h n.u:h l~cndi~un~ ihr'Cs 
Amtes. 
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f ünrter Ii te J. Kri • i nol ogi sehe f orschung ia Straf vo I hug 

§ 166. Dem kriminologischen l>icnst obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Ein
richtungen der Forschung, nament \ic-h die Behandlungsmethoden, wissenschaftlich 
fortzuentwickeln und seine Ergebnisse für Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar 
zu machen. 

fUnfter Abschnitt. Schlußvorschriften 

trster ritel. Vollzug de~ Str.t~farrestu i n Justi'vollzugsanstalttlll 

§ 167. Grundsatz. Fur den l'ollzug des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten 
gelten dle Vorschriften .Jber den Vollzug der Fretheltsstrafe (§§ 2 bis 122) 
entsprechend, soweit un folgenden nichts anderes bestimmt ist. 

§ 168. Unterbringung, Besuche Wld Schriftveti<ehr. (I ) Eine gemeinsame Unter
bringung während der Arbeit, Freizeit und Ru.'lezeit <§§ 17 und 18) ist nur mit 
Einwilligung des Gefangenen zulässig. Dies jiilt nicht, wenn Strafarrest in Unter
brechung einer Strafhaft oder einer Unterbnngung im Vollzuge einer freiheits
entziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird. 

(2) Dem Gefangenen soll gestattet werden, einn".al wachentlieh Besuch zu 
empfangen. 

(3) Besuche und Schriftwechsel dürfen nur untersagt werden oder überwacht 
werden, wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt not
wendig ist. 

§ 169. Kleidung, Wäsche und Bettzeug. Der Gefangene darf eigene Kleidung, 
Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Sicherheit nicht ent
gegenstehen und der Gefangene flir Reinigung. Instandsetzung und regelmäßigen 
\vechsel auf eigene Kosten sorgt. 

§ 170. Einkauf. Der Gefangene dari Nahrungs- und Genußmlttel sowie Mittel zur 
Körperpflege in angemessenem Umfang durch Vermittlung der Anstalt auf eigene 
Kosten erwerben. 

Zweiter litel. Vollzug von Ordnungs- , Sicherung$ .. , Z•angs
und Erzwingur.gshaft 

§ 171. Grundsatz. FUr den Vollzug einer gerichtlich angeordneten Ordnungs-, 
Sicherungs-. Zwangs- oder Erzwtngungshaft gelten die Vorschriften Uber den 
Vollzug der F'reihettsstrafe (§§ 3 bis 122) entsprechend, soweit nicht Eigenart 
und Zweck der Haft entgegenstehen oder im folgenden etwas anderes bestimmt 
ist. 

§ 172. Unterbringung. Eine gemeinsame Unterbringung während der Arbeit, Frei
zeit und Ruhezeit (§§ 17 und ISJ ist nur mit Einwilligung des Gefangenen zu
lässig. Dies gilt nicht, wenn Ordnungshaft in Unterbrechung einer Strafnait oder 
einer Unterbringung Im Vollzuge etner freiheitsentziehenden Maßregel der Besse
rung und Sicherung vollzogen "'ird· 

§ 173. Kleidung, Wlisc:he und Bettzeug. Der Gefangene darf etgene Kleidung, 
l~äsche und eigenes Bettzeug benutzen. wenn Grunde der Sicherheit nicht ent
gegenstehen und der Gefangene fUr Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen 
Wechsel auf eigene Kosten sorgt. 

§ 174. ·Einkauf. Der Gefangene darf Xahrungs- und Genußmittel sowie t-.'.ittel wr 
Körperpflege in angemessenem Umfang durch Vermittlung der Anstalt auf eigene 
Kosten erwerben. 

§ 17S. Arbeit. Der Gefangene ist zu einer Arbeit. Beschäftigung oder Hilfstätig
keit nicht verpflichtet. 

Dritter litel. Arbe itsent9elt in Juge-ndstrafanstalten und i1 Volhug 
der Untersuchungshaft 

§ 176. Jugendstrafanstalten. (l ) Ubt ein Gefangener in emer Jugendstrafanstalt 
eine ihm zugewiesene Arbeit aus. so erhält er unbeschadet der Vorschnften des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes über die Akkord- und Fließarbeit ein nach § L3 
Abs. I und 2 zu bemessendes Arbe!tsentgelt. llbt er eine sonstige zugewiesene 
Beschäftigung oder HUfstätigkeit aus, so erhl!lt er ein Arbeitsentgelt nach Satz 
1, soweit dies der Art seiner Beschäftigung und seiner Arbeitsleistung ent
spricht. 

(2) Arbeitsfähige Gefangene, denen aus Gründen. die nicht in torer Person 
liegen, Arbeit nicht zugewiesen werden kann, erkrankte Gefangene, bet denen 
ctie Voraussetzungen des § l.S Abs. 2 vorliegen, und werdende Mütter, ctie eine 
Arbeit nicht verrichten. erhalten eine Ausfallentschädigung. Höhe und Dauer der 
Ausfallentschädigung sind nach § t.5 Abs. 3 bis 6 zu bestimmen. 

(3) Gefangene, die wegen Gebrechlichkeit nicht arbeiten oder denen eine 
Ausfallentschädigung nicht oder nicht mehr gewährt wird. erhalten ein ange
messenes Taschengeld. falls sie bedürftig sind. Gleiches gilt für Gefangene . die 
!Ur eine Beschäftigung oder Hilfstätigkeit nach Absatz I Satz 2 kein Aroeits
entgelt erhalten. 

(t.) Im llbngen gelten § 41. und §§ !.9 bis 52 entsprechend. 

177. Untersuchungshaft. Ubt der Gefangene eine ihm zugewiesene Mbeit, 
Beschäftigung oder l!!lfstätigken aus. so erhält er ein nach § !.3 zu bemessen
des Arbeltsentgelt. 

Yj erter I it~l . Uui Uel barer Zwang in Justizvol huqunstaJ ten 

§ 178. ( 1) Ote §§ 9t. bi~ 101 uber den unmittelbare~ Zwang gelten nach 
Mallgabe der folgenden Absätze auch fur Justizvollzugsbedienstete außerhalb 
des 1\n\«lndungsbcrciches des Strdfvollzugsgeset~es (§ 11. 

( :.!). !leim Vollzug der Unt.,rsuchungshMt und d<'r einstwetligen Unterbringung 
n.•ch § 12f,., ocr Slrnfprotel<ordnung bleib t § II'' t\bs. S und 6 der Straf
;•roze lk,rdnung unlX'rtlhrt. 

(31 llc•m l'ol!zu11, <I<'< )<•p.<!nd.trrcstes. des Straf,trrestes so-..1e der Ordnungs- , 
SichcrunQ.s.- . Zwan,R~- und Ert\lo'ln~un~sha rt durr~..""n ?Ur Ve~ite1ung einer Flucht 
O<l<'r 1.11r Wicdcn·~n·tfllnR ( § l\10 i\hs. l Nr. Jl k"ine Schut\waffen gebraucht 
WC'n.J!'n . l>iC's )tilt nit.·ht. w..:onn 5trotf.trr~~a od~.. .. r l't·dnungs-. Sicherungs-. l1Hangs-



od~r Erzwmgungshaft in l'ntt'rbre~hung einer l'ntei'Stk"hun~"h.tft. einer Str.<rh~lt 
.:>der etner l'nterbringun~ tm V,•IILI>It" ctner frt'ihtil!M!ntlloh<'n<l<!n M.Jilrc>:<!l .t"r 
~sserung Wld Sich~rung vullz~en Wm!. · 

(!I D"s l.andesrec:ht k.ann. n..ll!lenlltch beim \'ollzu~ d~r Jugl'ndstrdfe, well~re 
Etnschr.inkungen des R.echtei zum Schutlwaffengebr~uch V.;>Nehcn. 

f'ünfter I i tel . Anpnsung des Bundurochtl 

§§ 179 - 189 betreffen Anderunqen zu folgenden Gesetten und Verordnunl(en: 

§ I7CI - Gcrichtsverfassungs!\esetz 

§ l$0 - Einfuhrungsgesetz zum Cenchtsverfassungs!!es.etz 

§ !SI - Strafproze(.\otdnunQ 

~ 182 - Einfllhrungsgesetz zuro Straf,;eset~h 

§ 183 - Einf\lhrungsgesetz. zum Wehrstrafgesetz 

~ ISL - Bundeswehrvollzugsordnung 

§ ISS - Gesetz über das gerichtliche Verfahren bel FrelheilsentZlehungen 

§ 186 - Zlvllprozeßordnung 

§ 18' - Ge.nchtskostenge5etZ 

§ 188 - Bundesgebührenordnung lllr Recht.sall'o'alto: 

189 - Verordnung Uber '<ostt'n 1m Bereich dt'r ]umzveNallung 

Suhstcr h h l . S~u:ial- und Arbeit.slostnertichtt'Vng 

§§ 190 - 19L betreffen Änderunq<'n zu folgenden Cest'tun und Verordnungen: 

~ 190 - Reichsversicherungsordnung 

§ 101 - Angestelltenverstcherun,llsgesetz 

~ 192 - Relch.skna.ppschaftsguett 

§ 193 - Ge.setz llber die l<r4t'.kenverstcherung der Landwirte 

~ 19L - Arbeitsforde!\lng&g<'~tz 

§ 195. Einbehaltung von BeitragsteUen. Sowt'it dtt' Voll:z:ugsbehorde Beiträge zur 
Kr«nken- und Rentenversicherung SO"oo'ie zur BundeS«nstalt für Arbeit zu 
entrichten hat, kann sie von dem Arbeltsentgelt, der Ausbildungsbeihilfe oder 
der Ausfallentschi!digung <'lnen Betrag einbehalten, der d~m Ante!l des 
Gefangenen &m Beitrag ent5prechen würde. W<'nn er dies<' Be:tUge als Arbeit
nehmer erhielte. 

Shbtt.r ritel. (hsdlrl•hog YOD firu•drechtc•. ltdln-Citunl. 
JaknJttre tea 

§ 196. Eln5c:hränkung von Qundrechten. Durch dtesu Gesetz ._.erden die Grund
rechte «us Artikel 2 Abs. 2 Satz I Wld 2 (korperllche Unverst'hrthelt und Frei
heit der Personl und Artikel 10 Abs. 1 (Brief-. Post- und Fernmeldegehelmnli) 
du Grundgesetzes eingeschrllnkt. 

§ 197. Berlin-KlauseL Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. I des 
Drinen llberleitungsgesetzes vom l . Januar 1952 ( Bundesgesetzblau I S. 1 I 
&uch Im Land Berlin. Rechtsverordnungen. die auf Gnmd diues Gt'st'tus erlaSS<'n 
._.erden. gelten im Land Berlln Mch i 1L des Dritten llbt'rleHungsgesetzes. 

§ 198. lnla:afttret en.. 1 Dieus Gesetz tritt un~sc:hadet der- §§ 199 Wld 201 
am 1. Januar 19(1 in Kraft, w• .. elt die AbsatZ<' 2 und 3 nichts anderes be
st1mm<'n. 

(21 Am !. Januar 1980 trt'ten folgende Vorschriften ln Krut: 

37 - Arbeltsz.uwetSung -

§ 39 Abs. l - Freiu Beschaft!gungsverhältnt.s -

§ LI Abs. 2 - Zustirrr.lungsbedurftigkeit ~~ weiterblld~t'n Maßnahmen -

~ L2 - frelstt'llun_i von der Arl>ettspflicht -

~ IL9 Abs. 1 - Arbe!Ubetnebe. Einrichtungen zur beruflichen Bildung -

§ 162 Abs. 1 - Beuate -

(JJ Durch 

§ 5 Abs. I 
§ L1 Ab5. 3 

besonderes Bundesgesetz werden tn Kraft gesetzt: 

- Trennung trn Aufnahmeverfahren -

- ZustlmmungsbedUrftigkeft be1 Beschäftigung 
merbetrleben 

- Ausfsllentschadigung -

- Taschengeld -

- Hausgeld -

- lJnterhalubeltr;:~g -

- Haftkostenbeitrag 

in Untemeh-

§ 65 Am>. 2 Satz 2 - Krankenvel'$lcherungsleistungcn l>e! KrMkenhausaufent· 
halt -

~ 93 Abs. 2 - lnansi>ru<:hoohme des Hausgeldes -

176 A.,._ 2 und 3 - Ausfoll.,ntochadigung •Jod li15('hen~eld tm jul(endstrafvoll
ZUJI -

189 

~ 190 \r. I ht .. 10 
und 13 llis i8. 

- Veroronung 1.11-er Kosten -

~§ 191 - 193 - So/l~>lv.,...,tcherunq -

IL.J Ut.er das lnkrafttrel~n de• ~ LI t\bs. 3 - Zllsllmmun,Rsi>C<lurfti.RkC'II l>cl 
!!eschufugunlj in Untemchm<>rhetrtchcn - wird /.um 31. llc/.cmhcr 1983. ulo<'r "''" 
lnkrllfttreten des ~ :; M,.;. I - l r~nroung im 1\ufn•ohmcv<'rf,don:n - und Ulocr tll<' 
Fortqeltunq des § ZOl Nr. 1 - lflltcrhnnqunR im offcnen Vollz11q - "'lnl /llm 31. 
IJeuml"'r 198:; hefundcn. 

§ 199. Übergangsfassungcn. 11) Vom 1. junuar 1977 bis zum Ablltuf de• 31. 
Oezember IG7<l '1111 f •l~cndes: 

I. ~ L2 - fretatcllung von der ilrbettspOicht - erhält folgende Fu>Unq: 

"I ll Hat der ~fan<:ene em Jahr lang zugewtesene Tätigkeil oder H1Usllltig
kt'{ten nach ~ " Abs. ! Satz 2 iiUSQeubt. so kann <'r achtzehn Werkta;;e vbn 
tler 1\rb<!ftsö>fltchl fn:tl!estellt werden. 

(2) Aul dte l.ett der Freistellung wtr:tl Urlaub aus der Haft !H 13, 35) 
ungerec:hnet, sowell er tn die t\rb<!ltsze1t 111111 und nicht wegen einer lebens
gef.ihrliC'hen Erkrolnkung oder des Todes eines Angehengen erteilt worden Ist. 

(3) Der Cef~~ngen" erhalt für die lelt der Freistelb.mQ 5eiM zuletzt 
gezahlten Bezüge ... euer. 

( ! ) l'rlaubsrc<!elungen der !lt'sc:h.iltlgun~~"erhaltntsse au ßerhalb <les Straf
vollzo.;g<'S bleiben unbenlhrt." 

2. § 156 Ab;. I erhält folgenden Satz .): 

"für nichtselbstllndlge Vollzugsanstalten kann als Leiter aucl> ~m Richter 
oder Sraatsanw"lt bo!stellt werden. und zwar lllr mchtselbstl!ndlge Vollzugs
anstalten am Sitz eines Landgerichts ln erster Lfnte der Obetataotst~nwalt. 
fur solche am Sltt e1nc Amtsgerichts. der nicht zugleich Sitz eines 1.6nd
genchts ISt. der Vorstand des Amtsgenchts.'' 

3. § 162 Abs. I - Setrate - erhält folgende Fo!>Wng; 

"(I I Be1 den Ju,uzvo Uzussanstalt<'n sollen Belrate gebildet "'erden." 

12 1 Vom J. Januar 1977 bts zum lnkraftreten des ~scn<!eren Bundt'Ssuetzes 
nach § 198 Abs. 3 gilt folgendes: 

J. § l6 - Tosehengeld - erhalt folgende Fauung: 

"Wenn t'lll Gefangener ohne sem Verschulden kem Arbettsentgelt und keme 
Ausbildungsbelhilfe erh<tlt, wird Ihm ein 11n~emessenes Taschengeld gewahrt, 
falls er bedtlrftlg i5t.'' 

2. § L7 - Hausgeld - trhlllt folgende Fassung: 

" l ll Der Gefangene darf von seint'n tn diest'm Ge.setz gtt<'ge!t~n !!.!zugen 
z._.ei Dnnel mon&tltch I Hausgeld I und das Tascht'ngeld l § !6J fur den Ein
kauf (§ 22 Ab6. I ) oder andeNett verwenden. 

(21 für Gefangene, die in <einem frt'ltn BeochA!tlgungsv<!rh&ltn~ $Iehen ( § 
39 Abs. II od<!r denen gutattet Ist, steh s<'lbst zu besch!lftlg<'n I§ 39 Abs. 
2) . wird aus Ihren BezUgen ein &ngemt'ssenes Hausgeld festgesetzt.'' 

3. § 50 - Haftkostenbeitrag - erhält folgend~ Fassung: 

"(ll Von ~fangenen. die BezUge nach dlest'm Gesetz erhalten, werden 
Haftkosten nicht emoben. 

(2) Von Gefangenen. die m einem freien Besc:haftigungsverh&ltnls &tehen 
C§ 39 Ab$. I J. dar! ein Haftkosten~ll~os tn Hllhe c!e~ Betn~gu erhoben 
werden, der Mch § 160 Alls. 2 dtt Reichsversicherungsordnung durchschnitt
lich zur Bewertung dt'r Sach~zuge fest_iesetzt Ist. Der Bunde51!11nUtt'r der 
Justiz stellt den OW'Chschnittsbetrag für jede~ K&lendeqahr Mch den a.m !. 
Oktober des vorhergehenden Jahres geltenden Bewertungen der Sachbezuge 
fest und macht Ihn Im Bundesanzeiger belcannt. Der Haftkostenbeltra_i darf 
auch von dem unpfändbaren Tell der BezUge, jedoch nicht zu La&ten des 
Hausgeldes oder du Unterhaltsbeitrages angesetzt werden. 

(3) Die Selbstbeschilft!gung (§ 39 Abs. 21 ka.nn davon abhangig gemacht 
werden. daß der Cef&ngene einen Haftkostenbeitrag bis zur Ho!tt' des in 
Absatz 2 genannten Satzes monatlich Im vorall$ entnchtet." 

l. ~ 93 Abs. 2 - Inanspruchnahme des Hausgeldes - erhält folgende Fai5Uil~: 

" 12) Bet der Celtt'ndrnachung dies<!r Forderungen kann at.:eh ein ~ßig 
Deutsche 'Aa%1< Ubersterg~er Teil de. Hausgeldt's (§ L7) in .o\nspruch 
genommen werden.'' 

5. § 176 Abs. 3 - Taschengeld Im jugendS"trafvollzug - erhält foljiende Fa•sung: 

"(3) Wenn ein Gefangener ohne sein Verschulden kein Arbt'fts<'ntgelt und 
keine Ausbfldungsbelhllfe erhält. wird Ihm ein angemessenes Taschengeld ge
währt, falls er bedUrftlg ist.'' 

6. Für die Bettrage zur Bundesanstalt 51nd die Vorschriften der llelchsverstche
rungsordnung und des Angt'stelltenvemcherungsgesetzes. die auch rur die$e 
Beltrage ma~ebend sind. in der Fassung der §§ 190 und 191 anzwenden. 

§ 200. Höhe des Arl>eltsentgelts.. ( l l Der Bemessung des Arbettsentgelts nach § 
L3 sind funf vom Hundert des durchschntttltchen Arbeltsent.;!elts aller Versicher
ten der Rentenversteheruns der ArbeHer und Angestellten ohne Aunubtldende 
des vorvergangenen Kalenderjahres zugrunde zu legen. 

l2) Ober eine Erhöhung des Anteils von dem in Absatz. 1 bezdchneten 
Arbe!tsentgell wird zum 3!. Dezember 1980 befunden. 

§ 201. Obergongsbestltmungen fllr bestehende Anstalten. rur Atl$t~lten. mit dt'ren 
Elnnchtung vor lnkrafttret~n dt~s ~St'tZ<'l begonnen 'o'\lrde, gi1t folgrndts: 

1. Ab'.oetchend von ~ 10 durfen c .. rangrnt' ausschheßllch im geschlossenen Voll
zug untergebracht wrrden. solange dte raumhehen. pe:"SOnellen und "rg~nua
lorischen Aru>t«lt$verhllltntsse dtes erfordern. 

2. Abweichend von ~ 17 kann die gemein5ehaltllche Unterbringung wl!hrend der 
Arbeitszelt und F'reizeu auch eingeschränkt werden, wenn und solange die 
räumlicht'n . (ll'rsonellen und organisatori•chen Verhältnisse der Anst11!t dies 
erfordern: dte !l<'mt'lnschaftliche Unterbringung wiihrend der A~ttszett 
Jt'doch nur b1s zum Ablauf des 31. Dezember 19&1. 

3. Ab."o:tchend von i 18 dürfen Gefangen<' "'.lhrend dt'r Ruhezeit auch gemeinsam 
•mtergebracht ._.erden. .._,wnge die raumlt,·h~n Verhaltrusse der Anst4h dies 
erfe>rdem. fln<" J<~lll<'mscll·lftlkhe l'nterbrin.:ung V<'n mehr als acht Ptrscnt'n 
Ist nur bts 1.um 1\bl.tuf de~ 31. Oenlllbo!r 1985 ~ulllsstg. 

l. Ab..,eichend von § IL3 Abs. I und 2 6<>1lt'n Justizvollzugsanstalten 10 aestal
tet und qegliellert weroen. dal\ etne .tut die lledUrfnlsse des etnLo:lnen ..\b
Restellt<' lleh•ndlunJ< RewJhrleistet Ist, und dnß die Gefangenen ln Uben;chau
hdren lletNuun_Rs- und !1ehandlun~s~ruppen zusammengefallt werden können. 

';. 1\hwei<'hl'nJ v,>n ~ ll5 knnn <he fl<!le~tunqsf~higkelt einer Anstalt nach Maß
~Hhc c.Jcr Nu~m l. und 3 fE"stg~s~t7t we-ttt~n. 
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AIDS ist F'olge einer Abwehrschwäche 
des lmmunsystems, die noch nicht 
heilbar ist. Sie wird durch das Virus 
HIV (Humanes lmmunmangel-Virus). 
hervorgerufen. 

HIV-Übertragungswege 
Das Virus kann übertragen werden beim: 

Sexualverkehr 
intravenösen Drogengebrauch 

Tätowieren 

Wenn keine Vorsichtsregeln beachtet 
werden, kann das Virus HIV durch 
Blut, Sperma, aber auch durch infek
tiöses Scheidensekret übertragen 
werden. Eine Ansteckung mit dem 
Virus HIV ist nur dann möglich, wenn 
eine dieser Körperflüssigkeiten in die 
Blutbahn eines anderen Menschen 
gelangt. 

HIV-positive Frauen können das 
Virus während der Schwangerschaft, 
bei der Geburt oder auch beim Stil
len auf ihr Kind übertragen. 

Merke : Das Virus wird nicht durch 
Atemluft, Insekten, Speichel oder 
Tränenflüssigkeit übertragen. Anhu
sten, anniesen, Hände schütteln, um
armen, streicheln und küssen oder 
die Benutzung desselben Geschirrs, 
derselben Toiletten und Bäder sind 
ungefährlich. 

Du kannst Dich schützen! 
statt gefahrlicher Sex:1.1alprakti.ken: 

Safer Sex 
das heißt: Nur noch mit Kondom bumsen! 

Nicht in den Mund spritzen! 

Statt gefährlichem Drogengebrauch 
(Fixen) : die Praktiken 

sicherer machen! 

das heißt: 
Wenn überhaupt, nur eigenes 

sauberes Spritzbesteck benutzen! 

Wer keine eigene Fixe hat, muß 
die vorhandene vor Gebrauch aus
kochen oder desinfizieren. Am sicher
sten ist es, keine Drogen intravenös 
zu spritzen. 

Beim Tätmo,~ieren nur eigene sau
bere Nadel benutzen. Sicherer ist es, 
sich nicht zu tätowieren. In einigen 
Bundesländern ist das Tätowieren 
verboten! 

Merke: Du kannst Dich vor Gilb und 
AIDS schützen: Pack das Virus in den 
Gummi! 

Nicht mehr fixen ohne eigenes 
sauberes Spritzbesteck. 

I 
t;JI•JS 
INFO 

I 
Informationen für 

Menschen in Haft 
Antikörper-Test: Der HIV-Anti
körper-Test ist grundsätzlich frei
willig. In einzelnen Bundesländern gibt 
es Verordnungen, die den Gefangenen 
verpflichten, den Antikörper-Test 
machen zu lassen. Du kannst den 
Test aber ablehnen. Falls Du dadurch 
Zwangsmaßnahmen ausgesetzt bist, ist 
dies ein Verstoß gegen Deine körper
liche Unversehrthei.t. Mach gegebe
nenfalls sofort von Deinem Beschwer
derecht Gebrauch ( § 108 Strafvoll
zugsgesetz) und beantrage gegebe
nenfalls eine gerichtliche Entschei
dung. Laß Dich vor Durchführung des 
HlV-Antikörper- Tests durch eine l'er
son Deines Vertrauens informieren 
und beraten (Anstaltsarzt, AIDS-Hilfe
Beratung, Drogenberater, Sozialarbei
ter, Psychologe, Pfarrer). 

Testergebnis: Das Testergebnis 
geht nur Dich etwas an! Egal, ob Du 
positiv oder negativ bist, die Anstek
kungsgefahr bleibt beim Bumsen oder 
Fixen bestehen, wenn Du Dich nicht 
schützt. 

Du hast ein Recht auf ein Ge
spräch mit dem Arzt unter vi.er 
Augen. Der Anstaltsarzt unterliegt 
der ärztlichen Schweigepflicht nach 
§ 203,1 StGB. Weise den Arzt 
gegebenfalls darauf hin, daß Du ihn 
auf keinen Fall von der Schweige
pflicht entbindest. Laß Dir dies auch 
schriftlich von ihm bestätigen. 

PositiV sein: Du erkrankst nicht 
zwangsläufig an AIDS! Aber wieder
holte Infektionen können Dein Risiko 
zu erkranken erhöhen. Bis heute 
weiß niemand genau, wie vi.e le der 
mit dem Virus HIV infizierten Men
schen tatsächlich an Aids erkranken. 
Laß Dich regelmäßig ärztlich beraten 
und untersuchen und frage die AlDS
Hilfe, ob sie Dich besuchen kann. 

Du kannst Deine Gesundheit 
erhalten durch 

Abbau von Streßsituationen (durch 
autogenes Training, Gespräche US\<1. ) 

Vermeidung von Rückzug 
und Selbstaufgabe 

Nutzung von Freistunden, 
Teilnahme am Sport, 

Teilnahme an Arbeit, auch im 
Werkstatt und Küchenbereich 

vitaminreiche Kost 

Einzelhaftraumunterbringung: 
Obwohl Einzelunterbringung zusätzlich 
Isolation und Streß verursacht, wer
den Menschen mit positivem Testergeb
nis oft abgesondert oder mit anderen 
"Positiven" in einer Zelle zusammen
gelegt. Wenn Du "positiv" bist und 
im Männerknast mit einem Freund, im 
Frauenknast mit einer Freundin zu
sammengelegt werden willst, müßt lhr 
beide Euer Anliegen an die Anstalts
leitung schicken. Dein(e) Freund/ 
Freundin muß darin schreiben, daß er 
oder sie von Deinem Testergebnis 
weiß, aber dennoch mit Dir zusam
mengelegt werden möchte. Bedenke 
aber, daß dies kein Grund ist, die 
Vorsichtsmaßnahmen fallen zu lassen. 

Akteneinsicht: Leider hast Du 
kein Recht auf Akteneinsicht. Die 
Ärzte sind jedoch verpflichtet, Dich 
über den Inhalt Deiner Gesundheits
akte zu informieren und die Befunde 
so zu erklären, daß Du sie verstehst 
( vgl. Erläuterungen von Calliess/Mül
ler-Dietz zum § 56 StVollzG) . 

Diskriminierung : Wenn Du "po
sitiv" bist, laß Dich nicht durch an
dere provozieren, die ihre Angst oder 
ihren Haß loswerden wollen. Drohe 
selbst keinem anderen mit Deinem 
"Positiv"-Sein. 

Allgemeine Rechte: Achte auf 
einen sorgfältigen und gesetzestreuen 
Umgang mit der ärztlichen Schweige
pflicht. 

Bestehe auf einer angemessenen 
sozialen und medizinischen Betreuung. 

Wenn die Diagnose oder der Krank
heitsverlauf schwierig sind, können 
Ausführungen zu Ärzten außerhalb 
der Anstalt notwendig sein. Du kannst 
mit Zustimmung Deines Anstaltsarztes 
über Deinen Rechtsanwalt einen An
trag auf Vorstellung bei einem Fach
arzt außerhalb des Justizvollzuges 
stellen. 

Wer Drogen nimmt, kann unter Um
ständen einen Therapieantrag nach § 
35 Betäubungsmittelgesetz stellen. 

Falls Du erkrankst und Vollzugsun
fähigkeit eintritt, beantrage eine 
Verlegung in ein Krankenhaus außer
halb der Strafanstalt nach § 455 
Strafprozeßordnung. Bedenke, daß 
eine Vollzugsunfähigkeit eventuell 
nur auf absehbare Zeit besteht. Laß 
Dich bei Gnadengesuchen durch einen 
Rechtsanwalt beraten. Du hast ein 
Recht auf Betreuung durch einen 
Vollzugshelfer 

Laß Dich nicht entmutigen! 

.ß/!_ Deutsche 
..,.AIDS-Hilfe eY. 

Nestorstraße 8-9, 1000 Berlin 31 

e Deutsche AIDS· Hilfe e. V. Berlin, 3. Auflage 1988 



TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL IN 

In der Vollzugsanstalt Tege1 sind 
einige Veränderungen im Gange, die -
und da muß man kein Prophet sein -
Anlaß zu Unruhe und Arger bei den 
Inhaftierten hier sein werden. Einen 
kleinen Vorgeschmack dessen gibt es 
schon seit dem Probelauf mit den 
Kostfotmkarten. 

In kürze soll das neue Versorgungs
zentrum in Betrieb genommen werden, 

in dem dann ca. 250 Gefangene 
arbeiten und auch essen sollen. 
Dieses in den "Märkischen Sand" 
gesetzte sogenannte Versorgungs
zentrum hat viele Millionen Mark 
gekostet. Diese ~tillionen sollen die 
Gefangenen wieder rauswirtschaften -
bei längerer Arbeitszeit und gleichem 
Lohn versteht sich! Der Arbeitsbeginn 
wird von 7.30 Uhr auf 7.40 Uhr 
verlegt, das Arbeitsende ist von 
jetzt 15.30 Uhr auf IS.L.S Uhr ver
längert worden. Nach Abzug der 
Mittagspause am Arbeitsplatz -
arbeitet der Gefangene täglich eine 
Stunde mehr wie bisher - das sind im 
1-lonat zwanzig Stunden Mehrar beit 
ohne Lohnausgleich! 

In der freien Wirtschaft \oJÜrde ein 
Facharbeiter fUr zwanzig Stunden 
Arbeit ca . 350 bis 500 DM verdienen. 

War bisher die Motivation der Gefan
genen für ein Taschengeld zu arbei
ten gering, so wird sie in Zukunft 
gleich Null sein. Als Begründung für 
die Arbeitszeitverlängerung wird an
geführt, daß der Gefangene an den 
Gegebenheiten in der Freiheit ange
paßt werden soll. Dagegen ließe sich 
ja nichts einwenden, wenn, ja wenn 
dem arbeitenden Gefangenen ein ver
nünftiger, angemessener Lohn gezahlt 
wird, von dem er mögliche Schulden 
abträgt, der ihm Hilfe für einen 
neuen Start in die Freiheit ermög
licht. Das wäre der erste, vernünf
tige Schritt zur Resozialisierung. 
Alles '"as bisher unter dem so oft 
mißbrauchten Wort läuft und gesagt 
wird ist Blabla! 

Wie sieht nun der Alltag eines 
Gefan~enen aus, der unter diesen 
Voraussetzungen im Versorgungszen
trum, bzw. in einem der dort ansässi
gen Betriebe arbeiten soll. Der Gefan
gene muß um 7 Uhr aufstehen, in 
aller Eile frühstücken und sich 
waschen, um zum Arbeitsaufschluß um 
7.L.O Uhr bereitzustehen. Vergessen 
darf er- nicht seine Kostformkarte, 
sonst gibt es kein Essen. Zum Mittag
essen im Betrieb - es wird dort wohl 
kaum ohne Wartezeit und Gedränge 
abgehen - muß er das essen, was die 
Tegeler Küche anbietet. Es gibt fUc 
ihn keine Möglichkeit mehr, sich ein 
eigenes Mittagsmahl zuzubereiten, es 
heißt: friß oder hunger. Ganz klar, 
daß seine Arbeitsleistung dement
sprechend ausfällt! 

DIE MACHTPROBE 
Dann hat der Gefangene irgendwelche 
Probleme, die er mit seinem Sozial
arbeiter besprechen muß. Geht natür
lich nicht, weil der Gefangene erst 
um l6.l5 Uhr - nach seiner Frei
stunde - wieder im Haus ist. Wer nun 
meint, um diese Zeit auch nur einen 
Sozialarbeiter i.m Haus anzutreffen, 
dUrfte ein sehr großer Optimist sein. 

Nun erwartet aer Gefangene einen 
dringenden Brief, den er am gleichen 
Tag beantworten möchte. Geht nicht. 
Die Post erhält der Gefangene erst 
nach 17 Uhr, sofern ein Beamter auf 
seiner Station ist. All das wird den 
Gefangenen natürlich zu einer enor
men Arbeitsleistung motivieren! 

jetzt passiert es, daß der Gefangene 
zwar abends die Absicht hat, am 
nächsten Tag arbeiten zu gehen - er 
behält also seine Kostformkarte in 
der Tasche und hängt sie nicht an 
den berühmten Nagel, um im Betrieb 
Essen zu bekommen , aber der 
Gefangene verschläft. Was nun? Der 
Gefangene hat mehrere Möglichkeiten 
zur Auswahl wie er sich verhalten 
kann. Ist er gut drauf, dann ver
sucht er noch, an seinen Arbeits
platz zu kommen - was ja nicht so 
einfach ist, weil er dazu einen ihn 
begleitenden Beamten braucht (na ja, 
vielleicht muß man demnächst einen 
ständigen Pendeldienst fUr Lang
schläfer einrichten; das würde neue 
Arbeitsstellen für Beamte schaffen -
in Zeiten der Rezession nicht so 
übel. nicht wahr?) . 

Nun wieder zum Gefangenen, der ja 
verschlafen hat. Ist er also nicht so 
gut drauf - und wer ist das hier 
schon - sagt er sich "leck mich am 
Arsch, heute fällt die Arbeit für 
mich aus"! Der Gefangene fühlt sich 
krank: Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, 
hat's im Kreuz oder am Herzen. Es 
gibt so vieles, was der Gefangene 
haben kann. Dieser Tag ist aus der 
Sicht des Gefangenen erstmal gelau
fen . Nun hat er den ganzen Tag Zeit 
zu überlegen, wie krank er eigentlich 
ist; bleibt er nur einen Tag der 
Arbeit fern oder läßt er sich für 
Tage/\•lochen krankschreiben. 

Er hat die Oual der \1/ahl. Er be
kommt an diesem Tag sein Mittag

essen erst abends, kalt, weil er seine 
Kostkarte nicht an den bewußten 
Nagel gehängt hat. Dies wird ihm 
wohl den Rest geben; verärgert und 
geschwächt wird er ernstlich kr-ank! 
Nach Wochen ist der Gefangene 
wieder genesen, sein Arbeitsplatz 
steht noch zu seiner Verfügung 
wer wollte ihm den auch schon 

streitig 
Energie 
beiten. 

machen , geht er voller 
und fröhlich pfeifend ar-

An seinem Arbeitsplatz - der Meister 
muß ihn nach der langen Abwesenheit 
wieder anlemen - krempelt er sich 
die Ärmel hoch und will so richtig 
das Bruttosozialprodukt der ]VA 
Tegel erhöhen (man denke auch an 
die in den Sand gebauten Millionen) , 
da geschieht es, daß der Gefangene 
ins Haus gebracht werden muß, weil 
er überraschend Besuch aus West
deutschland erhält, oder ist es der 
Drogenberater, oder der Rechtsan
walt? Es kann aber auch der 
Urkundsbeamte, der Masseur, der 
Fotograf oder das Einwohnermeldeamt 
sein. Jedenfalls ist der Gefangene im 
Haus, erledigt, was er zu erledigen 
hat - und hungert. Sein Mittagessen 
ist am Arbeitsplatz und er im Haus -
ergo, sein Mittagessen bekommt er am 
Abend, Wieder mal kalt! Kann man 
dem Gefangenen verübeln, wenn er 
schon wieder krank wird? 

Nachdem er dies einige Wochen 
mitgemacht hat, wird er sich mög

licherweise einen neuen Arbeitsplatz 
suchen, oder? ja, liebe Kollegen, wir 
sehen rosigen (schwarzen?) Zeiten 
entgegen: Zwangsarbeit, modemer 
Feudalismus. Ich glaube, dies könnte 
eine Machtprobe zwischen Gefangenen 
und der Justiz werden! Lesen wir 
doch mal im Strafvollzugsgesetz 
nach. Dort findet man unter Fünfter 
Titel, Arbeit, Ausbildung und \I/eiter
bildung § 37 (2) : 

"Die Vollzugsbehörde soll dem 
Gefangenen wirtschaftlich ergiebige 
Arbeiten zuweisen und dabei seine 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigun
gen berücksichtigen" . 

\virtschaftlich ergiebige Arbeit für 
\."en? F'Ur den Gefangenen oder für 
die Vollzugsanstalt? Wirtschaftlic h 
ergiebig wird doch wohl nur für die 
Vollzugsanstalt gearbeitet! 

§ 39 Abs. 2 Nr. 2 KE meint aber 
das Gegenteil: 

"Deshalb verpflichtet Absatz 2 die 
Vollzugsbehörde dazu, den Gefan
genen wirtschaftlich ergiebige Arbeit 
nachzuweisen. Der Gefangene soll 
dadurch in die Lage verset zt werden, 
zumindest zum Unterhalt seiner Ange
hörtgen beizutragen oder einen durch 
die Straftat angerichteten Schaden -
wenigstens allmählich - wiedergutzu
machen" . 

Es erübrigt 
Kommentar. 

sich jeder weitere 

- kaU-
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TA II - Paradi ...• Pe~ 
Lang, lang ist's her. Noch im vorigen 
Jahrhundert erbaut, stellt sie ein 
Relikt aus einer Zeitperiode dar, 
dessen Geist racheheischend- repres
siven Verwahrhausgedanken angeglie
dert war. Das sollte aber nicht so 
aufgefaßt werden, daß "sie" nicht 
auch in der heutigen Zeit ein Monu
ment dafür darstellt, wie ein Para
doxon seinen Sinn in sich selber 
finden kann. 

Der erste Eindruck, der sich beim 
Anblick des Gemäuers förmlich auf
drängt ist, ob ein solches Gebäude -
nur gebaut, um Menschen praktikabel, 
sprich verwahrhausgemäß wegzu
schließen - den Anforderungen eines 
modernisierten - an den Resoziali
sierungsgedanken (Zeitgeist? ) ange
paßten Strafvollzug entsprechen 
kann. Das Monstrum, offensichtlich 
einem Konzept des Kantschen Trau
mas nachgestaltet, besteht aus vier 
Gebäudeflügeln, wovon drei mit 
jeweils vier Stationen, die im Schnitt 
ca. 30 Gefangene fassen, konzipiert 
wurde. Der vierte Flügel unterhält 
die Verwaltung und das Zentrum der 
christlichen Nächstenliebe. wobei die 
katholische Kirche in der Gunst der 
Gefangenen gegenüber der evange
lischen klar dominiert. Der: Flügel 
endet direkt in den zwei Kirchtürmen, 
die von der gegenüberliegenden Seite 
der: Anstaltsummauerung so beste
chend ins Auge fallen . Lange dunkle 
Gänge mit viel Gitterwerk obenauf und 
drumherum führen in die Mitte - der 
Stern - , dor:t wo die Flügel zusam
mentreffen. Scherze vom "Vier Sterne 
Hotelvollzug" sind an der Tages
ordnung, entbehren aber jeglicher 
Existenzber-echtigung. Ein kleiner 
Platz, der Stern, hausintern auch 
"Scene" genannt, birgt obenauf alles 
überblickend die Beamtenzentrale, 
Zentrum des Denkens und Handeins im 
Vollzug. 

Die Zellen besitzen in der Regel eine 
Bodenfläche von ca. sieben Quadrat
metern, in denen sich vom Wasch
becken über die Toilettenschüssel, 
Schrank, Bett, Tisch und Stuhl zudem 
noch der Gefangene zu bewegen hat. 
Zyniker unter den Gefangenen 
sprechen vom ge!;ellschaftsfreund
lichen Training des "nicht Aneckens" 
unter dem Aspekt des Resozialisie
rungsgedankens. Das vergitterte 
Fenster:loch befindet sich in der: 
psychologisch gut ausgearbeiteten 
Höhe von 1,80 Meter. Vollzogen -
was auch immer - wird in Einzel
zellen, auf \vunsch auch in Gemein
schaftszellen, wovon dieserart nicht 
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viele existieren . Die Aufschlußzeiten 
(Amtsdeutsch) sind die Zeiten, in 
denen die Gefangenen sich auf dem 
Flur bewegen können, bzw. zum 
Abend hin Umschluß oder TV wahr
nehmen können. Sie müssen hier in 
der Teilanstalt 11 einem ausgefeilten 
psychologischen Konzept entsprechen, 
das augenscheinlich darauf ausge
richtet ist, Selbständigkeit zum 
Erreichen des Vollzugszieles und der 
sozialen Verantwortlichkeit zu er
lernen. Nicht, daß wie in anderen 
Teilanstalten die Türen zum Großteil 
den Tag und Abend über offen 
wären, nein, nein, besser und aus
gereifter. Die Zeiten der offenen 
Türen betragen bei Nichtarbeitern 
täglich drei Stunden und fünfzehn 
Minuten. Der Rest wird bis 17.30 Uhr 
resignativ alleine hinter verschlos
sener Tür verbracht. Ab 17.30 Uhr 
darf dann an der täglichen Dumpf
heit eines überfüllten TV- Raumes 
teilgenommen oder Umschluß prak
tiziert werden. Bei Arbeitern verhält 
es sich am Nachmittag gleichbleibend 
(15.30 Uhr Feierabend), nur daß 
ihnen die nachmittagliehe Aufschluß
zeit gegenüber den Nichtarbeitern 
noch eine halbe Stunde kostet (Auf
schluß 15 bis 16.30 Uhr). Ab 17.30 
Uhr ist dann auch die dumpfe Ab
wechslung des TVs oder des Um
schlusses zu praktizieren. 

Eigene TV-Geräte werden nicht 
genehmigt, wenn man nicht 
schwerbehindert ist. bzw. ein 
andersgelagertes Gebrechen als 

Legitimation vorzuweisen hat. Für die 
Leute, die sich in Moabit ein neues, 
manchmal sehr teures Gerät von ihren 
Angehörigen haben kaufen lassen, ist 
es ein böses Erwachen, dasselbe beim 
Eintreffen auf der Hauskammer 
stehelllassen zu müssen. Aber so ist 
das nun einmal im rechtlich-geset
zestreuen Westberliner Strafvollzug. 
Paradi . .. , Parada ... , Paradoxia. 

Zu den Aufschlußzeiten muß mannig
faches erledigt und besorgt werden. 
Da fallen Wege zum Sozialdienst an, 
duschen, essen, Freistunde und der 
Gang zum Seelsorger. Wasser muß 
geholt und der Haftraum gereinigt 
werden, so daß für den Gefangenen 
selbst - will er nicht alles andere 
vernachlässigen - so gut wie über
haupt keine Zeit mehr bleibt, bis ihn 
das dröhnende, entnervende Signal
hupen wieder in die Dumpfheit seiner 
Einsamkeit (Zelle) verbannt. An 
Sonntagen herrscht der sogenannte 
"lange Riegel", was im Klartext 
bedeutet, daß die Zelle ab 16.30 Uhr 

verschlossen wird und das auch bis 
Montag früh bleibt. Konzeption 
"lauer Geist"? 

Die Nuancen hier in der TA ll sind, 
was die Freizeitangebote betrifft, 
diskret gesetzt. Einen Tischtennis
raum soll es mal gegeben haben, 
wenn man den Ausführungen der 
Legenden Glauben schenken darf. Nur 
kann man in denselbigen auch ver
nehmen, er wäre zur Abstellkammer 
eiegradiert worden. Dann steht im 
Sommer die Fußballgruppe zur 
Debatte, wobei man erw;J.hnen sollte, 
daß nur maximal zwölf Mann aufs 
Feld passen. Mit der: Schachgruppe 
verhält es sich ähnlich, denn die 
Räumlichkeiten sind begrenzt. Heraus
stechend aus all diesen kümmerlichen 
Angeboten - "die letzte Chance" -
die Blumenbindegruppe! Jeder normal 
denkende Mensch kann sich vorstellen, 
daß diese Hobby-/Sportkombination 
unter den Gefangenen "sicherlich" 
eine breitgefächerte Interessengruppe 
anspricht, wobei nur nicht behauptet 
werden soll, wir hätten es hier mit 
Unnormalem zu tun, das sicher nicht! 
Nur daß keine Mißverständnisse auf
kommen. Sollte sich ein Gefangener 
wirklich für dieses attraktive Ange
bot der Freizeitgestaltung interessie
ren, dann darf er zwar niedlich
hübsche Blumengestecke binden, aber 
nicht, um diese seiner Frau oder 
Freundin beim Besuchstermin zu über
reichen, sondern damit Beamte diese 
preisgünstig für Privatzwecke zu 
einem Minimum des Preises erstehen 
können. Wenn man bedenkt, daß schon 
mittelmäßige Blumengestecke im 
freien Handel bis zu 100 DM kosten 
können, kann man sicherlich davon 
ausgehen, daß der betreffende 
Beamte mit den Traumgestecken, die 
unter der künstlerischen Hand des 
Initiators der Blumenbindegruppe ent
stehen, überall gute Figur macht. 
Paradi ... , Parada ... 

In jedem Fall machen sich die zur 
Zeit existierenden Freizeitangebote, 
zumal die imaginären, will heißen 
jene, die im Strudel der Zeit ver
schollen sind und von denen dank 
starker Fluktuation wohl niemand der 
Gefangenen weiß, sehr gut auf der 
Papierstatistik, die jährlich an den 
Senat geht (ca. 250 Mann Belegungs
stärke)! 

Sportliche Aktivitäten zum Abrea
gieren von frustationsbedingten 
Aggr:essionen und zur körperlichen 
Ertüchtigung sind nicht wie in 
anderen Häusern existent. Durch 
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rada ...• Paradoxia? 
Bewegungsarmut geschädigte Kreis
laufkranke können auch so zur 
Arbeit kriechen. Und für die andere 
Sache stehen allzeit die Rollkomman
dos zur Verfügung. Man kann davon 
ausgehen, daß sportive Einlagen 
nicht' dazu geeignet sind, das Voll
zugsziel zu erreichen. Gottesdienst
besuche und die hausinterne Büche
rei sind auch nicht dazu angetan, 
das "Angebot" sinnvoll zu erweitern 
und als mangelhaft zu bewerten. 

Fortbildungsmaßnahmen wie Kurse 
sind von seiten der Anstaltsleitung 
ebenfalls nicht vorgesehen, und wer 
in Eigeninitiative seinen Horizont er
weitem \vlll, steht zum größten Teil 
vor unüber\vindlichen Problemen. So 
kann sich ein Gefangener Bücher zu 
diesem Zweck zwar von einem Verlag 
zusenden lassen, nur, wer die Preise 
für Fachbücher kennt. zudem die 
Arbeitsentlohnung, von der man schon 
mal hört, daß es sich nur um Fron
knechtschaft zu "Rechtsstaats" 
Nutzen handelt, weiß, daß es sich 
hierbei um eine weitere vorzeige
papiergemäße Augenwischerei seitens 
der Anstaltsleitung handelt. Sich die 
eigenen Bücher zusenden zu lassen 
oder gebrauchte von den Angehörigen 
preiswert einzukaufen wird in den 
meisten Fällen durch die Lieblings
standardformel "Sicherheit und Ord
nung" in der Anstalt vereitelt. 
Paradi ... , Parada ... 
Im Grobschnitt könnte man jetzt nach 
diesem Informationsmaterial schon die 
berechtigte Frage stellen, ob die 
positiven Grundgedanken des Straf
vollzugsgesetzes durch schizophrene 
Verwaltungsvorschriften und künst
liche Zweckideologie enthauptet wur
den. Es sollte gelten, daß sich die 
Anstalten nach den Resozialisierungs
mbglichkeiten richten müßten und 
nicht diese sich nach den Anstalts
leitungen. Auch findet die Frage. ob 
politische Karrieristen auf ihrem ver
meidlichen Weg nach "oben" die 
bundesdeutsche Gesetzlichkeit den 
Verhältnissen einer Bananenrepublik 
nach lateinamerikanischem Muster 
anzugleichen suchen, ihren Sinn! 
Diese Frage findet mit Sicherheit 
ihre Berechtigung, wenn man in An
betracht zieht, daß zum jetzigen 
Zeitpunkt einem einzigen Gefangenen 
vor der Westberliner Strafvollstrek
kungskammer 107mal beschieden 
wurde, daß die Erlasse der Anstalts
leitung gesetzeswidrig waren. Das in 
eigener Sache! 
Das Leben in der hiesigen Anstalt 
richtet sich nach dem Prinzip der 

F'rustationsrotierung aus. Konzen
triert wird dem Gefangenen das 
Leben vergällt. Dazu tragen hyste
risch-paranoide Sicherheitsvorkehrun
gen bei. die sich auf den einzelnen Ge
fangenen als Siechheitsmaßnahmen und 
Repressionsmutationen auswirken. Auf 
der Jagd nach Symptomen stellen die 
Anstaltsleitungen ein Klima im Voll
zug her, dem die Ursächli~hkeit der 
Symptome entspringt. Rauschgiftsüch
tige und Alkoholiker gehören nicht in 
eine solche Umgebung, die sie in 
ihrer depressiven Weltanschauung nur 
noch mehr niederdrUckt. Keinerlei 
Behandlung, keine Einzeltherapie, nur 
Verwahren! Auch psychisch Kranke 

gehören nicht in eine solche Umge
bung. Allerdings, wenn man vom 
Bericht des "Spiegels" über die 
bundesdeutschen NervenklUriken und 
Therapieeinrichtungen ausgeht, dazu 
noch die Selbstanzeige eines bekann
ten N'ervenarztes gegen diese Zu
stände vor drei Monaten, Psychophar
maka statt Hilfe, dann liegt die Ver
mutung nicht weit, daß diese Leute 
hier noch am besten aufgehoben sind. 
\'lenn die Zustände in freien staat
lichen Behandlungszentren so nur 
noch als katastrophal zu bezeichnen 
sind, wie mag es erst in den justiz
eigenen psychiatrischen Krankenhäu
sem, über die ein beängstigendes 
Schweigen liegt, ausschauen? 

TA 11, im Anstaltsjargon nur als "das 
Schweinehaus" oder "die Müllkippe" 
bezeichnet. Die emotionelle Akzentu
ierung beläuft sich in diesem Zu
sammenhang auf" einfach schrecklich", 
"säuisch" und "grob". TA 11, das 
Haus der zum großen Teil Drogenab
hängigen otler der Gefangenen, deren 
Strafzeit Angeblich zu kurz wäre, um 
für Resozialisi.erungsmö~lichkeiten in 

Betracht zu kommen. TA ll, da bleibt 
nur statt Hilfe verwahren? Welche 
Zeitspanne wird zur Resozialisierung 
benötigt? Bedarf es wirklich in jedem 
Fall der Resozialisierung, des Neuer
lernens oder Überhaupterlemens so
zialen Verhaltens? \Yäre eine psycho
soziale Einzelbehandlung für Geschei
terte, zumindest schon mal der An
satz dazu in Gruppenmeetings, wenn 
es sich zum jetzigen Zeitpunkt aus 
organisatorischen Gründen nicht an
ders realisieren ließe, der bessere 
und weisere Weg, als die jetzigen 
Praktiken? Verwahren als letzte Alter
native? Alles Fragen aus dem riesi
gen Katalog der Gescheiterten dieser 
Gesellschaft an die Gesellschaft, die 
diese aus morbider Verantwortungs
scheu und politischem Zweckdenken 
heraus zu beantworten verweigert. 
Amtskriminell? Fußnoten der Gesin
nung? Man darf nicht daVOI:' scheuen, 
den Vollzug in der TA 1I als augen
scheinlichen Verwahrvollzug mit zeit
weise offenen Türen zu bezeichnen. 
Das Strafvollzugsgesetz nimmt sich 
dabei aus \vie die zehn Gebote -
keiner beachtet sie! 

Sicherlich trägt die Hauptschuld der 
einzelne Gefangene mit seiner schlaf
fen trägen Demutshaltung gegenOber 
den Anstaltsleitungen selber. Wer 
sich nicht wehrt gegen diese zum 
großen Teil gesetzeswidrigen Vor
schriften, die sich die Anstalten 
selbst gegeben haben, ohne irgend
welche parlamentarischen BeschlUsse 
zu verfolgen, macht sich seinen 
Leidensdruck selbst. Es mag gelten: 
Der Kampf gegen die Ungerechtig
keiten der justiziellen "Obrigkeit" 
verlangt Zivilcourage. \'ler sie nicht 
aufbringt, darf sich über Druck von 
''oben" niemals beklagen. Die Büro
kratie neigt zum Rechtsmißbrauch 
zugunsten der Beamtenschaft, zu 
Lasten der Bürger, \vie schon Peter 
Grubbe in seinem Buch "Was schert 
mich unser Staat" feststellte . Nur 
der Gefangene, der dagegen 
Widerstand leistet, ist in der Lage, 
seine innere Freiheit zu bewahren 
und seinen Chara..l<ter zu festigen. 
Gibt er in Demut und aus Angst vor 
Obrigkeitsrepressalien nach, ist er 
selbsl verantwortlich und schuldig, 
wenn die Organe ihn unterdrücken 
und einzuschüchtern suchen. Sicher
lich schöne \vorte. die man aber auf 
den hiesigen homophilen Gruselzoo 
nicht anwenden kann. Drogensüchtige, 
psychisch Kranke und all die anderen 
labilen und depressiven Charaktere 
hiel:' werden kaum die Kraft dazu 
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aufbringen. manch einem fehlt schon 
die Kraft überhaupt. Hilfe annehmen 
zu können. Ein hübsches Schlachtfeld 
für die Anstaltsleitung, und es fällt 
"ihnen" nicht schwer, ihre \vünsche 
durchzusetzen, sind die, gegen die es 
geht, doch nicht in der Lage, zu 
widerstehen. Sei es den Denunzia
tionsgraveuren oder den Begrün
dungskonstrukteuren. Solch ein 
Machtmißbrauch und Ausbeuten der 
Schwachen unserer Gesellschaft kann 
man nur als widerlich und feige be
zeichnen. 

Auch schwierig, die Verantwortlichen 
zu identifizieren, von zur Rechen
schaft ziehen kann überhaupt keine 
Rede sein. Sicherlich die Anstaltslei
tungen. Aber sind auch sie nicht 
mehr als begrenzt eigenverantwort
liche Finanzmarionetten mit Karriere
denken? Hier an dieser Stelle ein 
paar Auszüge von Hans Schüler 
{Rechtsanwalt) aus seinem Artikel 
"Humanität auf Widerruf": 

- Auch die Feindseligkeit, die sich 
unterhalb der Schwelle brutaler 
Gewaltanwendung äußert, die sich 
auf Schikane, auf bewußt zur 
Schau getragene Gleichgültigkeit 
beschränkt, kann zermürbend sein. 
Und das kommt nicht von ungefähr. 
Es liegt im System begründet und 
in der Struktur des reinen Ein
schließungs- und Verwahrvollzuges 
begründet, der auf Unterdrückung 
angelegt ist und die Persönlichkeit 
des Gefangenen erst beugt, dann 
bricht und, wenn die Zeit nur 
dafür reicht, völlig zerstört. 

- Das System totaler Unterwerfung 
unter eine unpersönliche Autorität 
erzeugt in den Anstalten eine 
Scheinwirklichkeit. Die sich an
passen, die buckeln und dienern, 
erscheinen als besserungswürdig 
und vergUnstigungsfähig. Die ande
ren, die sich gelegentlich aufbäu
men, "Bambule" machen, verstoßen 
gegen das über allem stehende, 
geheiligte Prinzip der "Sicherheit 
und Ordnung''. Für sie gibt es von 
mal zu mal schärfer werdende 
Hausstrafen, den Vollzug im Vollzug 
sozusagen - und noch immer, wenn 
auch irregulär, die Prügelstrafe. 

- Daran erschreckt nicht einmal so 
sehr die Erkenntnis, daß Justiz
beamte ihre Macht mißbrauchen 
und Verbrechen an Häftlingen be
gehen können, als vielmehr die· 
schier unglaubliche Politik des 
Zudeckelns, Verschweigens und 
schließlich der bewußten Irrefüh
run~ der Öffentlichkeit, mit der 
die Aufsichtsbehörden in diesem 
wie in früheren Fällen Geschehenes 
als ungeschehen darzustellen 
suchen. 

Als Gegensalz ein Auszug von Gün
ther Stralenwerl, einer der Autoren 
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des von Hochschullehrern vorgelegten 
"Alternativentwurf es" zum Vollzugs
gesetzentwurf der Bundesregierung: 

- Das Disziplinierungskonzept erfor
dert, \vie sich von selbst versteht, 
ein Verhältnis striktester Unterord
nung der Insassen gegenüber dem 
Aufsichtspersonal. \1/iderspruch oder 
gar Widersetzlichkeit können 
schon deshalb nicht geduldet 
werden, weil es gerade um die Ein
übung von Gehorsam gegenüber der 
jeweiligen Norm geht. Möglichst 
schematische Gleichbehandlung aller 
Gefangenen bei Zuerkennung mög
lichst weniger Rechte erscheint in 
dieser Situation als WÜnschenswert; 
sie gibt am wenigsten Anlaß zu 
Beschwerden. Zugleich verlagert sie 
die Verantwortung für die Zustände 
in der Anstalt im wesentlichen auf 
übergeordnete Instanzen. Der 
bürokra tisc h-hierarc hisc he Aufbau 
der Gefängnisadministration erweist 
sich als ebenso angemessen wie 
unvermeidlich. Er befreit den ein
zelnen Aufsichtsbeamten von der 
Zumutung, dem Insassen gegenüber 
für die Art und Weise wie er mit 
ihm verfährt, persönlich einzuge
stehen. 

Sind dies nicht die gedanklichen 
Irrungen eines Psychopathen, 
womöglich amtskriminell? "Wie · 
sic]l von selbst versteht" - auf 

bürokratische, realitätsfremde Weise 
- "selbstverständlich" - Selbständig
keit amputieren. Auch die Verantwor
tungsscheu - "befreit den einzelnen 
Aufsichtsbeamten von der Zumutung" 
... - klingt im Rückblick auf die jüngste 
deutsche Vergangenheit vertraut. 
Phrasen, die sich auf "nicht schul
dig", "auf Befehl gehandelt" und von 
"nichts gewußt" belaufen. Man mag 
darüber denken wie man will und je 
nach Gesinnung. lch bin der Ansicht, 
nach Einblick in diese Publikation 
darf man glücklich sein, nicht diese 
Hochschule besucht zu haben, in der 
Herr Stratewerth sein unseliges Un
wesen treibt. 

Es muß anscheinend recht seltsames 
Gedankengut sein, das dort verbreitet 
wird. Trotzdem sei noch erwähnt, daß 
nach neuestem psycho-sozialanalyti
schen wissenschaftlichen Stand - man 
ist ja nicht bei den Juristen und 
führt phrasenhafte Sprüche als 
Fakten und Belege an - der Vollzug, 
wie er derzeit in der TA 11 prakti
ziert wird, nur als kleinkariert, 
dummdreist, verantwortungsscheu und 
schädlich zu bezeichnen wäre. Platti
tüde Possen und sicherheitliehe 
Narrenstücke? Realität? Vollzugsfront? 
Paradi. ... , Parada ... , Paradoxia. 

Nach der "öffentlichen Meinung", 
oder besser und treffender nach der 
von der Boulevardpresse öffentlich 
gemachten Meinung ist es ganz 

"klar" eine Unverschämtheit gegen
über Mördern. Räubern und Betrügern 
usw., die Forderung nach humaneren 
und christlicheren Haftbedingungen 
zu erheben. Nur stimuliertes Stimm
vieh? Aber auch hier gilt der Satz, 
den Gottes Sohn sprach : "\ver ohne 
Schuld ist, möge den ersten Stein 
werfen" . Auch laut aktuellstem 
psycho-analytischem Stand leben wir 
in einer \1/el t der "\'lunschmörder". 
Die Frage: Wer hat noch nie einem 
anderen Böses, gar den Tod ge
wünscht? \ver sich an dieser Stelle 
räuspert, kann bedenkenlos als halt
los-chronischer Lügner klassifiziert 
werden. Daß es nicht zur Tat kam, 
ist nicht dem Umstand der christli
chen Weltanschauung zu danken, son
dern in den überwiegenden Fällen ei
ner Hemmschwelle, die sie~ aus träger 
Feigheit resultiert. Wer also will den 
Stab brechen über den Opfern dieser 
Wohlstandsgesellschaft, bei denen 
aufgrund der Erziehung oder Umwelt
einflüssen, die sich in Armut, zer
rütteten und zerbrochenen Familien-/ 
Eheverhältnissen manifestiert und er
schöpft, oder anderen, emotionellen 
Ausnahmesituationen {Affekt) , durch 
die diese Hemmschwelle kurzzeitig 
aufgehoben, bzw. überhaupt noch 
niemals existent war. Wer will also 
vortreten und im Angesicht Gottes 
und mit aufgeregter Rechtschaffenheit 
den ersten Stein wer-fen? Gut ... , ich 
gebe mich geschlagen. So lächerlich 
es anmutet in der heutigen 
Vorzeigechristlichkeit, philosophisch
plastisch gesprochen muß man heut
zutage schon ständig einen Stahlhelm 
tragen, damit man keinen der umher
fliegenden Steine gegen die "Birne" 
bekommt. Bebirnter Zeitgeist? Para ... 
TA 11, die Einjustierung der Vollzugs
anstalten zum Unfähigkeitsoptimum' 
Mit demonstrativer Härte Unfähigkeit 
kaschieren? 

Aber auch sonst hat die TA ll ein 
paar individuelle Normen. So kommt 
es dann auch, daß Gefangene nicht 
wie in anderen Anstalten Ublich zur 
Sicherung ihres Haftraumes Vorhänge
schlösser benutzen können, obwohl 
bekannt ist, daß in dieser TA die 
höchste Diebstahlsrate verzeichnet 
werden darf. Dank selbsternannten 
Rechts und der Lieblingsbegründung 
"Sicherheit und Ordnung" bezeichnet 
sich die Anstalt als nicht haftbar. Es 
ist von restriktiven Maßnahmen zu 
vernehmen. die geistige Parallele zur 
Sicherheit und Ordnung. 

Auch ist ziemlich unbekannt, daß 
sich ein Gefangener erbötig machte 
(und seine Erbötigkeit auch positiv 
beschieden wurde), der arg durch 
Überbelastung und Personalmangel 
gebeutelten Zentralbeamten beim Sor
tieren der Gefangenenpost behilflich 
zu sein. Resultat: Ein Gefangener er
hält regelmäf'ig die ~löglichkeit. die 
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Anschriften aller Angehörigen der 
hier in der Anstalt Gefangenen zu 
notieren. \oJas in der Vergangenheit 
durch derart fahLlässiges Handeln der 
Beamtenschaft mit Daten von Ange
h\:ingen zu erleben war, dUr:fte noch 
in guter- Erinnerung sein. Vom Daten
schmz mag man in Anbetracht solcher 
gesetzwidriger Pr-aktiken gar nicht 
sprechen. Der Gefangene selbst 
darauf angesprochen - vermag in 
seinem Handeln nichts Unrechtes zu 
sehen. Schließlich \ITÜrde das schon 
seit Jahren so gehandhabt. ln Anbe
tracht seiner Persönlichkeit darf man 
ihm das glauben. Kapomentalität? Die 
Praxis der "röchelnden Gerechtigkeit" 
wäre damit aber nicl'n erschöpft. 

Überbelastete Beamte? Man kann ver
nehmen, daß viele sich krankschrei
ben ließen, da sie dem psychischen 
Dntck der Arbeitsbelastung, eben 
durch viele Krankschreibungen und 
Überstunden, auf Dauer nicht ge
wachsen waren. Ganz davon abgese
hen, daß bei einem solchen Kranken
stand, ilbrigens zu Lasten der Gefan
genen und auch der verbleibenden 
Beamten. die meisten sich in einem 
freien Arbeitsverhältnis schon hätten 
die Papiere holen können. Aber 
irgendwann muß doch dieses 
Krankschreibungskarussell mal begon
nen haben' Mangelndes Verantwor
tungsbewußtsein? Unkollegialität? 
Kurlaub zu Steuerzahlers Kosten? 
O:ler resignatives Er-kennen der Sinn
losigkeit pr-aktizierter Pseudohumani
tät' Auch ist unschwer- zu erkennen, 
was das augenscheinlich caritative 
Zerrbild der Sozialdienste hier in der 
Anstalt bewirkt. Vakuum! TA ll, 
das besondere Gewaltverhältnis 
nis in rechtsleerem Raum nach alter 
Sitte? Gefangene, die sich vom 
Rauschgift eines der massivsten 
Probleme in der TA 11 - lösen wollen 
und sich in Form von UK- Programmen 
(Urinkontrollen) einen psychologi
schen "Sperriegel" zu schaffen 
suchen, werden mit dem lapidaren 
Ausspruch abgefertigt, so etwas 
·würde man hier nicht machen. 

T; agtäglich, und das ist keine 
erallgemeinerung einzelner 
rauriger Vorkommnisse zur 

Stimmungsmache , sondern die 
Realität, schleichen hohlwangige, blei
che und ausgelaugte Gestalten von 
Zelle zu Zelle und versuchen durch 
den Verkauf von Diebesgut und ande
ren Gegenständen, an Bargeld für- den 
Rauschgiftkonsum zu kommen. Durch die 
Lebensverhältnisse in der Anstalt in 
jene UrsächlichkeiL gedrängt, die den 
Einstieg in d1e Kriminalität möglic:h 
machte, wird alles an Rauschgift und 
Medikamenten konsumiert, was dazu 
beltragen könnte, die Symptome zu 
dämpfen. Frustationsrotation. Wieder 
mal das f?esultüt : Einkaufsscheine, die 
vier- bis fi.infmal verkauft werden 

und das gleich auf ~lonate im voraus. 
Die Pakete der- Angehörigen schon auf 
Monate im voräb zu Pauschalpr-eisen 
verkauft, unbesehen des inhaltlichen 
\ver-tes. Betrug, Körperverletzung und 
Nöt1gung. Prostitution auf Vorbestel
lung (richtige Händler fur die 
"Doppelbuben"), psychologische Er
niedrigung und Demütigung, gekoppelt 
mit Brutalität und Heuchelei. Für die 
Auswirkungen und Spätfolgen gibt es 
kein Maß, da hochoffiziell "so nicht 
zutr-effend". Ein hubsches Spielfeld. 
das sich die Anstaltsleitung da 
unterhält. Zum Austoben der Ambi
tionen und Neigungen jeder Art. 
Machtr-ausch? Da wird alles, aber 
\\ri.rklich alles verkauft: Uhren, Ringe, 
Schmuck, Kleidungsstücke, Radios, 
\valkmans und elektrische Rasierappa
rate, TV und Schuhe und, und, und. 

Am Schluß steht dann das Elend pur. 
Keine Besitztümer, keinen Einkauf, 
keine Pakete, und der- Automatenzug 
beim Sprechtermin muß abgeliefert 
werden. Die Schuldner auf dem Hals 
und die Bittgesuche an die 
Angehörigen, Geld an diese und jene 
Anschrift zu Uberweisen. Ein hüb
sches Umfeld zum Erlernen sozialer 
Verhaltensweisen? Oder der Abstieg 
- unwiderruflich - zum letztendlichen 
Lotterbuben? Aber man weiß von nichts! 
Oder Qrob unrichtiQe Darstellung! 
Das Leiden und Elend der betroffe
nen Gefangenen spielt sich hinter 
schweigenden, anonymen Schleiern ab. 
Gleichbleibend bei den Angehörigen, 
die vor der Mauer verbleiben müssen. 
Der positive Grundgedanke des Straf
vollzugsgesetzes - anstaU dümmliche 
Buße und Vergeltungsrepressionen, 
geboren von dumpfen, seichten 
Kleingeistern, Philisterseelen -, Hilfe 
zur Selbsthilfe. Schulische und 
berufliche Ausbildung, Integrations
training und Psychotherapie denen, 
die ihrer bedUrfen, schlechtweg Hilfe. 
die eines christlichen Rechtsstaates 
würdig wäre. Wäre! Der Mißklang der 
Harmonie zwischen den Komponenten 
Konzept und Ausführung ist schrill 
und beängstigend in unserer heutigen 
Zeit. Hat "man" darüber vielleicht 
die Gefangenen vergessen. und wer? 
Auch rechtsstaatlich bedenklich die 
r-epr-essiven Ma ßnahmenka taloge, ge
nannt Haus- oder Disziplinarstrafe . 
Da wird Gefangenen aus selbster
nanntem Recht heraus vierzehn Tage 
die Nahrung mittags vorenthalten. 
weil sie ein Plastikkärtchen (Kost
karte) nicht beachten. Da wird in 
sogenannte "Beruhigungszellen" ver
bracht. Einüben des "Gehorsams" der 
jeweiligen Norm gegenüber? Briefe 
und Br-iefmarken von Angehörigen der 
Post beigelegt, werden als unerlaubte 
Beiluge nach Lusl und Laune be
schlagnahmt. Bleistifte und andere 
lapidi.lre Heilngen den Pakelen ent
nommen. Kopfhörer- und andere 
G<!Renslände, von den 1\n~ehön~en 

für die Gefangenen abgegeben, 
werden Wochen, gar Monate in der 
Abteilung Sicherheil zurückgehalten. 
Vormelder, die verschwinden oder 
einfach nicht beachtet werden. Be
vußt und gesetzes·Nidrige Blockie
rungen der sozialen Kontakte aus 
Gutdünken heraus? Kein Arbeiten mit 
den Gefangenen auf Basis des Ver
ständnis und der Einsicht. Nur ano
nyme Verfügungen, Erlasse, Anweisun
gen, deren Sinn manchmal schon jeg
licher- logischen Grundlage entbehrt. 
Bar jeglicher Intelligenz? 

Es hat den Anschein, die Opfer 
dieser Vollzugspraktiken sollen 
noch tiefer unters Leidensjoch 
gedrückt werden. Die Verant

wortlichen zieht niemand zur- Rechen
schaft . 13. Monatsgehalt, Beamtenbund, 
Versicherung, Zuschüsse und Kurlaub, 
Pensionierung und staatlich gesicher
ter Arbeitsplatz r:rit "automatischer 
Verantwortungszuweisung". Da kann 
man sich schon eini'(es herausnehmen! 
Doch wo bleiben die Anträge bei den 
Strafvollstreckungskammern, wo die 
Strafanträge und Anzeigen, wo die 
Dienstaufsichtsbeschwerden, die 
Rechtsanwälte und die Schreiben an 
die Presse' Nichts ... , nur schwei
gende Demut. Ebenen des menschli
chen Erkennens in weitester Sinnes
leere? Resignation, Angst oder 
Lebensuntilchtigkeit? Vielleicht ''feh
lerhafte genetische Codierung"? Oder 
dumpfe kriminelle Existenzcharakteri
stik? Vielleicht Argumentationsdefizite 
der Gesellschaft gegenüber mangelhafter 
sozialer und charakterlicher Struktur . 
Die Gegenmaßnahme: Erziehung zur 
vertieften Unselbständigkeit! Einüben 
des "Gehorsams" an die jeweilige 
Norm, nicht aufgrund von Verstehen 
und Einsicht, sondern mit repressiver 
Bilrokratie? TA 11, Gesinnungsblack
out? Sicherheitsdelirium? Heile-\velt
Visionen von der gegenüberliegenden 
Seite des Schreibtisches? Schreib
tischtäter? Fragen, Fragen über 
Fragen. Über Jahre gestellt, ilber 
Jahre bestätigt und über Jahre nicht 
beachtet. Staat, System, Justiz? 
Zeitgeist? Verantwortungsscheu. 
febrile Sicherheitskonstruktionen? 
Sinn? Zweck? Ziel? \ver richtet die 
Richter, zieht die Verantwor-tlichen 
zur Verantwortung und wer kontrol
liert die Kontrolleure? Pa . .. 

justizia ist blind. Muß "sie" noch 
taubstumrn werden? Auch "Seelsorger" . 
die anscheinend auf ihrem christ
lichen Surfbrett durchs psychologische 
Vollzugsuniversum segeln, hintenan 
den Transportcontainer fur ihre 
Gesinnungs- und Charakterchamäleons, 
derer sie augenscheinlich ob der 
gesellscha ft Iichen Vorzeigefunktion. 
;-.udem der Nihilierung ihrer Gewissens- / 
llumnnitätsheuchelei bedürfen. Ver-
glinsligungshyänen und Aasfresser? 
1988, 20. Jahrhunden- war's das? - jor-

'der lichtblick' 33 
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IM TEUFELSKREIS 
Ein großer Teil der Gefangenen der 
JVA Tegel kennt das Drogenproblem 
in dieser Vollzugsanstalt, kennt zu
miJ1dest die negativen Aus,virkungen 
dieser Problematik, unter der jeder 
einzelne Gefangene zu leiden hat. 

Nach "Berliner Tinke" und LSD- Trips 
in den sechziger Jahren \vird die 
Bundesrepubl<lik in den folgenden 
Jahren mit Haschisch und der harten 
Droge Heroin überschv1emmt. Heroin, 
im "Junkie"- ]argon "Äitsch" genannt, 
\vird ü1travenös gespritzt und macht 
meist schon nach dem ersten "Schuß" 
abhängig. Der so von der Droge ab
hängig ge\ifordene Mensch wird imJ'ner 
wieder und immer mehr "Äitsch" be
nötigen. Er ist nicht in der Lage, 
einer Arbeit nachzugehen und ver
fällt körperlich zusehends - kaum ein 
Organ, das nicht geschiidigt \vird. 
Entzugserscheinungen verursachen 
starke körperliche Schmerzen, und so 
versucht der Junkie - um jeden Preis 
- , Heroin zu bekommen. 

Heroin ist teuer. Ein Gramm kostet 
150 bis 200 DM. Bis zu fünf 

Gramm benötigt ein starker Fixer 
(Heroinabhängige r) täglich. Durch 
"normale" Arbeit ist diese Sucht nicht 
zu finanzieren - bleibt nur der Weg, 
durch kriminelle Handlungen zu Geld 
zu kommen. Zwangsläufig \vird der 
Jun.l<ie eines Tages hier im Knast 
landen. 

Durch den Aufenthalt im Gefängnis 
\vird der Drogenabhängige nicht von 
seiner Sucht geheilt - im Gegenteil! 
Der Junkie lebt hier, zusammen mit 
anderen Gefangenen - darunter etwa 
10 bis 15 % Junkies - auf engstem 
Raum miteinander, und das von 
morgens sieben bis abends zweiund
zwanzig Uhr. Für die Teilanstalt l 
bedeutet das beispielsweise, daß 30 
bis L.O Drogenabhängige zusammen mit 
ca. 200 "normalen" Gefangenen 
leben. Der Junkie, der ja auch nach 
wie vor von der Droge abhängig ist, 
muß auch hier weiter spritzen. Im 
Schutz der Anonymität vieler Gefan
gener floriert ein reger Handel mit 
Heroin. Ein lohnender Handel! 

Aus einem Gramm, das draußen ca. 
200 DM l<ostet, werden hier durch 
Streckungsmittel bis zu 15 Portionen 
gemacht, die pro Portion für 50 DM 
verkauft werden. Der Verbraucher -
der Junkie - \vird auf jeden Fall 
übervorteilt, weil bei diesem sg 
15estreckten Heroin oft nicht die er
wünschte Wirkung eintritt und 
schlimmer noch, er wird krank. 
Trotzdem wird , ja mu ß der Junkie 
immer wieder versuchen, an einen 
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''Schuß" zu kommen. l;:r wird alles 
verkaufen was er hat, auch sich 
selbst und wird oft noch als kleiner 
Dealer (Händler) mißbraucht. Einmal 
abhängig, ist es nahezu unmöglich, 
sich von dieser Sucht zu befreien -
noch dazu unter den hier herr
schenden Gegebenheiten. 

Wissenschaftler wissen um die Wirkung 
von Opiaten. Opiate, gleichgültig ob 
sie nun aus dem Saft des Schlaf
mohns gewonnen werden wie das 
Heroin oder ob sie aus der Retorte 
kommen wie das Methadon, gleichen 
in der Wirkung den Endorphinen, die 
körpereigene Morphine sind. Diese 
Zaubersubstanzen passen wie 
Schlüssel zu Rezeptoren, die sich 
geballt im Zwischenhirn befLnden, 
genau da wo die Lust erzeugt und 
der Schmerz gedämpft \vird. Die 
Endorphine mit ihren Rezeptoren sind 
der biochemische Ausdruck des Lust
prinzips, die archaische (aus sehr 
früher Zeit stammend) Steuerung 
menschlichen Tuns. 

Wie mit den körpereigenen Stoffen 
reagieren die Rezeptoren im Gehirn 
mit den Opiaten, von denen das 
Hero"L1 das stärkste der Menschheit 
bekanntgewordene Euphorikum ist. Es 
vermag dem Gehirn das zu zeigen, 
was die Mythen der Völker in längst 
vergangeneo Zeiten als Paradies be
schrieben. 

Aus der Erfahrung eines absoluten 
Glücks resultiert das wesentliche der 
Sucht : die psychische Abhängigkeit. 
Die Erinnerung an jenes \ronderbare 
Gefühl treibt einen Abhängigen, es 
\vieder und wieder zu versuchen. 
Zugleich stören Opiate - und hierin 
liegt die Ursache körperlicher 
Abhängigkeit - allerfeinste Abläufe 
in jeder einzelnen Nervenzelle, die 
jedoch immer nach einem 
Gleichgewicht ihres Stoffwechsels 
strebt. Hört die Wirkung des Opiats 
auf, so vollzieht sich die zelluläre 
Anpassung~ umgekehrt, mit rasender 
Geschwindigkeit und schmerzhaften 
Turbulenzen in jeder Nervenzelle . Die 
~enschen zittern und krümmen sich, 
frieren und schwitzen zugleich, sie 
erbrechen und haben Durchfall. Aber 

am schlimmsten sind die Angst
zustände und Depressionen. 

Die oben geschilderten Symptome 
kennt jeder Fixer und leidet dar
unter. Für die im Gefängnis ein
sitzenden Fixer sieht es noch 
schlimmer aus: sie ziehen sich stän
dig Eiterbeulen zu, weil sie das 
Heroin nie rein kaufen können, 
sondern vermischt mit allem Erdenk
lichen, was weiß und pulvrig ist. Sie 
holen sich, wenn die Spritze rundum 
geht, nicht nur Aids, sondern auch 
die Gelbsucht. Ihr schlechter Gesund
heitszustand ist weniger eine Folge 
der Opiate als ihre Situation, die 
wiederum eine Folge der Gesetz
gebung ist. 

In den Gefängnissen wird das Ver
sagen des Gesetzgebers, der Richter, 
ja der gesamten Justiz besonders 
deutlich. Drogenabhängige in den 
Gefängnissen einzusperren, zeugt von 
enormer Menschenveracntung. Drogen
abhängige sind kranke Menschen, die 
von ihrer Krankheit geheilt werden 
müssen. Mehrere Monate oder Jahre 
des Aufenthalts im Gefängnis können 
sie nicht von ihrer Sucht befreien, 
und so werden sie nach ihrer Ent
lassung wieder mit dem weitermachen 
weshalb sie verurteilt wurden. Die 
Jagd nach der Droge und deren 
Finanzierung beginnt erneut - der 
Kreis schließt sich! 

Durch den Gefängnisaufenthalt gibt 
es auch keine Zeit der Entwöh

nung für den Fixer, denn auch hier 
bekommt er das Heroin - so viel er 
will und bezahlen kann. Trotz einer
Sicherheitsabteilung, verstärkter Be
sucher-kontr-ollen, einheitlicher Zellen
möblierung, Zäune über Zäune auf 
dem gesamten Anstaltsgelände, über
raschenden Zellenkontrollen, Meetings 
nur noch im Sprechzentrum li/lll und 
vielem mehr, kann (oder will) die 
Anstaltsleitung nicht verhindern, daß 
Heroin in die Justizvollzugsanstalt 
kommt. 

Durch diese Unfiihigkeit nimmt man in 
Kauf, daß Gefangene, die nie Drogen 
genommen haben,. hier im Gefängnis 
zu Fixern \rorden, Dies ist unverant
wortlich und durchaus kein Einzelfall. 
\venn der Gesetzgeber keinen anderen 
Ausweg sieht als Fixer in Gefängnisse 
einzusperren, dann doch bitte in 
einem separatem Haus, ohne Kontakte 
zu anderen Gefangenen. Ln diesem 
Haus müßten die Abhängigen von 
speziell geschultem Personal - Thera
peuten und Är-zten - betreut werden. 

Außerdem sollte gerade mit Fixern in 
Gefängnissen ein Methadonprogramm 
durchgeführt werden. Dies \ifürde -
neben der schrittweisen Entwöhnung 
- auch noch die Heroinszene in den 
Gefängnissen austrocknen. - kali-



Merkblatt des Strafvollzugsarehivs zum Thema: 

Aids und Recht 
im .Strafvollzug 

Nach den in em1gen Bundesländern 
durchgeführten Reihenuntersuchungen 
an Gefangenen ist davon auszugehen, 
daß zwischen 1,6 <!.> (Rheinland-Pfalz) 
und 3.l c" (Nordrhein-\"estfa1en) aller 
Gefangenen HIV- positiv sind. Für 
diese Betroffenen stellen sich Fragen 
innerhalb des Vollzuges (vollzugs
rechtliche Probleme) und Fragen nach 
der Möglichkeit vor zeitiger Entlas
sung (vollstreckungsrechtliche Pro
bleme), die im folgenden kurz beant
\vOrtet werden sollen. 

I . Vollzugsrechtliche 
Probleme 

1. Unmittelbar nach dem Strafantritt 
findet eine ärztliche Untersuchung 
statt ( § 5 Abs. 3 StVollzG). Der 
Gefangene kann verlangen, daß ei., 
HlV-Antikörper- Test durchgeführt 
wird CEntschließung des Strafvoll
zugsausschusses der Länder vom 17. 
10.19851. 

Ob ein solcher Test auch gegen den 
\Villen des Gefangenen durchgeführt 
werden darf, ist umstritten: Bayern 
hat als bisher einziqes Bundesland 
A LDS -'Ur übertragbaren Krankheit im 
Sinne des Bundesseuchengesetzes 
erklärr; Ansteckungsverdächtige 
haben daher in Bayern ''die erfor
derlichen Untersuchun~en" nach § 32 
Abs. :! Hundesseuchengesetz zu 
dulden. In allen übri~en Hundeslän
dern bietet § 101 SlVollzG die 
einzige ~echtsgrundlage; dunüch sind 

medizinische Untersuchungen auch 
gegen den Willen des Ge fangenen 
"bei schwerwiegender Gefahr für die 
Gesundheit des Gefangenen oder bei 
Gefahr für die Gesundheit anderer 
Personen zulässig." Dies setzt jedoch 
die Erforderlichkeit und die Verhält
nismäßigkeit einer solchen Zwangs
maßnahme voraus. Bei Androhung 
eines Zwangstests kann wie folgt 
argumentiert werden: 

Ein H1V-Antikörper-Test ist ohne 
meine Einwilligung nur dann zulässig, 
wenn Gefahr für die Gesundheit 
anderer Personen besteht (§ 101 Abs. 
1 StVollzG). Dies ist jedoch nicht der 
Fall, da ich selbst im Falle einer 
Infektion im alltäglichen Umgang 
nicht ansteckend wäre. Außerdem 
setzt die Zwangsbehandlung voraus. 
daß der verfolgte Zweck auf keine 
andere \\'eise erreichbar ist ( § 9L 
Abs. 1 StVollzG) . Zur Abwehr even
tueller Gefahren sind milder e Mittel 
(Aufklärung, Verteilung von Kondo
men, von sterilen Spritzen etc. ) vor
handen. Schließlich muß unmittel
barer Zwang unterbleiben, "wenn ein 
durch ihn zu erwartender Schaden 
erkennbar außer Verhältnis zu dem 
angestrebten Erfolg steht" ( § 96 
Abs. 2 StVollzG) . Angesichts der 
Unzulänglichkeit der verfügbaren 
Testverfahren einerseits, den medizi
nischen Risiken und den psycho
sozialen Foh~en andererseits steht 
der Schaden außer Verhältnis zum 
angestrebten Erfolg Wlnch 1987, S. 
46: Bruns. in: Arbeitskreis 1987. S. 
15). 

2. Dos Strafvollzugs~eserz kennt 
keine Sonderbestimmungen für IIIV
Posittve; diese stnd d<.~her in Arbeit, 

Freizeit und Unter bringung grund
sätzlic h wie alle anderen Gefangenen 
zu behandeln. ln einzelnen Bundes
ländern wird Jedoch die Isolierung 
von HLV-posttiven Gefangenen. ja 
sogar von "Testverweigerern" prakti
ziert (Singhartinger, S. 127 ff) . 
Dabei ist zwischen völliger und teil
weiser Isolierung zu un terscheiden: 

Die völlige Isolierung is t nach dem 
Strafvollzugsgesetz nur unter den 
Voraussetzungen der §§ 88 Abs. 2 
Ziff. 3 (vorübergehende Absonde
rung), des § 89 (Einzelhaft) oder als 
Disziplinarmaßnahme nach § 103 Abs. 
1 Ziff. 5 {getrennte Unterbringung 
während der Freizeit für maximal L 
Wochen), bzw. nach § 103 Abs. 1 
Zi.ff. 9 StVollzG (Arrest bis zu L 
Wochen) zulässig. Da diese Voraus
setzungen meist fehlen, weichen 
manche Anstalten auf § 17 Abs. 3 
StVollzG aus, wonach die gemein
schaftliche Unterbringung während 
Arbeit und Freizeit eingeschränkt 
werden kann, "wenn es die Sicher
heit oder Ordnung der Anstalt erfor
dert" . ln diesem Fall darf der Kon
takt zu }.litgefangenen Jedoch nur 
eingeschränkt. nicht völlig verhindert 
werden (Calliess/Müller-Dietz § 17 
Rz. 6 ; AK Feest § 17 Rz. 5 : 
Sch\vind/Böhm § 17 Rz. 5) . 

Gegen jegliche lsola tionsmaßnahmen 
wegen AIDS sollte der Betroffene 
gerichtlichen Rechtsschutz bei der 
Strafvollstreckungskammer suchen. 

3. Die Vollzugsbehörde lind der 
Anstaltsarzt haben die Verpflichtung. 
für d ie körperliche ltnd geistige 
Gesundheit des Ge fangeneo zu sorgen 
(§ 56 Abs. I StVollzG) . D,uu g~hört 
auch die Unterstützung des Ge fange-
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nen bei notwendigen Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz und zur Hygiene 
( § 56 Abs. 2 StVollzG). Zur Vermeidung 
einer HlV-lnfektion wird allgemein 
zur Venvendung von Kondomen beim 
Geschlechtsverkehr und zur Venven
dung steriler Spritzen bei intrave
nösen Injektionen geraten. In 
Gefängnissen ist für derartige Vor
beugungsmaßnahmen die Kooperation 
der Anstalt erforderlich und geboten. 
Diese müßte daher für die kostenlose 
oder kostengünstige Ausgabe von 
Kondomen, bzw. sterilen Spritzen 
sorgen. Die Ausgabe von Kondomen 
wirft keinerlei juristische Fragen auf. 

Gegen die Ausgabe von Spritzen wird 
hingegen häufig angeführt, daß die 
Verantwortlichen sich nach § 29 Abs. 
1 Nr. 10 BtmG strafbar machen 
würden. In der juristischen Literatur 
überwiegen jedoch neuerdings die 
Stimmen, rlie eine Strafbarkeit bei 
prophylaktischer Spritzenausgabe 
verneinen (Kreutzer 1987; Bruns 
1987; Ulrich 1987). Das Überlassen 
von Einwegspritzen dient nicht der 
Erleichterung des Drogengenusses, 
sondern nur der Eindämmung der 
damit verbundenen erheblichen lnfek
tionsgefahr. 

4. HIV-Positive können beim Auf
tauchen weiterer Krankheitssymptome 
versuchen, in ein Anstaltskranken
haus oder in eine für die Pflege 
besser geeignete Vollzugsanstalt ver
legt zu werden { § 56 Abs. 1 
StVollzG) . 

Können die Symptome in einem Voll
zugskrankenhaus nicht erkannt oder 
behande 1t werden, dann ist der 
Gefangene in ein Krankenhaus außer
halb des Vollzuges zu verlegen ( § 56 
Abs. 2 StVollzG) . Spätestens im zwei
ten Krankheitsstadium - sollte dies 
beantragt werden. Für einen AIDS
erkrankten Gefangenen (LAS- Stadium 
oder Vollbild AIDS) kann Spezialbe
handlung in einem fr eien Kranken
haus angezeigt sein (Ulrich 1987, S. 
31) . Über die Notwendigkeit der Ver
legung entscheidet der Anstaltsarzt, 
über die Verlegung selbst der 
Anstaltsleiter. Die erforderliche Ver
legung darf nicht dadurch umgangen 
werden, daß dem Gefangenen nahe
gelegt wird, einen Antrag auf Haft
unterbrechung zu stellen (Calliess/
Müller- Dietz § 65 Rz. 2), was aus 
Kostengründen getan wird. 

II . Vollstreckungsrechtliche 
Probleme 

Eine optimale medizinische Versorgung 
wird bei HIV-Positiven letztlich nur 
außerhalb von Gef3ngnissen möglich 
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sein. Untersuchungen zeigen, daß der 
Krankheitsverlauf entscheidend durch 
psychische Faktoren beeinflußt 
werden kann (Ramloch- Sohl 1986) . 
Die erforderliche psychische Ausge
glichenheit wird jedoch in totalen 
Institutionen schwerer erreichbar 
sein als außerhalb. Eine rasche Ent
lassung ist daher anzustreben, wobei 
folgende Möglichkeiten ( teilweise 
auch nebeneinander) in Frage 
kommen: 

1. Strafunterbrechung setzt voraus, 
daß "wegen einer Krankheit von der 
Vollstreckung eine nahe Lebensgefahr 
für den Verurteilten zu besorgen ist" 
( § 455 Abs. 4 Ziff. 2 StPO) . Dies 
wird immer dann der Fall sein, wenn 
der psychische Streß des Anstalts
lebens zu einer Verschlechterung des 
Zustandes führt. Im zweiten oder 
dritten Stadium der Infektion wird 
auch regelmäßig die weitere Bedin
gung des § 455 Abs. 4 StPO erfüllt 
sein, nämlich, daß das Fortbestehen 
der Krankheit "für eine erhebliche 
Zeit" zu erwarten ist. Der Antrag ist 
an die Staatsanwaltschaft als Voll
streckungsbehörde zu richten . 

2. Begnadigung setzt voraus, daß die 
weitere Vollstreckung eine außerge
wöhnliche Härte wäre. lm dritten 
Krankheitsstadium wird dies immer 
der Fall sein. Aber auch vorher kann 
eine Verkürzung der Strafe un 
Gnadenwege beantragt werden, wenn 
das Gericht die Erkrankung bei der 
Strafzumessung nicht mildernd 
berücksichtigt hat (wie der Bundes
gerichtshof es neuerdings fordert : 
BGH Strafverteidiger 1987, S. 345) . 
Der Antrag ist bei der zuständigen 
Gnadenbehörde zu stellen. Meist ist 
dies der Ministerpräsident des Landes, 
der den Antra;, aber notfalls an die 
richtige Stelle weiterleiten wird. 

3. Halbstrafen- Entlassung kann nach 
§ 57 Abs. 2 StGB erfolgen, wenn "die 
Gesamtwürdigung von Tat, Persönlich
keit des Verurteilten und seiner Ent
wicklung während des Strafvollzugs 
ergibt, daß besondere Umstände vor
liegen" . Dies wird bei einer fortge
schrittenen A LOS- Erkrankung regel
mäßig der Fall sein. Anders als bei 
der Begnadigung ist jedoch hier eine 
positive Prognose Voraussetzung, d . 
h . es muß verantwortbar sein zu 
erproben, ob der Verurteilte außer-

halb des Strafvollzugs keine Straf
taten mehr begehen wird. 

Der Antrag ist an die Strafvoll
streckungskammer zu richten. 

4. Ein Zweidrittel- Antrag braucht 
streng genommen nicht gestellt zu 
werden. Die Aussetzung des Straf
restes zur Bewährung muß zum Zwei
drittel- Zeitpunkt von Amts wegen 
geprüft werden. Auch hier ist 
positive Prognose Voraussetzung. 

5. Ein Reststrafen-Gesuch muß 
gestellt werden, falls ein widerrufe
ner Strafrest verbüßt wird. Das 
gleiche gilt für den Fall, daß die 
Strafvollstreckungskammer eine Aus
setzung des Strafrestes zur Bewäh
rung zum Zweidrittelzeitpunkt abge
lehnt hat. Der Antrag auf Rest
strafen-Aussetzung ist bei der Straf
vollstreckungskammer zu stellen. 
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zugsgesetz, 2. Aufl., Neuwied 1982. 
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§§ 108 Abs. 1 , 3, 109 Abs. 1 StVollzG (Rechtsnatur der 
Beschwerde im Sinne des § 108 Abs. 1 StVollzG) 

1. Die Verfügung, mit der: es der: Anstaltsleiter abgelehnt 
hat , de n Bedienstete n ein Anklopfen an der Zellen türe 
des Antragstellers vorzuschreiben, ist eine Maßnahme 
zur Regelung einer einzelne n Angelegenheit auf dem 
Gebiet des Strafvollzugs im Sinne des § 109 Abs. 1 
StVollzG. 

2. Eine " Beschwerde" nach § 108 Abs. 1 StVollzG kann 
nicht g enerell als Dienstaufsic htsbeschwerde angesehen 
werden. Das ergibt sich aus § 108 Abs. 3 StVollzG, 
wonach neben der Beschwerde nach § 108 Abs. 1 
StVollzG die Di enstaufsich tsbeschwerde unbe rührt 
bleib t. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt a . M. vom 18. 
~ovember 1986 - 3 Ws 8L.6/86 (StVollz) -

Gründe: 

Durch den angefochtenen Beschluß hat die St rafvoll
streckungskammer den Antrag des Strafgefangenen auf 
gerichtliche Entscheidung vom 27.3.1986 als unzulässig 
verworfen. Dieser Entscheidung liegen folgende Fest
stellungen zugrunde: 

Mit einem als " Beschwerde" gemäß § 108 St VollzG be
zeichneten Schreiben vom L.3. 1986 wandte sich der 
Antragsteller an den Anstaltsleiter und führte Beschwerde 
darüber, daß an den Zellen von den Bediensteten, wenn 
die Türen von diesen geöffnet wUrden , nicht zuvor ange
klopft werde . Hierauf lehnt e es der Anstaltsleiter mit 
Verfügung vom 25.3.1986 aus mehre~:en Gründen ab. den 
Bediensteten ein Anklopfen vorzuschreiben. 

Hiergegen richtet sich der Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung, der von der Kammer deshalb als unzulässig 
verwor fen wurde, weil gegen die "Zurückverweisung einer 
Dienstaufsichtsbeschwerde, die hter offenkundig vorliege," 
ein Antrag nach § 109 StVollzG nicht zulässig sei. 

Gegen die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer ha t 
der Antragsteller form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde 
eingelegt und begründet, Prozeßkostenhilfe unter Beiord
nun~ eines Rechtsanwalts beantra~t und außerdem Kosten
beschwerde erhoben. 

Dem Antragsteller wa r für das Rechtsbeschwerdeve rfahren 
Prozeßkostenhilfe zu he•.rilligen, weil er mit dem Rechts
mittl!l, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen 
ergibt, einen vorläufi~en Erfolg hat und die Kosten der 
Prozeßführung nichL ousbringen kann (§§ 120 Abs. 2 
SLVollzG, ll.l %PO}. Die Beio~:dnun~ eines l~echtsanwalts 

wur Jedoch mangels Errorderlichkeit abzulehnen (§ 121 
Abs. 2 lPO). 

fiAFTI{RCHT 
_, 

Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 116 Abs. 1 StVollzG 
zulässig, weil die Nachprüfung der Ents\heidung zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist. 
Die Rechtsbeschwerde ist auch mit der Sachrüge 
begründet , weil die Strafvollstreckungskammer den Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung zu Unrecht als unzulässig 
verworfen hat. Die VerfUgung vom 25.3. 1986, mit der es 
der Anstaltsleiter abgelehnt hat, den Bediensteten ein 
Anklopfen an der Zellentür vor zuschreiben, ist eine Maß
nahme zur Regelung einer einzelnen Angelegenhe it auf 
dem Gebiete des Strafvollzuges im Sinne des § 109 Abs. 1 
StVollzG (vgl. dazu Calliess/Müller-Dietz, StVollzG, L. 
Aufl. , § 109 Rdn~:. 6- 8) . Mit der genannten VerfUgung hat 
der Ansta ltsleiter den Erlaß der vom Antra gsteller 
begehrten Maßnahme, nämlich das Anklopfen der Bedien
steten vor Betreten der Zelle , abgelehnt. Hiergegen ist 
gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 StVollzG der Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung zulässig. 

Die Auffassung der Kammer, der Antragsteller habe mit 
seinem Schreiben vom 4.3.1986 lediglich Dienstaufsichts
beschwerde erheben wollen, embehrt einer tatsächlichen 
Grundlage . Daß eine "Beschwerde'' nach § 108 Abs. 1 
StVollzG gerade nic ht generell als Dienstaufsichtsbe
schwerde angesehen werden kann, ergib t sich aus § 108 
Abs. 3 StVoUzG, wonach neben der Beschwerde nach § 108 
Abs. 1 die Dienstaufsichtsbeschwerde unberührt bleibt. lm 
vorliegenden Fall ist jedenfalls die "Beschwerde" na ch § 
108 Abs. 1 StVollzG als Antrag auf Erlaß e iner Vollzugs
maßnahme im Sinn des § 109 Abs. 1 StVollzG an zusehen, 
deren Ablehnung demgemäß auch gerichtlich anfech tbar 
ist. 

Somit war der angefochtene Beschluß mit Ausnahme der 
Fest setzung des Gegenstandswertes aufzuheben und die 
Sache mangels Spruchreife zur neuen Entscheidung an die 
Strafvollstr eckungskammer zurückzuweise n ( § 119 Abs. L. 
StVollzG) . Die Strafvollstreckungskammer wird nunme hr 
über die Rechtmäßigkeit der Verfügung vom 25.3.1986 zu 
befinden haben . 

Die erhobene Kostenbeschwerde ist gegenstandslos, weil 
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gemäß § 
119 Abs. 4 StVollzG auch die Aufhebung der Kost enent
scheidung mit umfaßt. 

Entnommen aus Zeitschrüt für Strafvollzug und Straf
fälligenhilf~ 36. Jahrgang, Heft 6, Seite 381, Dezember 
1987 

§§ 3 Abs. 1, 102 ff. StVollzG (Eigenmäc htiges Verhängen 
des Sichtspions) 

1. Einem (Jugend- ) Strafgef~enen steht nicht das Rec ht 
z u, eigenmächti.~ die Sicht durc h das Verhängen des 
Zelle nspions zu behinde rn. Wird ge~en ihn eine Diszi
plinarmaßnahme verllän~t, so kann dies nicht bean
standet werde n. 

2. Offen bleibt, ob und unter welchen Voraussetzungen 
einem Strafgefangenen vom Anstaltsleiter zu gestatten 
ist, zeitweise den Sic htspion zu verhän~en. 

Beschluß des Obedandes~erichts Hamm vom L. Dezember 
1986 - 1 VAs 83/86 -

En tnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhille , 36. jahr~ang, He ft 6. Seite 368. Dezembe~: 
1986 
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§ 70 StVollzG (Besitz von Gegenständen zur Freizeilbe
schäftigung) 

Der Leiter der JVA Tegel wird ve rpflichtet, dem Gefange
nen während der Freizeit - d. h. außerhalb der allgemei
nen Arbeitszeit der Strafgefangenen - den Besitz von 
Malutensilien zum Malen von Bildern, d. h_ Pinsel, Farbe, 
Papier und Leinwand, zu gestatten. 

Die Kosten des gerichtlichen Verfahre ns und die not
wendigen Auslagen des Antragstellers fallen der Landes
kasse Berlin zur Last. 

LG Berlin, Beschluß vom 15. Januar 1988 - 546 StVK 
223/87 Vollz -

Aus den Gründen: 

Der Strafgefangene, der in der ]VA Tegel eine Freiheits
strafe von zehn Jahren verbüßt, beschäftigt sich seit 
langem mit dem Malen von Bildern. Tm Juni 1985 wurde bei 
einet Kontrolle seiner Zelle in einem besonders dicken 
Bild mit doppelten Boden Teile einer Anlage zur Herstel
lung von Alkohol entdeckt. Daraufhin widerrief der 
Anstaltsleiter die dem Gefangenen erteilte, als "Bastei
erlaubnis" bezeichnete Erlaubnis zum Besitz von Maluten
silien. Im November 1986 beantragte der Gefangene ihm 
erneut den Besitz von Material zum Malen von Bildern und 
zwar von Pinsel, Farbe, Papier und Leinwand zu seiner 
Freizeitbeschäftigung zu erlauben. Diesen Antrag lehnte 
der Anstaltsleiter mit dem Bescheid vom 2. Dezember 1986 
ab und die Kammer bestätigte diesen Bescheid mit 
Beschluß vom 19. März 1987. Auf die Rechtsbeschwerde 
des Strafgefangenen hob das Kammergericht den Beschluß 
der Kammer sowie den Bescheid des Leiters der ]VA Tegel 
auf und verpflichtete den Leiter der JVA Tegel, den 
Gefangenen unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Senats neu zu bescheiden. Das Kammergericht sah sich 
daran g ehindert, über den von dem Strafgefangenen 
geltend gemachten Anspruch auf Aushändigung der Mal
utensilien selbst zu entscheiden, weil die Sache insoweit 
nicht spruchreif war. Es konnte zu diesem Zeitpunkt 
insbesondere nicht darüber befinden, ob sich der Besitz 
des Ge fangenen nach seiner Überlassung des Malmaterials 
noch in einem angemessenen Umfang halten würde, weil 
der Bescheid des Anstaltsleiters darüber nichts aussagte. 

Mit dem vorliegenden Antrag wendet sich der Strafgefan
g ene gegen den Bescheid des Te ilanstaltsleiters vom 22. 
Juli 1987 in dem wiederum die Malutensilien abgelehnt 
worden sind. Der Bescheid hat im wesentlichen folgenden 
Inhalt: 

auf den Antrag Ihrer Prozeßbevollmächtigten vom 
20.11.1986 und unter Beacht ung des Beschlusses des 
Kammergerichts Berlin (Az.: 5 Ws 160/87 Vollz) vom 
18.06.1987 teile ich Ihnen mit, daß ich mich der zeit 
nicht in der Lage sehe, Ihnen die Genehmigung zum 
Besitz von Malutensilien zum Malen von Bildern, und 
zwar von Pinsel, Farbe, Papier und Leinwand, zu 
erteilen. 

Gemäß § 70 ( 1) StVollzG dar f der Gefangene in ange
messenem Umfang u. a . auch Gegenstände zur Freizeit
beschäftigung besitzen. 

Dies gilt dann nicht, wenn der Besitz oder die Über
lassung dieser Gegenstände gern. § 70 (2) Nr. 2 
StVollzG das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt gefährden würde. 

Diese o . g . Versagungsgründe sind im vorliegenden Fall 
gegeben. 

Sie hatten am 19.06.1985 in einem in ihrem Haftraum 
befindlichen besonders dicken Bild mit doppeltem Boden 
Teile einer Brennanlage versteckt und sind zudem seit 
1982 (Aufnahme in der Teilanstalt lll) häufig alko
holisch beeinflußt und/oder im Besitz von Alkohol 
gewesen, so daß in jedem Fall die Ordnung der Anstalt 
gefährdet war. 
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Aus diesen Gründen ist mit Bescheid vom 09.07.1985 die 
Ihnen am 13.12.1982 erteilte Basteigenehmigung widerrufen 
und mit Bescheid vom 28.06.1985 eine Disziplinarmaßnahme 
(7 Tage Arrest, einschließlich Freistundensperre und 
Besuchsverbot ) verhängt worden ... " 

Der Strafgefangene ist der Ansicht, daß der Bescheid, 
in dem ihm weiterhin jeglicher Besitz von Malutensilien 
verweigert wird, der Rechtsauffassung des Kammergerichts
beschlusses vom 18. Juni 1987 widerspricht. Der Anstalts
leiter ist der Auffassung, daß der Bescheid seines Teilan
staltsleiters vom 22. Juli 1987 den im Beschluß des 
Kammergerichts enthaltenen Ausführungen Rechnung trägt. 
Er ist der Ansicht, daß der ausführliche Beschluß des 
Kammergerichts keinerlei Ausführungen enthält aus denen 
man schließen könnte, daß im Falle des Strafgefangenen 
Malutensilien zuzulassen wäre, die Anstalt lediglich deren 
Umfang festzusetzen hätte. Er entnimmt dem Kammerge
richtsbeschluß, daß durchaus Gründe vorliegen könnten, 
den Besitz der begehrten Malutensilien zu verweigern, daß 
jedoch solche Gründe seitens der Anstalt bis zum Zeit
punkt der Entscheidung des Kammergerichts nicht vorge
tragen worden waren. Dies sei durch den angegriffenen 
Bescheid jetzt nachgeholt worden. 

Der Anstaltsleiter sieht sich auch nicht in der Lage, dem 
Antragsteller die Malutensilien in der Freizeit auszuhän
digen und die fertigen Bilder jedoch mit der Maßgabe zu 
seiner Habe zu nehmen, diese vor seiner Haftentlassung 
nicht außerhalb der Anstalt verbringen zu dürfen. Hierin 
sieht er eine Beschränkung der Verfügungsgewalt des 
Strafgefangenen über sein Eigentum, das nach dem Straf
vollzugsgesetz nicht möglich i.st. 

Aus dem Vorbringen des Anstaltsleiters ist nicht zu ent
nehmen, daß er die Malutensilien auch deswegen verwei
~ert, weil sich der Besitz des Gefangenen nach einer, 
Uberlassung des Malmaterials nicht mehr in einem ange
messenen Umfang hält. 

Dem Antrag des Strafgefangenen ist stattzugeben. Nach 
den Ausführungen des Kammergerichts im Beschluß vom 18. 
Juni 1987 gewährt § 70 Abs. 1 StVollzG dem Gefangenen 
einen Rechtsanspruch auf den Besitz von Gegenständen, 
die seiner Freizeitbeschäftigung dienen. Die Vollzugs
behörde darf ihm einen bestimmten Gegenstand nur dann 
verweigern, wenn dies entweder die nach § 70 Abs. l 
StVolizG bestimmte Begrenzung des Besitzes auf einen 
angemessenen Umfang erfordert worauf sich der 
Anstaltsleiter nicht beruht - oder wenn einer der in § 70 
Abs. 2 StVollzG genannten sonstigen Versagungsgri.lnde 
vorliegt. Das Kammergericht hatte in dem o. a . genannten 
Beschluß bereits ausgeführt, daß die fehlende Bereit
schaft des Gefangenen zur Mitwirkung am Vollzugsziel die 
Verweigerung der Malutensilien nicht rechtfertigen könne. 
§ 70 Abs. 2 StVollzG gibt dem Anstaltsleiter also keine 
Aandhabe, einem Gefangenen einen der Freizeitbeschäfti
gung dienenden Gegenstand zu versagen, um ihn auf diese 



We ise zu einer Änderung seines Verhatrens im Vollzug zu 
veranlassen. Ein derartiges Vorgehen des Anstaltsleiters 
ist zum einen deshalb unzulässig, weil es sich auf den 
Gefangenen als versteckte Disziplinarmaßnahme auswirkt 
(selbst im Rahmen eines Disziplinar verfahrens ist der Ent
zug von Freizeitgegenständen nach § 103 Abs. 1 Nr. 4 
StVollz.G nur befristet möglich), zum anderen steht ihm der 
unmißverständliche Wortlaut des § 70 Abs. 2 Nr. 2 
StVollzG entgegen. Wie das Kammergericht weiter ausführt, 
entfällt danach das Recht des Gefangenen auf die Über
lassung eines bestimmten Gegenstandes nur, wenn dessen 
Besitz selbst eine Gefährdung des· Vollzugsziels mit sich 
brächte. Es müssen mithin konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, daß gerade der Besitz dieses Gegenstandes der 
Resozialisierung des Gefangenen abträglich wäre. Im Vor
verfahren hat das Kammergericht festgestellt, daß darüber 
nichts dargetan war. Auch in dem neuen Bescheid des 
Teilanstaltsleiters vom 22. Juli 1987 und ir1 dem Vortrag 
des Anstaltsleiters im vorliegenden Verfahren sind keine 
Tatsachen vol."getragen, nach denen der Besitz der begehr
ten Malutensilien während der Freizeit der Resozialisierung 
des Gefangenen abträglich wäl."e. Daß del." Antragsteller 
vor seiner Inhaftierung kein regelmäßiges Arbeitsein
kommen mehr hatte und zeitweilig seine lechschulden und 
seinen Alkoholbedarf du!."ch Veräußerung von selbstgemal
ten Bildern beglich und finanzierte, und daß er schließlich 
selbstgemalte Bilder gegen eine scharfe Waffe eintauschte, 
verbietet nicht die Aushändigung der Malutensilien. Das 
frühere strafbare Verhalten ist keine Folge des Bilder
maiens g ewesen, die lechschulden , bzw. die Waffe hätte 
der Antragsteller ebenso aus einem anderen Arbeitsein
kommen finanzieren können. Auch die Äußerung des 
Gefangenen, er habe den Besuch der Alkoholtherapiegruppe 
nicht nötig, weil er sich im Vollzug eine Flasche für 
80,-- DM besorgen könne, ist in diesem Zusammenhang 
nicht relevant . Allein durch den Besitz der Malutensilienl 
und der dadurch ermöglichten Herstellung der Bilder 
erlangt der Verurteilte noch nicht den Alkohol . Erst durch 
zwei weitere Möglichkeiten, nämlich den Ve!."kauf der 
Bilder und das Einschmuggeln des Alkohols in den Vollzug 
käme de~: Antl."agsteller in den Besitz von Alkohol. Beides 
- insbesondere die Vel."äußerung der Bilder - sind keine 
unmittelbare Folge des Besitzes von Malutensilien. Sie 
setzen weiter Handlungen des Strafgefangenen voraus, die 
im l\oJeifel nicht ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters 
erfolgen könnten. Ob und ggfs. wann und unter \oJelchen 
Bedingungen ggfs. Bilder veräußert werden könnten, ist 
nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Anhalts
punkte, aus denen sich eine nicht unerhebliche Beein
trächtigung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
befürchten läßt, hat der Anstaltsleiter auth im vorliegen
den Verfahren nicht vorgetragen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 121 Abs. 4 
StVollzG, L67 Abs. 1 und 473 Abs. 3 StPO. Die Festsetzung 
des Streitweetes •fo1gt aus den §§ L.8 a, 13 Abs. GKG. 

§§ 162 ff. StVollzG (Keine ve!."Waltungsgerichtliche Übel."
prüfung von Allgemeinverfügungen betr. Anstaltsbeiräte) 

Ein Normenkontrollantrag gegen eine landesrechtliche All
gemeinverfügung über die Bes t ellung vo~ Mitglied ern der 
Anstaltsbeiräte ist nicht zulässig . Die Uberprüfung einer 
solchen Nonn unterliegt nicht der Gerichtsbarkeit des 
Verwaltungsgeric htshofs, sondern d er ordentlichen 
Gerichtsbarkeit. 

Beschluß des Verwaltun~sgerichtshofs Baden-Württemberg 
vom 16. Ma.l."Z 1987 - 10 S 166/86 -

Entnommen uus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. jahrgung, Heft 6, Seite 384, Dezember 
1987 

§ 56 StGB (Herücksichtigung einer Aids-Erkrankung bei 
der Strafaussetzung zur Bewährung) 

Die manifest e Erkrankung eines Angeklagten an der 
lmmunschwäche Aids kann sic h sowohl auf eine Bejahung 
einer günstigen Sozialprognose als auch auf die Bejahung 
besonderer Umstände dann auswirken, wenn zu erwarten 
ist, daß die a uf Drogenmißbrauch zurückzuführende 
Infektion den Angeklagten aufrüttelt, sein Leben mit ent
sprechender Hilfestellung zu ändern und erneute Straf
f älligkeit zu vermeiden. 

LG Bedin, Urt . v. 4.8.1987 - (510) 52 Js 614/87 KLs 
35/87 

Sachverhalt: 

I. Das LG verurteilte den Angekl. wegen versuchten Dieb
stahls in einem besondel."en schweren Fall u. wegen Dieb
stahls im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Nöti
gung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 J. u. 9 M., die 
es zu!." Bewährung aussetzte, obwohl er vielfach, auch 
einschlägig vorbestl."aft war u. erhebliche Freiheitsstrafen 
verbüßt hatte. Die vorliegenden Straftaten beging de~: 
Angekl., um sich Mittel zur Befriedigung seine~: lang
jährigen Heroinsucht zu beschaffen. Bei dem Angekl. lagen 
die Voraussetzungen des § 21 StGB vor. 1983 el."gab ein 
Bluttest, daß er sich die lmmunsch\väche Aids zugezogen 
hatte; 1985 brach die Krankheit aus. 

Aus den GDWnden: 

t<Effi/C SORGt - IC..H ß[J<OMME 
.Srt: fR.[t - VriD Wttv'N ~ S 
/'II!C.E{ IH'R.~N L~TZ.Tt;N 
?FENIIIG K051ET f 

Die Gesamtfreiheitsstrafe ist von der Kammer gemäß § 56 
Abs. 1 und Abs. 2 StGB zur Bewährung ausgesetzt worden, 
um den Angekl. die möglichel."Weise letzte Chance zu 
geben, mit del." fast übermächtigen langjährigen Drogen
sucht du!."ch die angebotenen Therapiemaßnahmen fertig zu 
werden. Es soll auf ihn durch die ausgesetzte Freiheits
strafe verstärkter Motivationsdruck ausgeübt werden, die 
eingeleiteten Maßnahmen auch durchzustehen. lm Hinblick 
auf die schwere, inzwischen auch manifeste Erkrankung der 
Immunschwäche (nicht lediglich eine Infektion) mit der 
damit verbundenen derzeitig prekären gesundheitlichen 
Pmgnose konnte die gemäß § 56 Abs. 1 StGB et"forder
liche günstige Sozialprognose noch bejaht werden. \oJenn 
diese Feststellung auch seltsam anmutet, so geht das 
Gericht davon aus, daß die schlimme Erkrankung den 
Angekl. endlich aufgerüttelt hat und ihn Z\oJingt, sein 
Leben mit entsprechender Hilfestellung zu ändern und 
erneute Straffälligkeit zu vermeiden. Die besonde~:en 
Umstände in Gesamtschau von Person und Tat gemäß § 56 
Abs. 2 StGB sind im Aufklärungsbemühen, in der Immun
schwäche sowie im geringen Schaden nebst denkba~: 
geringer Gewaltanwendung ohne Verletzungen zu erblicken. 

Mitgeteilt von RAin Margarete v . Galen, Bedin. 

Entnommen aus Stra fverteidiger, 8. Jahrgang. Heft 1. Seite 
23. Janu<.~r 1988 
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§§ 35, 114 Abs. 2, 115 StVollzG (Eilentscheidung in der 
Hauptsache, Renovierungsarbeiten als wichtiger Anlaß für 
Sonderurlaub) 

1. Entscheidet die Strafvollstreckungskammer im Eilver
fahren nach § 114 Abs. 2 StVoUzG in der Hauptsac he, 
so liegt eine Entscheidung nach § 115 St VollzG vor, 
die mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden kann. 

2. § 35 StVollzG begründet keinen Rechtsanspruch des 
Gefangenen auf Gewährung von Sonderurlaub. Vielmehr 
obliegt es dem pflichtgemäßen Ermessen des Anstalts
leiters, ob er einem solchen Antrag sta ttgibt. Für eine 
positive Ermessensentscheidung der Vollzugsbehörde ist 
erst dann Raum, wenn ein "wichtiger Anlaß" gege ben 
ist. Die Anwendung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs 
unterliegt der gerichtlieben Überpiiifung. 

3. Es ist nicht ermessenswidrig, den Gefangenen für die 
von ihm beabsichtigten Renovierungsarbeiten auf den 
Regelurlaub zu verweisen. Angesichts des Zwecks des 
Regelurlaubs, den Gefangenen wieder in die Gesell
schaft einzugliedem, ist vom Gefangenen zu erwarten, 
daß er während des Regelurlaubs - wie jeder andere 
Bürger auch - normale Renovierungsarbeiten durch
führt. Nur bei ganz außergewöhnlich umfangreichen und 
vor allem dringenden Renovierungsarbeiten. die in der 
sozialen Situation des Gefangenen zur Wahrung der 
Wohnmöglichkeiten der Familie nicht zu verschieben 
sind und nur von ihm selbst erledigt werden können, 
wUrde der Kontakt zu Angehörigen durch die Verwei
sung auf den Regelurlaub beeinträchtigt und wäre . ihm 
daher nicht zuzumuten. 

Beschluß des Obe rlandesgerichts Hamm vom 5. März 1987 -
1 Vollz (Ws) 315/86 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. Jahrgang, He ft 6, Seite 378, Dezember 
1987 

§ 13 StVollzG (Urlaubseignung und erkennbare Mi ßbrauchs
gefahr) 

1. Eine "generelle Urlaubseignung" ist dem Strafvollzugs
gesetz fremd. Bei jeder Beurlaubung ist zu prüfen, ob 
die Voraussetzung für die Gewährung dieses Urlaubs 
vorliegen. - Dabei ist zu berücksichtigen, daß jeder 
dazu abgegebene Befund (hier: Gutachten) grundsätz
lich nur für eine Zeit abgegeben werden kann, die 
abgesehen und vom derzeitigen Standpunkt aus über
sehen werden kann. Weitere Zeiträume müssen notwen
digerweise späterer Beurteilung vorbehalten bleiben. 

2. Wenn bereits bei Beantragung eines ersten Urlaubs 
feststeht, daß eine Mißbrauchsgefahr zwar nicht bei 
erster, jedoch bei wiedemalter Beurlaubung erkennbar 
ist, so ist ein Strafgefangener bei richtiger Betrach
tungsweise als derzeit zur Beurlaubung ungeeignet 
anzusehen und kommt auch eine einmalige Beurlaubung 
nicht in Betracht. 

OLG Hamm, Beschl. v . 19.5.1987 - 1 Vollz (\vs) 116/87 

Zum Sachverhalt: 

Der Betr. verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe auf
grund eines Urteils aus dem Jahre 1977. 

Einen Antrag d es Betr. auf Gewährung von Urlaub beschied 
der Leiter der JV A am 24.10. 1986 abschlägig. Den hier
gegen gerichte ten Widerspruch des Betr. wies der Präsi
dent des Justizvollzugsamts zurück. Auf den Antrag des 
Betr. auf gerichtliche Entscheidung hat die StVK die 
Anstaltsleiterentscheidung und den Widerspruchsbescheid 
aufgehoben und den Leiter der JVA angewiesen, das 
Urlaubsgesuch des Betr. unter Beachtung der- Rechtsauf
fassung der StVK erneut zu bescheiden. 

Die Rechtsbeschwerde des Leiter-s der JVA blieb im 
wesentlichen ohne Erfolq. 
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Aus den Gtiinden: 

. .. Die Ausruhrungen der StVK halten einer rechtlichen 
Nachpn.ifung nicht stand, wenn sie dahingehend zu ver
stehen sein sollten, einer einmaligen Beurlaubung stehe 
nichts im \~ege, auch wenn bereits jetzt feststünde, bei 
wiederholter Beurlaubung sei eine Mißbrauchsgefahr anzu
nehmen. Ob die StVK ihre Ausführungen so verstanden 
haben will, ist nich[ völlig eindeutig aus dem Beschluß zu 
entnehmen. Eine etwa jetzt schon erkennbare Mißbrauchs
gefahr zwar nicht bei erster, jedoch bei wiederholter 
Beurlaubung läßt einen Strafgefangenen bei richtiger 
Betrachtungsweise als derzeit zur Beurlaubung ungeeignet 
erscheinen und steht auch einer einmaligen Beurlaubung 
entgegen. 

lm Ergebnis ist jedoch der StVK dahin zu folgen, daß 
unter Aufhebung der angefochtenen vollzugsbehördlichen 
Entscheidungen der Betr. auf seinen Urlaubsantrag erneut 
zu bescheiden ist ... 

Die eingehende Stellungnahme der Vollzugskonferenz, die 
der ablehnenden Anstaltsleiterentscheidung zugrunde lag, 
läßt zwar erkennen, daß sich die Konferenz mit der 
Problematik der Persönlichkeit des Betr. eingehend ausein
andergesetzt hat. Doch läßt die Stellungnahme vermissen, 
daß sie sich mit der Stellungnahme der Sachverständigen 
auseinandergesetzt hat, "im Rahmen organisierter Beur
laubung und fester Regelungen" sei Mißbrauch nicht zu 
befürchten. 

Zu einer solchen Auseinandersetzung hätte Anlaß bestan
den, da die Sachverständige den Wert dieser Beurteilung 
nicht etwa dadurch eingeschränkt hat, daß sie ein Ver
sagen nur für "absehbare Zeit" ausgeschlossen hat. jeder 
Befund kann grundsätzlich nur für eine Zeit abgegeben 
werden, die abgesehen und vom derzeitigen Standpunkt 
aus übersehen werden kann. Weitere Zeiträume müssen 
notwendigerweise späterer Beurteilung vorbehalten bleiben. 

Es ist rechtlich unerheblich. ob der Betr. derzeit schon 
für dauernd urlaubsgeeignet befunden werden kann. Eine 
"generelle Urlaubseignung" ist dem Strafvollzugsgesetz 
fremd. Bei jeder Beurlaubung nach §§ 13. 11 11 StVollzG 
ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung 
dieses Urlaubes vorliegen. Wie oben dargelegt, wird aller
dings rechtsfehlerfrei Urlaub zu versagen sein, wenn 
bereits bei Beantragung eines ersten Urlaubes feststeht; 
daß zwar nicht dieser, aber die Gewährung \-'eiteren 
Urlaubs gefahrbehaftet sein wird ... 

Mitgeteilt von Abteilungsdirektor Bungert, Justizvollzugs
amt Köln 

Arun. d. Schriftltg. : Vgl. auch BVerfG, Nj\\1 198L. 33 mit 
Anm. Beckmann. StV 198L, 165: OLG Nürnberg, NStZ l98L, 
92; OLG Frankfurt , StV 1985, 199: Mt.iller- Dietz, JR 198L., 
353. 

Entnommen aus Neue Zeitschrift n.tr Strafrecht, 7. Jahr
gang, Heft 10, Seite 478, Oktober 1987 



StGB § 57 Abs. 1 u. 2; StPO § 454 a Veitpunkt der 
Antmgslellun9, dll f Aussetzun~ em~s Strafrestes zur 
Bewährung) 

Der Antrag auf Aussetzung eines Strafrestes zur Bewäh
rung 3 Monate vor dem Zeitpunkt deC" theoretisch mögli
chen bedingten Entlassung kann nicht als verfrüht abg e
lehnt werden. Der aus § 454 a Abs. 1 StPO ersichtliche 
Wille des Geset zgebers zeigt, daß er fÜC" eine sachge
rechte, die soziale Wiedereingliederung des Verurteilten 
fördernde Entlassungsvorbereitung eine möglichst frühzei
tige Entscheidung Uber die Aussetzung des Strafrestes zur 
Bewährung u. a. in den Fällen des § 57 StGB fÜC" bedeut
sam hält. Dem steht § 454 Abs. 1 Nr. 2 a StPO nicht ent
gegen, da sich diese Vorschrift nur mit dem Zeitpunkt der 
mündlichen Anhörung befaßt. 

0L~ Düsseldorf. Beschl. v. 6.3. 1987 - 3 \'ls 37/ 87 

)iitgeLeilt von RiOLG Karl-Josef Flücken, DUsseldorf 

Entn.Jmmen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang. Heft 10. 
Seite !.46. O<tober 1987 

StGB n. F. § 57 Abs. 2 Nr. 1 (Halbstrafenaussetzung) 

Bei einer günstigen Sozialprognose ist Strafaussetzung zur 
Bewährung gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 1 StGB n . F. nach Ver
büßung der Hälfte der Strafe die Regel. von der nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände abgewiche n werden sollt e. 

OLG DUsseldorf, Beschl. v. 29.~ . 1987 - 3 \vs 121/ 87 

Sachverhalt: 

Der Verurteilte verbüßt eine einjährige Gesamtfreiheits
strafe . Di.e StVK lehnte den Antrag des Verurteilten auf 
Aussetzung des Restes der Freiheitsstrafe nach Verbüßung 
der Hälfte der Strafe ab. Die dagegen gerich tete 
Besch,.,.erde hatte Erfolg. 

Aus den Gründen: 

:-lach Auffassung des Senats liegen die Voraussetzungen 
für eine Entlassung des Verurteilten gern. § 57 Abs. 2 Nr. 
l StGB in der ab 1.5.1986 geltenden Gesetzesfassung vor. 
Der Verurteilte verbüßt erstmals eine Freiheitsstrafe, die 
2 Jahre nicht übersteigt. Er hat mehr als 6 Monate 
bereits verbüßt . 

Es kann nach Meinung des Senats auch nunmehr ve rant
wortet werden zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb 
des Strafvollzuges keine Straftaten mehr begehen wird ( § 
57 Abs. 2 a . E., Abs . 1 Nr . 2 StGB) . Die mit dem Straf
vollzug bei dem Verurteilten erstrebten Wirkungen sind 
inzwischen jedenfalls in dem Maße eingetreten, daß eine 
kritische Erprobung seines Verhaltens in Freiheit gewagt 
werden kann. Die 1978 und 1981 jeweils gegen ihn ver
hängten Geldstrafen wegen begangener Verkehrsstraftaten 
und auch die Geldstrafe, die mit Strafbefehl vom 25.11. 
1985 gegen ihn verhängt wurde, weil er am 12.9 . 1985 
einen ~lotorroller ohne Fahrerlaubnis geführt hat, stehen 
dieser Maßnahme nicht entgegen. Das gilt auch für die 
Verhaltensbeanstandungen, die die JVA ohne Angabe von 
konkreten Belegtatsachen in ihrer Stellungnahme vom 17 . ~ . 
1987 vorgenommen hat. Wenn dort mitgeteilt \rird, der 
Verurteilte müsse als "überzogen fordernd" und als jemand 
beschrieben werden, der "immer versucht, für sich 
Vorzuge zu ergattern", so kann dies ohne das Hinzutreten 
,,,eilerer Umstände die Erwartung, er werde möglicherweise 
auch neue Straftaten begehen, nicht begründen. Auch der 
Versuch des Verurteilten, bei seiner Anhörung durch die 
StVK sein Verhalten vor dem Widerruf der Strafaussetzung 
zur Bewährung durch unrichtige Angaben über geleistete 
Bußgeldzahlungen zu beschönigen, steht der Erwartung 
vorllussichtlich straffreien Ver-haltens außcr:halb des 
Strafvollzuges nicht entgegen. Dabei htJt der Senat auch 
berücksichti.qt, daß der Widerruf der ursprünglich bewil
ligten StriJ fuusset;.:ung nich t wegen erneuter Straffällig
keit, soncJcrn we~en Nichterfüllun't der ihm auferle~ten 

HuBgeldzahlungs!Jflichten innerholb der ersten acht Monate 
n<.~ch l~cchtskra ft des Urtells erfolgte . Nach Rechtskraft 
des Widerrufsbeschlusses hat sich der Verurteilte zur 
Stmfvollstreckung am 3. 12. 1986 freiwt!Hg gestellt. 

Der Senat geht deshalb davon aus, daß die btsherige 
Strafvollstreckung die von ihr erwarteten \•/irkungen auf 
den Verurteilten gehabt hat und eine Erprobung seines 
Verhaltens außerhalb des Strafvollzuges deshalb verant
worlet werden kann. 

Bei dieser Sachlage war dem Verurteilten Strafaussetzung 
zur Bewährung schon nach Verbüßung der Hälfte der 
Strafe zu bewilligen { vgl. Senatsbeschl. v. 12.06.86 - 3 
\Ys 199/86 -, 2.!. .09.86 - 3 \Ys 426/86 - und 23. 12.86 - 3 
Ws 6.!.5/86 - ). Falls - wte hier - die übrigen Voraussel
zungen für eine Aussetzung der Vollstreckung vorliegen, 
ist nach dieser Senatsrspr. Strafaussetzung zur Bewährung 
gern. § 57 Abs. 2 Nr. l StGB n. F. die Regel. Nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände sind hier nicht ersichtlich, 
zumal der Verurteilte am 9.5.1987 auch bereits zwei 
Drittel der Strafe verbüßt haben wird . 

Mitgeteilt von RiOLG Karl-Josef Flücken, DUsseldorf 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 10, 
Seite l.l.6, Oktober 1987 

§§ 11 Abs. 1 Nr. 2, 35 Abs. 3 Sat z 1 StVollzG (Beschaf
fung von Unterlagen fUr das Finanzamt als Anlaß für Aus
fUhrung ) 

1. Auf Grund der sog. Mischtatbestände der §§ 11 Abs. 1 
Nr. 2 und 35 Abs. 3 Satz 1 StVollzG i.st f'ür eine 
positive Ermessensentscheidung der Vollzugsbehörde erst 
dann Raum, wenn die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale 
erfUllt sind (bei § 11 Fehlen von Flucht- und Mi.ß
br-auchsgefahr, bei § 35 Vorliegen eines "wichtigen 
Anlasses"). Hierbei handelt es sich um unbestimmte 
Rechtsbegriffe, deren Anwendung der ~erichtlichen 
Nachp~ unterlie~. Dabei steht jedoch der Voll
zugsbehörde hinsichtlich der Flucht- oder Mißbrauchs
gefahr ein Beurteilun.gsspie1ra um zu, in den das Gericht 
nur eingreifen darf, wenn er in rechtsfehlerhafter 
Weise ausgefüllt worden ist. 

2. Ist die Frage zu prüfen, ob die Beschaffung von 
Unterlagen für das Finanzamt einen wichtigen Grund im 
Sinne des § 35 StVollzG bildet, bedarf es der Fest
stellung, welcher Art die Unterlagen sind, welche 
Bedeutung ihnen im Rahmen des vom Gefangenen 
erstrebten Ziels zukommt, ob sich der Gefangene im 
Wege der Ausführung die Unterlagen verschaffen kann 
und ob er 5ie nicht auch durch Schrütverkehr erlan
gen kann. 

Besc.hluß des Oberlandesgeric hts Hamm vom 26. Februar 
l98i - 1 Vollz (Ws) 38/87 -

Entnommen aus Zeitschrift fÜC" Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. Jahrgang, Heft 6 , Seite ~72, Dezember 
1987 

§§ 108, 156 Abs. 2 StVoltzG (Anhörung durch Abt eilungs
leiter) 

Angesichts der Dele~erung der Anhörungspflicht ( § l08 
StVollzG) an den Abteilungsleiter ist nicht zu beanstan
den. wenn der um ein Gespräch gebet ene Anstaltsleiter 
den Gefangenen an den zuständigen Abteilungsleiter ver
weist; dies gilt zumal dann, wenn sich das vorgetragene 
Anliege n als zu dessen Aufgabenbereich gehörend dar
s tellt. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 31. März 1987 
- 1 Vollz (Ws) 63/87 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälli.~enhilfe, 36. jdhrgun~. lieft 6. Seite 382 , Dezember 
1987 
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TOP-THEMA 
STRAFVOLLZUG 

Unter diesem Thema brachte der Ra
diosender 100.6 eine Sendung, die 
sich mit dem Strafvollzug in Berlin 
befassen sollte. Man muß extra sa
gen "sollte", denn was uns dieser 
Sender geboten hat, war eine An
häufung von "Fachleuten", die keine 
Ahnung und vorgefaßte Meinungen 
hatten. Es war also keine Sendung 
mit einem Top- Thema, sondern eine 
Sendung aus dem Mustopf! 

So kam ein Strafgefangener zu Wort, 
der zu einer Freiheitsstrafe von 14 
Monaten verurteilt worden war. Er 
hatte gerade die Strafe abgesessen 
und wurde aus dem Haus lll in Moa
bit entlassen. Auf die Frage des Re
porters, wie Weihnachten im Knast 
denn wäre, antwortete er: Er habe 
gehört, es wäre nicht so besonders. 
aber er könne dazu nichts sagen, 
weil er zu Weihnachten in Freiheit 
gewesen ist, und Mitgefangene haben 
ihm erzählt, es wäre nicht so gut 
gewesen zu Weihnachten. Nun ja, der 
Großteil der Berliner Gefangenen be
findet sich zu Weihnachten nicht in 
der Anstalt, das geht aus den Zahlen 
ganz eindeutig hervor. Von knapp 
1300 Gefangenen in Tegel waren 94 
über Weihnachten in Urlaub, d . h . 
nicht mal jeder zwölfte kam in den 
Genuß der sogenannten Vollzugslocke
rungen. Nach meiner Meinung hätte 
sich bestimmt für 100,6 auch ein Ge
fangener gefunden, der über die Ge
flihle spricht, die man zu Weihnach
ten im Knast hat. \'lir haben dazu ln 
der letzten Ausgabe gesagt, Weih
nachten im Knast ist schlimm; und 
besonders schlimm ist es für Fami
lienväter, die ihre Kinder draußen 
haben und nicht mit ihnen den Heili
gen Abend verbringen können. 

Als Spezial-Gast war dann der Leiter 
des allgemeinen Vollzugsdienstes in 
der JVA Tegel, Günter Ulli Wetter, zu 
hören. Ich habe mich schon sehr oft 

darüber gewundert, daß viele Beamte 
des allgemeinen Vollzugsdienstes so 
schlecht infonniert sind. Was uns 
jedoch der Leiter des allgemeinen 
Vollzugsdienstes in seinem Interview 
alles an Weisheiten verraten hat, 
läßt ganz klar erkennen, daß die Be
amten unter dieser Führung nicht 
besser informiert sein können. So be
hauptet er allen Ernstes, daß es hier 
Leute gibt, die für ein geliehenes 
Päckchen Tabak drei Päckchen Tabak 
zurückgeben. Bei solch einem Gewinn 
hätte man es nicht mehr nötig, zu 
arbeiten, und wir möchten doch Herrn 
Wetter bitten, uns einige Gefangene 
zu nennen, die diesen Tausch von 
eins zu drei machen. Außerdem be
hauptete der Leiter des allgemeinen 
Vollzugsdienstes, es würden sich in 
Tegel keine Zeugen für Straftaten 
finden, weil man den Schutz dieser 
Leute nicht garantieren kann. Angeb
lich würden, wenn Zeugen Aussagen 
machen, sofort die Aussagen durch 
die Rechtsanwälte der Beschuldigten 
besorgt. So wäre es nicht mehr mög
lich, die Gefangenen zu schlitzen. 

Dieses ist, gelinde ausgedrückt, die 
Unwahrheit! Es gibt genug Fälle, in 
denen sich Gefangene als Zeugen zur 
Verfügung gestellt haben und darauf
hin sicherheitsverlegt wurden. Es gibt 
auch andere fälle, in denen man die 
Beschuldigten sofort in den Hoch
sicherheitstrakt Moabit verlegt hat 
(siehe dazu unseren Bericht in der 
Oktoberausgabe des Lichtblicks: 
Flucht aus Tegel). Außerdem: Nach 
meinen Erfahrungen gibt es genug 
Gefangene, die sich begeistert als 
Zeugen zur Verfügung stellen, um an
dere Leute zu belasten. Ganz einfach 
in der Hoffnung, dadurch Vollzugs
lockerungen zu bekommen. 

Der Leiter des allgemeinen Vollzugs
dienstes, Ulli \Vetter, im Radio 100,6 
"Knastchef Wetter" genannt, sagte: 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREI-EN STRAFFÄLLIGENH I LFE I N BER L I N 

5ie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormelder 
bzw. über die Gruppenleiter erreichen 
oder einen Brief direkt an uns 
senden. \'iir kommen zum persönlichen 
~espräch in den Knast oder Sie 
l<ommen in unsere Beratungsstelle . 

1-iir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassung an, die jeden Donnerstag
nachmit w.g unter der Leitung von 
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Herrn Knauer stattfindet. Teilnehmen 
können Frauen und Manner, die 
urlaubsfähig sind, die Genehmigung 
der Haftanstalt bekommen und ca. 
sechs bis zwölf Monate vor der 
voraussichtlichen Entlassung stehen. 

liber weitere Gruppenangebote infor
mieren \-'ir Sie gem auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

"Es gäbe hier im Knast keine soge
nannte Knastmafia, eher würde er sa
gen, es gäbe Händlerringe" . Das ist 
eine charmante Untertreibung, denn 
es gibt sehr wohl eine Organisation, 
bzw. Organisationen, die ihre Mitge
fangenen mit dem Bedarf des täg
lichen Lebens an Haschisch oder He
roin versorgen. Dieses Thema hat 
"Knastchef Wetter" sicherheitshalber 
ausgelassen, denn im Freude- und 
Spaßfunk 100,6 wäre so etwas fehl 
am Platze. Wir meinen aber, zu einer 
umfassenden Information über den 
Berliner Strafvollzug gehört auch, 
daß man das Problem der Drogen im 
Vollzug anspricht. Wenn, daM darf 
man nicht mit fröhlichem Lachen sa
gen: "Es gibt keine Knastmafia, man 
würde es lieber sogenannte Händler
ringe nennen". Die weitere Auskunft, 
die er dann gab, daß diese Händler 
15 kg Zucker kaufen, ist auch un
wahr. Gemäß der Anordnung des Lei
ters der Abteilung Sicherheit darf 
jeder Gefangene nur drei Kilogramm 
Zucker im Monat kaufen. Es kann 
demnach gar keiner 15 kg Zucker 
kaufen. Eigentlich sollte "Vollzugs
chef Wetter' ' das doch wissen! 

Besonders belustigend war es, als der 
Reporter den "Vollzugschef" als Win
ter bezeichnete. Zwar geschah das 
bei dem Thema Alkehohl im Strafvoll
zug: aber das war wohl ein Freud
scher Versprecher, und der sei dem 
Reporter nachgesehen. jedenfalls be
zeichnete "Vollzugschef \vetter" den 
selbstgebrannten Tegeler Schnaps als 
Tegeler Hofbräu. Obwohl ich selbst 
schon Uber drei Jahre in Tegel "an
sässig" bin, ist mir dieser Name noch 
nicht untergekommen. Im allgemeinen 
heißt dieser Schnaps hier in Tegel 
"\lleißer Blitz". Vielleicht sollte 
"Vollzugschef Wetter" sich in Zukunft 
infonnieren, wenn er solche Inter
views gibt, damit dieses Top-Thema 
nicht aus dem Mustopf kommt. -gäh-

AroelterwohlfaM der Stadt Berlln e.V. 
Carltasvarband IOr Berlin a.V. 
Das Dlakonlscne Werk Berlln e.V. 
Deutschar Parnauaeher Wohlfahrtsverband 
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Walter-Serner-Preis des SFB 
zum vierten Mal verliehen 
Henry Kersting aus Berlin erhielt den Walter-Semer-Preis 1987 für seine 
&zählung 'Gute Nacht, Carlo! ' . Dieser Kln"Zkrimi warnt mit humaner Ironie in 
einem Monolog vor den blutigen Folgen allzu besitzergreUender Mutterliebe. 
Mottc:S: Kinder werden nicht von selbst zu kleinen Ungeheuern. 

Die Jury-Mitglieder, unter ihnen der Kritiker Friedrich Luft und der Leitende 
Kriminaldirektor der Berliner Polizei, hatten diesmal insgesamt 341 Short
Stories aus Berlin, dem Bundesgebiet, Luxemburg, Schweiz, ÖSterreich, 
Niederlande und der DDR zu begutachten - 1986 wurden 211 Geschichten ein
gereicht. Neben der &zählung von Henry Kersting wurden noch vier Kurz
geschichten mit einer lobenden Anerkennung ausgezeichnet. Fazit: Der Walter
Semer-Preis 1987 war ein 'guter Jahrgang'. Krimiliteratur hat Konjunktur. 

-die pulp-redaktion-

ich sie fand , in all dem Blut und den 
Kopf so verdreht. Was für ein Glück, 
daß mein Carlo schon weg war an 
dem Tag. Hattest nicht auf die Mutti 
gewartet, du kleiner Schlingel, warst 
einfach schon fortgelaufen. Wolltest 
nach Hause. Hat manchmal wohl sein 
Gutes, wenn man tut. was man 
eigentlich nicht tun sollte. Bei Mutti 
ist es eben am besten. Und jetzt das 

bist, darfst du das nie vergessen. Hui 
schnell ein bißeben Wasser drauf. Oh, 
war das zu kalt? Beim nächsten Mal 
muß die Mutti da besser aufpassen. 
Alles gut abbrausen. Schönes warmes 
Wasser. Gell? Und wenn die Mutti 
ihren Carlo abrubbelt, erzählt er ihr, 
wie es heute in der Schule war. 
Schön die Hausaufgaben gemacht? Ihr 
lernt die Verben gerade kennen. P.ab' 
ich gesehen, als ich Carlo die Schul
mappe geordnet habe. Tuwörter, 
haben wir frUher gesagt . Und der 
neue Lehrer ist nett? Sicher besser, 
ein Mann als Lehrer. Bringt den 
Kindem hoffentlich tüchtig was bei. 
Die Lehrerin vorher war ja auch ganz 
gut. Etwas jung vielleicht. Hat· dich 
gerne gehabt. Weißt du nicht mehr? 
\värst ein lieber Junge, hat sie mir 
mal auf dem Elternabend erzählt. 
Schade um sie. Bist sicher traurig 
gewesen, als sie weg war. Hat ein 
bißeben viel an den Kindern herum
gemacht. War immer dieses Getue bei 
ihr, dieses Gefummle. Sind doch schon 
große Kinder. Aber bemüht war sie, 
das muß man ihr lassen, und 
schließlich: solch ein Ende hat sie 

"Nein! Wie furchtbar! Diese nette, 
alte Dame! Tag für Tag hat sie da 
gesessen, auf der Bank am Spielplatz 
und aufgepaßt, daß die Kinder sich 
nicht stritten, und immer hat sie ein 
Pflastertäschchen dabeigehabt und Bon
bons für die besonders lieben Kinder. 
Oh nein, einfach der Hals durchge
schnitten! Eben erst hat eine andere 
Mutti es mir am Telefon gesagt. Bin 
noch ganz aufgeregt. Mein kleiner 
Liebling, mußt keine Angst haben, 
der böse Mann, der das getan hat, 
wird bestimmt bald gefunden. Die 
Polizei macht das schon. Bist ganz 
erschrocken, was? War dumm von mir, 
hätte es besser nicht erzählen sollen. 
Hast die alte Frau auch gerne gehabt, 
nicht wahr? Glaube sogar, sie mochte 
meinen Carlo besonders gerne. So 
oft, \.,j,e sie dir Bonbons geschenkt 
hat! ja, ja, hab' ich genau gesehen, 
als ich dich mal abholen wollte. Aber 
das ist ja nun vorbei. Komm, Carlo, 
die Mutti bringt dich ins Bett. Hier, 
stell dich auf den Stuhl, dann geht 
das besser mi.t dem Ausziehen. Als 
erstes die Strümpfe. Weiß gar nicht, 
wie mein kleiner Carlo das macht: 
immer sauber die Strümpfe. Hat die 
Mutti keine Arbeit damit. Jetzt die 
Hose. Was für kleine Knöpfe! Nein, 
laß nur, mit deinen Fingerehen 
kannst du das nicht so gut. Die ' Mutti 
macht das schon. War schon ein biß
eben merkwürdig, wie diese Person 
Tag für Tag da herumsaß und sich um 
fremder Leute Kinder kürrunerte. Also, 
ich hab sie jedenfalls nicht darum 
gebeten, ich kann auf meinen Carlo 
selber aufpassen. Stimmt's? Dafür hat 
sich die Mutti aber einen dicken Kuß 
verdient . Hmm. jetzt ziehen wir das 
Hemd aus. Auch so viele kleine 
Knöpfe. Immer sauber, mein kleiner 
Carlo. Hat schon die Erzieherin 
damals im Miniclub gesagt. \'/eißt du, 
die nette Tante, die dir immer die 
Schleüe gebunden hat, weil es bei 
dir viel zu langsam ging, und die 
dich immer lieb gestreichelt hat? 
Vergessen? Ist vielleicht auch besser. 
Bei mir ist das anders. 

Gutenacht, 

Jetzt das Unterhemd. Schön die Arme 
hoch. Mein Gott, ich seh sie noch vor 
mir, wie sie da lag, im Miniclub, als 

Schlüpferchen. Hat sich ja rührend 
um die Kleinen gekümmert die 
Tante. Wollte immer mit den Kindem 
zusammen einen Mittagsschlaf machen 
und hat ständig die Kinder an- und 
ausgezogen. Ich glaube, das hat 
meinem Carlo nicht ~efallen. Riecht 
noch ganz frisch , das Höschen. Aber 
wenn die Mutti das macht, ist es was 
anderes. Ganz nackig. Kormn, die 
Mutti trägt dich ins Bad. Puh! Bald 
können wir den kleinen Mann aber 
nicht mehr tragen. Ist viel zu 
schwer. Vorsichtig runter in die 
Wanne und schön geduscht mit war
mem Wasser. Zuerst die Haare. Schöne 
Locken. Wie dein Papi. Wenn der 
gewußt hätte, daß er mal .einen 
hübschen Sohn bekommt, wär' er 
bestimmt nicht davongelaufen. War 
schlimm für die Mutti, hat viel 
geweint damals. Nur kein Shampoo in 
die Augen kriegen. War kein lieber 
Papi: hat alles mitgenommen. Nur das 
alte Etui mit dem Kram, den Männer 
so brauchen, das hat er im Bad 
liegenlassen. Weiß gar nicht, wo es 
geblieben ist, das Etui. Ach, ist 
schon lange her, und nun haben wir ' 
unseren kleinen Carlo, und den lassen 
wir bestimmt nicht davonlaufen. So 
was: erzählt die Mutti wieder lauter 
dwnme, alte Geschichten. jetzt seüen 
wir unseren Carlo tüchtig ein. Jaa, 
ganz glitschig. Hier und hier. Doch, 
doch, hier auch waschen, die Mutti 
macht das schon. Das ist wichtig, und 
wenn du mal ein großer ... dafür 
nehmen wir noch ein bißchen mehr 
Seifencreme . .. großer Mann geworden 

Carlo! 
wahrhaftig nicht verdient. Einfach 
der Hals durchgeschnitten, einfach 
so. Zisch. Oh, das darf die Mutti 
nicht sagen, sonst bekommt mein 
kleiner Liebling schlimme Angst und 
träumt von solchen Sachen. Also 
schnell ins Bett, den Schlafanzug 
haben wir schon an, ab ins Schlaf
zimmer und husch, unter die Decke. 
Das Beten nicht vergessen. Schön die 
Hände falten, die Mut,ti betet mit dir: 
Lieber Gott, mach mich fromm, daß 
ich in den Himmel komm. Amen. Fein 
haben wir . das gemacht. Nun die 
Hände unter die Bettdecke und 
geschlafen. 

Gute Nacht, Carlo. 

Wie er die Mutti anschaut. Will sicher 
noch ein Kitzelküßchen auf die 
Nasenspitze . SoU er haben. Ptss, da 
guckt mein Carlo. Und jetzt den 
Gute-Nacht-Kuß auf die Stirn. Hmm. 
\Vie lieb, legt mein kleiner Goldschatz 
der Mutti den Arm um den Hals. Ist 
ein Schmusejunge. Noch ein Küßchen. 
Mußt die Mutti auch wieder loslassen. 
Na. Nicht an den Haaren ziehen. 
Verdrehst mir ja den Kopf. \'las soll 
das? Laß mich los! Was ist .. ? Was 
willst .. ? Woher hast .. ? Das ist ja .. ! 
Wirst doch nicht .. ! Aber Carlo! Nein! 
Car .. .. chhhh!" 
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